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AtG Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und 
den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2153) geändert worden ist 

AtDeckV Verordnung über die Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz 
(Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung – AtDeckV) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 2022 
(BGBl. I S. 118) 

AtEV Atomrechtliche Entsorgungsverordnung vom 29. November 
2018 (BGBl. I S. 2034, 2172; 2021 I S. 5261) 

AtSKostV Kostenverordnung zum Atomgesetz und zum Strahlenschutz-
gesetz vom 17. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1457), die zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Mai 2021 (BGBl. I 
S. 1194) geändert worden ist 

AtVfV Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung von An-
lagen nach § 7 des Atomgesetzes (Atomrechtliche Verfahrens-
verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Feb-
ruar 1995 (BGBl. I S. 180), die zuletzt durch Artikel 3 der Ver-
ordnung vom 11. November 2020 (BGBl. I S. 2428) geändert 
worden ist 

AVV Tätigkeiten Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ermittlung der Exposition 
von Einzelpersonen der Bevölkerung durch genehmigungs- 
oder anzeigebedürftige Tätigkeiten vom 8. Juni 2020 BAnz AT 
16.06.2020 B3 

A380 Airbus 380 

BE Brennelement 

BfS Bundesamt für Strahlenschutz 

BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH 
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BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH 

BHB Genehmigtes Betriebshandbuch des KWG 

BMUV Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist 

Bq Becquerel ist die Maßeinheit für den radioaktiven Zerfall  

BZD Brennelemente-Zwischenlager Grohnde 

CASTOR Transport- und Lagerbehälter für Brennelemente 

COVID-19 Corona virus desease 2019 

DB Netz AG Deutsche Bahn Netz Aktiengesellschaft 

E Exponent, Beispiel: 1,5 E +12 bedeutet 1,5 * 1012 

EntsorgFondsG Entsorgungsfondsgesetz vom 27. Januar 2017 (BGBl. I S. 114, 
1676), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2137) geändert worden ist 

ESK Entsorgungskommission 

EURATOM Europäische Atomgemeinschaft 

FFH-Gebiet Flora-Fauna-Habitat-Gebiet 

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Genehmigungsinha-
berinnen des KWG 

PreussenElektra GmbH 
Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH & Co. oHG 
Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH & Co. oHG 

IHAO Instandhaltungs- und Abbauordnung 

IHO Instandhaltungsordnung des KWG als Bestandteil des BHB 

IWRS II-Richtlinie Richtlinie für den Strahlenschutz des Personals bei Tätigkeiten 
der Instandhaltung, Änderung, Entsorgung und des Abbaus in 
kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen 

KFÜ Kernreaktor-Fernüberwachungssystem 
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KB Kontrollbereich 

KTA Kerntechnischer Ausschuss 

KWG Kernkraftwerk Grohnde 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

mSv s. Sv 

MU Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klima-
schutz 

MW Megawatt 

NaPro Nationales Entsorgungsprogramm 

Natura-2000 Natura 2000 ist ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zur Er-
haltung gefährdeter oder typischer Lebensräume und Arten. Es 
setzt sich zusammen aus den Schutzgebieten der Vogelschutz-
Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) und den Schutzgebieten der 
Fauna-Flora-Habitat (FFH) Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG). 

NDWV Notfall-Dosiswerte-Verordnung vom 29. November 2018 
(BGBl. I S. 2034, 2172; 2021 I S. 5261) 

NLWKN Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz 

ODL Ortsdosisleitung 

OVG Oberverwaltungsgericht 

PEL PreussenElektra GmbH 

PBO Personelle Betriebsorganisation 

PlanSiG Planungssicherstellungsgesetz vom 20. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1041), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2234) geändert worden ist 

RBZ Reststoffbehandlungszentrum 

RCP Representative concentration pathway 

RDB Reaktordruckbehälter 
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REI Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kern-
technischer Anlagen (REI) vom 7. Dezember 2005 (GMBl. 
2006, Nr. 14-17, S. 254) 

SAG Stilllegungs- und Abbaugenehmigung 

SBS Sonderbrennstäbe 

SEWD Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter 

Stilllegungsleitfaden Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum 
Abbau von Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 des Atomge-
setzes vom 16. September 2021 (Banz AT 23.11.2021 B2) 

Störkante Störende Komponente eines Restbetriebssystems oder einer 
baulichen Komponente, die sich im Demontagebereich befindet 

StrlSchG Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1966), das zuletzt durch Artikel 248 des Gesetzes vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 

StrlSchV Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisie-
render Strahlung (Strahlenschutzverordnung) vom 29. Novem-
ber 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036; 2021 I S. 5261), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I 
S. 4645) geändert worden ist“ 

Sv Sievert: Maßeinheit von Strahlendosen bei ionisierender Strah-
lung  
1mSv = 0,001 Sv; 1µSv = 0,000001 Sv 

TA Luft Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft TA Luft) vom 18. August 2021 GMBl 2021 
Nr. 48-54, S. 1050 

TBH-KWG Transportbereitstellungshalle Grohnde 

UR Untersuchungsraum 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 
(BGBl. I S. 6) geändert worden ist 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch 
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Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1325) ge-
ändert worden ist 

VwKostG Verwaltungskostengesetz in der bis zum 14. August 2013 gel-
tenden Fassung 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch 
Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2154) geändert worden ist 

µSv/h Mikrosievert je Stunde 

ZustVO-Umwelt- 
Arbeitsschutz 

Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten des Ar-
beitsschutz-, Immissionsschutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und 
Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechtsgebieten vom 
27.10.2009 (Nds. GVBl. S. 374), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 26.08.2021 (Nds. GVBl. S. 618) geändert 
worden ist 



 

 

 

     

 

I Verfügung 
 
 

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU) erteilt  

 
der PreussenElektra GmbH, Laatzener Straße 1, 30539 Hannover, 

der Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH & Co. oHG, 31857 Emmerthal, 
und  

der Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH & Co. oHG, 31857 Emmerthal, 

- diesen Dreien als Inhaberinnen einer Kernanlage i. S. d. § 17 Abs. 6 AtG - 
 

auf ihren Antrag die 

Genehmigung 

gemäß § 7 Abs. 3 Atomgesetz 

zur Stilllegung und zum Abbau des Kernkraftwerkes Grohnde (KWG) 

in Emmerthal, Landkreis Hameln-Pyrmont 

(1. SAG) 
 

für die Anlage KWG in dem in Abschnitt I.1 bezeichneten Umfang, nach Maßgabe der 

unter Abschnitt I.3 angegebenen Genehmigungsunterlagen, der unter Abschnitt I.2 

aufgeführten Nebenbestimmungen sowie der im Schreiben zur Anlagensicherung 

(Az. PT-KWG-40311/08/93/12) vom 06.12.2023 angegebenen Nebenbestimmungen 

und Genehmigungsunterlagen. 
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I.1  Gegenstand und Umfang der Genehmigung 

 Es wird genehmigt: 

I.1.1 Die Stilllegung 

Die Stilllegung der Anlage KWG. 

 

I.1.2 Der Restbetrieb 

Es wird festgestellt, 

• dass die PEL berechtigt ist, die Anlage KWG so, wie sie zum Beginn der Inan-
spruchnahme dieser Genehmigung bestandskräftig genehmigt, dokumentiert 
ist und betrieben wird, zwecks Stilllegung und Abbau innezuhaben und zu be-
treiben (Restbetrieb) und 

• dass die bestehenden Regelungen für den Betrieb der Anlage KWG im Rest-
betrieb, der den Weiterbetrieb von Systemen und Komponenten, die zur Ge-
währleistung des Strahlenschutzes und der Aktivitätsrückhaltung während der 
Stilllegung und des Abbaus von Anlagenteilen erforderlich sind, den Betrieb 
von Ersatzsystemen sowie den Betrieb von Systemen und Komponenten, die 
für den Abbau benötigt werden, umfasst, vorbehaltlich der Regelungen dieses 
Bescheids unberührt und wirksam bleiben. Das gilt auch für die Regelungen 
zur Anlagensicherung. 

 

Gestattet werden für den Restbetrieb 
 

• Anpassungen des Betriebes und der Nutzung von Systemen, Komponenten, 
Räumen und Gebäuden sowie Gebäudeteilen an den Stand des Abbaus; 
 

• Einbringen und Errichtung von Systemen und Komponenten, die für den Ab-
bau benötigt werden, sowie deren Nutzung und Betrieb; 
 

• Durchführung der für den Restbetrieb und den Abbau von Anlagenteilen erfor-
derlichen Arbeiten einschließlich des in diesem Zusammenhang stehenden 
Umgangs mit radioaktiven Stoffen gemäß StrlSchG einschließlich des Um-
gangs mit radioaktiven Stoffen aus der Rückführung aus externen Lager- und 
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Behandlungsstätten, einschließlich des Umgangs mit Betriebsabfällen aus der 
geplanten TBH-KWG und 
 

• Ausbau und Einrichtung von Transportwegen für den Transport von Material 
und zur Vereinfachung der Begehungsmöglichkeiten und die damit zusammen-
hängenden Änderungen der Anlage. 

 

I.1.3  Die Abbauphase 1 

Gestattet wird der Abbau von nicht mehr benötigten Anlagenteilen in der Abbau-
phase 1 mit Ausnahme des Reaktordruckbehälters und des biologischen Schildes. 
Umfasst sind neben nicht kontaminierten auch kontaminierte und aktivierte Anlagen-
teile im Kontrollbereich sowie Anlagenteile, deren Bau, Errichtung und Betrieb – un-
abhängig von der strahlenschutzseitigen Zuordnung des Einbauorts als KB bzw. 
Überwachungsbereich - atomrechtlich genehmigt wurde, Anlagenteile, die im Rah-
men der Nutzungsänderungen und beim Ausbau der Transportwege abgebaut wer-
den müssen und nicht mehr für den Restbetrieb benötigt werden sowie Systeme und 
Komponenten, die auf Basis dieses Bescheids für die Durchführung des Abbaus er-
richtet wurden und nicht mehr benötigt werden. 

 

I.1.4 Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft 

Gestattet wird die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft im betriebsnotwendigen Um-
fang mit bis zu folgenden Genehmigungswerten für die Ableitungen: 

 

Radioaktive Aerosole: 

innerhalb eines Kalenderjahres                 3,0 E+10 Bq 

innerhalb von 180 aufeinanderfolgenden Tagen           1,5 E+10 Bq 

innerhalb eines Kalendertages                 2,0 E+08 Bq 

 

Radioaktive Gase: 

innerhalb eines Kalenderjahres                 9,0 E+14 Bq 

innerhalb von 180 aufeinanderfolgenden Tagen          4,5 E+14 Bq 
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innerhalb eines Kalendertages (radioaktive Edelgase)         4,0 E+12 Bq 

 

I.1.5 Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser 

Gestattet wird die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser im betriebsnotwendigen 
Umfang bis zu folgenden Aktivitätswerten: 

Die Gesamtaktivitätsableitung (ohne Tritium) mit den Abwässern darf den Wert von 
5,55 E+10 Bq/a nicht überschreiten. Die Gesamtaktivität ist als Summe der Abgabe 
der nachgewiesenen Radionuklide mit Ausnahme von Tritium zu ermitteln. 

Bei der Ableitung von Tritium mit dem Abwasser darf der Wert von 4,8 E+13 Bq/a 
nicht überschritten werden. 

Die Aktivitätsableitung mit dem Abwasser innerhalb von 180 aufeinander folgenden 
Tagen darf maximal 50 % der jeweiligen Jahreshöchstwerte betragen. 

 

I.2  Nebenbestimmungen 
Dieser Bescheid ergeht unter den im Folgenden aufgeführten Nebenbestimmungen, 
die auch alle Nebenbestimmung früherer Genehmigungen enthalten, die für Restbe-
trieb, Stilllegung und Abbau noch relevant sind. 

1. Sicherheitsstandard der Anlage 
 
1.1 lm Rahmen der Aufsicht durch die zuständige Aufsichtsbehörde ist re-

gelmäßig der einwandfreie Gesamtzustand sicherheitstechnisch rele-
vanter Einrichtungen - insbesondere durch Vorlage der Betriebs- und 
Prüfaufzeichnungen sowie durch System- und Anlagenbegehungen - zu 
belegen. Den von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde hinzugezoge-
nen Gutachtern ist für die Erfüllung ihrer Aufgaben der ungehinderte Zu-
tritt zur Anlage jederzeit zu gewähren. 

 
1.2   Für die Überprüfung der Anlagensicherheit ist der atomrechtlichen Auf-

sichtsbehörde erstmalig 10 Jahre nach Erteilung der Genehmigung und 
bis zur Entlassung aus der atomrechtlichen Aufsicht wiederkehrend alle 
10 Jahre eine Beschreibung des Anlagenzustandes und Darstellung des 
Gefährdungspotentials der kerntechnischen Anlage vorzulegen.  
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2. Restbetrieb der Anlage 
 
2.1 Das Einschleusen von kraftwerksfremden kontaminierten Teilen und 

Komponenten in den Kontrollbereich des Kernkraftwerks Grohnde sowie 
Art und Umfang des Umganges ist der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde und dem von ihr hinzugezogenen Sachverständigen spätestens 
zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. 

 

2.2 Alle in der Sicherheitsspezifikation des Betriebshandbuchs enthaltenen 
Festlegungen müssen laufend an Hand des neuesten sicherheitstechni-
schen Erkenntnisstands – insbesondere aus Weiterleitungsnachrichten 
und Meldepflichtigen Ereignissen – und des Stands des Abbaus über-
prüft und ggf. angepasst werden. Die übrigen Teile des Betriebshand-
buchs sowie das Notfallhandbuch und das Prüfhandbuch sind unter Be-
rücksichtigung der Betriebserfahrung und des Stands des Abbaus zu ak-
tualisieren. 

 

2.3 Auf Verlangen der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ist mindestens ein-
mal jährlich eine unangekündigte betriebsinterne Alarmübung im Beisein 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde durchzuführen. 

2.4 Bis zum von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde bestätigten Über-
gang in Abschnitt 1B ist die notwendige Ersatzteilbevorratung für die 
Brennelementlagerbecken-Kühlsysteme durch unverzügliche Nachbe-
stellung bei Entnahme von Teilen sicherzustellen. 
 

3. Strahlenschutz, Umgebungsüberwachung  
 
3.1 Änderungen der Immissionsüberwachung sind zuvor der Aufsichtsbe-

hörde zur Zustimmung vorzulegen. 
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4. Entsorgung der Brennelemente 
 
4.1 Bis zur Bestätigung der Brennstofffreiheit sind von Mitteilungen, welche 

gemäß Art. 78 und 79 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft (EURATOM) vom 25.03.1957 (BGBI. Il S. 1014) sowie 
der Verordnung (EURATOM) Nr. 3227/76 vom 19.10.1976 (Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 363 S. l vom 31.12.1976) an 
die Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu richten sind, je 
ein Abdruck dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 
11019 Berlin, sowie der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichts-
behörde vorzulegen. Meldungen über Einfuhr und Ausfuhr von Aus-
gangsmaterial und besonderem spaltbaren Material gemäß Art. 79 
Abs. l EURATOM-Vertrag in Verbindung mit Art. 24 bis 28 der Verord-
nung (EURATOM) Nr. 3227/76 vom 19. 10. 1976 sind außerdem in dop-
pelter Ausfertigung an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle, Frankfurter Straße 29, 65760 Eschborn zu richten. 
 

5. Meldungen, Berichte und Dokumentation 
 
5.1 Jede künftige Änderung des Vertrages mit der PreussenElektra Netz 

GmbH & Co, KG (heutige Rechtsnachfolgerin: Tennet TSO GmbH), in 
dem die im Schreiben der PreussenElektra Netz GmbH & Co. KG vom 
24.08.1998 niedergelegte Selbstverpflichtung vertraglich abgesichert 
wird, ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

 

5.2 Jeder Gesellschafterwechsel und Änderungen der Patronatserklärungen 
der E.ON Energie AG bedürfen der vorherigen Zustimmung durch die 
atomrechtliche Aufsichtsbehörde. Änderungen der Gesellschaftsver-
träge sind - soweit Belange betroffen sind, die das Atomgesetz und die 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen berühren – 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

5.3 Geschäftsführerwechsel der Genehmigungsinhaberinnen und der Ge-
meinschaftskernkraftwerk Grohnde Management GmbH sind der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 
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5.4  Der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde und dem von ihr zugezogenen 
Sachverständigen sind bis zum 15. eines jeden Monats ein Betriebsbe-
richt über den vorausgegangenen Monat vorzulegen. 

  

5.5 Der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ist jeweils bis zum 31. März des 
folgenden Jahres ein Strahlenschutzjahresbericht vorzulegen. Dieser 
Bericht umfasst insbesondere die Angaben zu Ableitungen radioaktiver 
Stoffe mit Luft und Wasser, die Angaben zur im Kalenderjahr insgesamt 
verursachten Exposition des Eigen- und Fremdpersonals, der Durchfüh-
rung von Inkorporationsmessungen sowie eine zusammenfassende Be-
wertung der nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und Nebenbe-
stimmungen zu meldenden Messergebnisse, Daten und Vorkommnisse. 

 

5.6 Die Werte der Immissionsüberwachung sind entsprechend der Regelun-
gen der REI zu berichten. Der bewertete Jahresbericht ist gemäß § 103 
Abs. 2 StrlSchV der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

  

5.7 Über den Verlauf des Restbetriebs und Abbaufortschritts jedes Kalen-
derjahres ist ein Jahresbericht zu erstellen in dem die wesentlichen In-
formationen der monatlichen Betriebsberichte zusammengefasst sind. 
Der Jahresbericht ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde spätestens 
bis zum 31. März des jeweils folgenden Jahres vorzulegen. 

 

6. Abbau der Anlage 

 
6.1 Mit Beginn der Nutzung dieser Genehmigung ist der atomrechtlichen 

Aufsichtsbehörde die zur Umsetzung des Abbaukonzepts erstellte Ab-
bauplanung (Gesamtterminplan) vorzulegen. Die Abbauplanung ist fort-
zuschreiben und jeweils zum 1. Dezember eines jeden Jahres vorzule-
gen. Dabei sind insbesondere die vorgesehene zeitliche Abfolge der De-
montagevorhaben (Abbauschritte) und deren gegenseitige Abhängigkei-
ten darzustellen. 
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6.2 Sofern das Sprengen als Abbauverfahren eingesetzt werden soll, ist 
rechtzeitig vor dem geplanten Einsatz ein sicherheitstechnischer Nach-
weis der Rückwirkungsfreiheit zur Prüfung vorzulegen. 

6.3 Vor der ersten Nutzung der Pufferlagerflächen sind innerbetriebliche Re-
gelungen zur Prüfung und Zustimmung vorzulegen, in denen die Rand-
bedingungen für den Betrieb der Pufferlagerflächen geregelt werden. 

 

7. Nutzung der Genehmigung 

 
7.1 Die Inanspruchnahme dieser Genehmigung bedarf der Bestätigung 

durch die atomrechtlichen Aufsichtsbehörde. 

7.2 Mit der Bestätigung nach Ziffer 7.1 sind die Einrichtungen für den Rest-
betrieb entsprechend den Kriterien des Restbetriebskonzeptes einzustu-
fen. 

7.3 Vor Inanspruchnahme dieser Genehmigung ist der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehörde ein aktualisiertes Betriebshandbuch und die für Stillle-
gung und Abbau relevanten innerbetrieblichen Anweisungen zur Prü-
fung vorzulegen. 

7.4 Der jeweilige Übergang in die Abschnitte 1B und 1C bedarf der Zustim-
mung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde. 
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I.3.  Unterlagen 

I.3.1  Genehmigungsunterlagen 

 

Der Genehmigung liegen folgende Unterlagen zugrunde und sind Bestandteil dieses 
Bescheides: 

 
1 Schreiben der PreussenElektra GmbH vom 26.10.2017 

Kernkraftwerk Grohnde (KWG)  
 
Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG) (KWG-GEN-2017-01) in der Version 
vom 08.02.2018 (Korrektur auf Seite 4)  
A-01 
 

2 Schreiben der PreussenElektra GmbH vom 07.02.2020 
Kernkraftwerk Grohnde (KWG)  
 
Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG); Rücknahme von radioaktiven Be-
triebsabfällen aus der TBH-KWG (KWG-GEN-2017-01) 
A-02 
 

3 Schreiben der Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH & Co. OHG vom 
09.11.2017 Kernkraftwerk Grohnde (KWG)  
 
Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG) 
A-03 
 

4 Schreiben der Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH & Co. OHG vom 
30.03.2020 Kernkraftwerk Grohnde (KWG)  
 
Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG); Rücknahme von radioaktiven Be-
triebsabfällen aus der TBH-KWG (KWG-GEN-2017-01) 
A-04 
 

5 Schreiben der Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH & Co. 
OHG vom 09.11.20217 Kernkraftwerk Grohnde (KWG)  
 
Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG) 
A-05 
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6 Schreiben der Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH & Co. 
OHG vom 30.03.2020 Kernkraftwerk Grohnde (KWG)  
 
Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG); Rücknahme von radioaktiven Be-
triebsabfällen aus der TBH-KWG (KWG-GEN-2017-01) 
A-06 
 

7 PreussenElektra GmbH 
PEL UVP-Bericht zum Kernkraftwerk Grohnde - Stilllegung und Abbau 
der Anlage KWG; ERM GmbH, Stand: 01.03.2021 Projekt Nr. 0455793 
U-01 
 

8 Schreiben der PreussenElektra GmbH vom 12.10.2021  
Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG) (KWG-GEN-2017-01) 
Antrag nach § 12 Strahlenschutzgesetz (StrISchG) zum Umgang mit 
radioaktiven Stoffen in einer neu zu errichtenden Transportbereitstel-
lungshalle für radioaktive Abfälle und Reststoffe (KWG-GEN-2017-02) 
Erfordernis ergänzender Untersuchungen bzw. Angaben im Rahmen 
der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
 

9 PreussenElektra GmbH 
PEL-Sicherheitsbericht „Kernkraftwerk Grohnde Stilllegung und Ab-
bau“, Stand März 2021 
 

10 PreussenElektra GmbH 
PEL-Kurzbeschreibung Kernkraftwerk Grohnde Stilllegung und Abbau“, 
Stand März 2021 
 

11 PreussenElektra GmbH 
Restbetriebskonzept Revision 3 vom 09.11.2021 
E-01 
 

12 PreussenElektra GmbH 
Abbaukonzept, Revision 2 vom 13.09.2021 
E-02 
 

13 PreussenElektra GmbH 
Strahlenschutzkonzept, Revision 1 vom 21.10.2021 
E-03 
 

14 PreussenElektra GmbH 
Abfall- und Reststoffkonzept, Revision 2 vom 18.10.2021 
E-04 
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15 PreussenElektra GmbH 
Logistikkonzept, Revision 2 vom 16.09.2021 
E-05 
 

16 PreussenElektra GmbH 
Radiologische Charakterisierung, Revision 1 vom 11.11.2021 
E-06 
 

17 PreussenElektra GmbH 
Entsorgung von konventionellen Abfällen, Revision 1 vom 11.10.2021 
E-07 
 

18 PreussenElektra GmbH 
Ereignisanalyse, Revision 1 vom 30.11.2020 
E-08 
 

19 PreussenElektra GmbH 
Weitergeltende Auflagen aus Genehmigungen, Revision 2 vom 
01.04.2022 
E-09 
 

20 PreussenElektra GmbH 
Technischer und radiologischer Ausgangszustand der Anlage, 
Revision 1 vom 25.10.2021 
E-10 
 

21 PreussenElektra GmbH 
Berechnung der potentiellen Strahlenexposition in der Umgebung des 
Kernkraftwerkes Grohnde während Stilllegung und Abbau infolge der 
Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Luft gemäß AVV zu § 47 StrlSchV, 
Revision 1 vom 01.04.2021 
S-02 
 

22 PreussenElektra GmbH 
Berechnung der potentiellen Strahlenexposition in der Umgebung des 
Kernkraftwerkes Grohnde während Stilllegung und Abbau infolge der 
Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Wasser über eine neue Abga-
beleitung gemäß AVV zu § 47 StrlSchV, Revision 1 vom 30.07.2021 
S-03 
 

23 PreussenElektra GmbH 
Berechnung der potentiellen Strahlenexposition in der Umgebung des 
Kernkraftwerkes Grohnde während Stilllegung und Abbau infolge der 
Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Wasser gemäß AVV zu § 47 
StrlSchV, Revision 1 vom 05.10.2020 
S-03-01 
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24 PreussenElektra GmbH 
Berechnung der potentiellen Strahlenexposition in der Umgebung des 
Kernkraftwerkes Grohnde während Stilllegung und Abbau infolge von 
Direktstrahlung, Revision 1 vom 23.04.2021 
S-04 
 

25 PreussenElektra GmbH 
Berechnung der potentiellen Dosis für Freisetzungen bei potentiellen 
Störfällen im Restbetrieb des Kernkraftwerkes Grohnde, Revision 1 
vom 03.12.2021 
S-05 
 

26 PreussenElektra GmbH 
Berechnung der potentiellen Strahlenexposition infolge des Absturzes 
eines Militärflugzeugs auf die auf dem Gelände des Kernkraftwerkes 
Grohnde vorgesehenen Pufferlagerflächen, 
Revision 1 vom 03.12.2021 
S-06 
 

27 PreussenElektra GmbH 
Berechnung der potentiellen Strahlenexposition infolge des erzwunge-
nen Absturzes eines großen Zivilflugzeuges auf die auf dem Gelände 
des Kernkraftwerks Grohnde vorgesehenen Pufferlagerflächen, Revi-
sion 1 vom 03.12.2021 
S-07 
 

28 Schreiben der PreussenElektra GmbH vom 07.04.2022 
Aufschwimmen von 20‘ Containern auf den Pufferlagerflächen bei 
Hochwasser 

 
29 Schreiben der PreussenElektra GmbH vom 05.09.2022 

Bericht zur Bewertung eventueller Auswirkungen eines Fahrzeugbran-
des, Revision 1 vom 30.08.2022 
 

30 Schreiben der PreussenElektra GmbH vom 05.07.2022 
Einschätzung einer Gefährdung durch Tornados 
 

31 Schreiben der PreussenElektra GmbH vom 22.03.2023  
Kernkraftwerk Grohnde (KWG); Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung 
und zum Abbau der Anlage in der ersten Abbauphase (1. SAG) 
(KWG-GEN-2017-01);  
Transport von Behältern mit dem Halbportalkran 
 

32 Schreiben der PreussenElektra GmbH vom 15.12.2022 
Kernkraftwerk Grohnde (KWG)  
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Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG); (KWG-GEN-2017-01) 
Antrag auf Sofortvollzug 
 

33 Schreiben der Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH & Co. OHG vom 
15.12.2022  
Kernkraftwerk Grohnde (KWG)  
 
Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG); (KWG-GEN-2017-01) 
Antrag auf Sofortvollzug 
 

34 Schreiben der Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH & Co. 
OHG vom 15.12.2022  
Kernkraftwerk Grohnde (KWG)  
 
Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG); (KWG-GEN-2017-01) 
Antrag auf Sofortvollzug 
 

35 Schreiben der PreussenElektra GmbH vom 30.08.2022 
Kernkraftwerk Grohnde (KWG) 
Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in 
der ersten Abbauphase (1. SAG) (KWG-GEN-2017-01) 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung für die Pufferlagerfläche  
Bericht Kernkraftwerk Grohnde - SAG-Lagerflächen Eingriffs-Aus-
gleichsbilanzierung; 
ERM GmbH; 26.08.2022 
 

 

I.3.2  Sonstige Unterlagen 

 
36 PreussenElektra GmbH 

Personelle Betriebsorganisation, 
Revision 1 vom 06.12.2021 
B-01 
 

37 PreussenElektra GmbH 
Instandhaltungs- und Abbauordnung, 
Revision 1 vom 06.12.2021 
B-02 
 

38 PreussenElektra GmbH 
Strahlenschutzordnung, 
Revision 0 vom 26.10.2021 
B-03 
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39 PreussenElektra GmbH 
Abfall- und Reststoffordnung 
Revision 1 vom 27.10.2021 
B-04 
 

40 PreussenElektra GmbH 
EURATOM-Bericht vom 16.02.2022 mit Ergänzungen vom 26.07.2022 
 

41 Amtsblatt der Europäischen Union 2023/C14/01 vom 16.01.2023 
Stellungnahme der Kommission zum Plan für die Ableitung radioaktiver 
Stoffe bei der Stilllegung und dem Abbau des Kernkraftwerks Grohnde 
(KWG) in Niedersachsen, Deutschland 
 

42 Schreiben der TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG vom 26.10.2022 
Kernkraftwerk Grohnde (KWG), Sicherheitsgutachten zur Stilllegung 
und zum Abbau des Kernkraftwerkes Grohnde (Oktober 2022) 
 

 
 

 

I.4  Hinweise 
Hinweis 1 

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der Entscheidung anderer Behör-
den, die für das Gesamtvorhaben auf Grund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten erforderlich sind. 

 

Hinweis 2 

Durch diese Genehmigung wird kein Anspruch auf die Erteilung weiterer atomrechtli-
cher Genehmigungen für das Kernkraftwerk Grohnde begründet.  

 

Hinweis 3 

Erlaubnissen, Bewilligungen und Genehmigungen, die aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften als dem Atomgesetz und den dazu ergangenen Verordnungen erforderlich 
sind, wird durch diese Genehmigung nicht vorgegriffen. 
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Hinweis 4  
Hinsichtlich der Entsorgung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle ist zu beachten, 
dass das Programm für eine verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle (Nationales Entsorgungsprogramm) vom Au-
gust 2015 vorsieht, dass die beim Abbau anfallenden radioaktiven Abfälle mit ver-
nachlässigbarer Wärmeentwicklung in das Endlager Konrad abgegeben werden sol-
len und dass die Dauer des Einlagerungsbetriebs 40 Jahre nicht überschreiten soll. 

 

 

I.5  Inhaberin und Verantwortliche Personen 
Inhaberinnen des KWG sind gemäß § 17 Abs. 6 AtG die PreussenElektra GmbH, 
Laatzener Straße 1, 30539 Hannover, die Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde 
GmbH & Co. oHG, 31857 Emmerthal, und die Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH 
& Co. oHG, 31857 Emmerthal. 

 

Die verantwortlichen Personen sind im Betriebshandbuch (BHB) Teil I, Kapitel 1 (Per-
sonelle Betriebsorganisation (PBO)), aufgeführt. Mit dem Übergang zum Restbetrieb 
werden die Verantwortlichkeiten nicht geändert. 

 

 

I.6  Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung wird angeordnet. 

 

I.7  Kostenentscheidung 
Die Antragstellerinnen haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

Die Gebühren werden durch gesonderten Bescheid festgesetzt. 

Auslagen werden gesondert erhoben. 
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II  Begründung 
A  Sachverhalt 

II.1 Genehmigungsverfahren 

II.1.1 Antragstellung 

Gemäß § 7 Abs. 1a Satz 1 Nr. 5 AtG ist für das KWG die Berechtigung zum Leistungsbetrieb 
mit Ablauf des 31. Dezember 2021 erloschen. Die Inhaberin der Anlage, die PreussenElektra 
GmbH (Antragstellerin), hat mit Schreiben vom 26.10.2017 eine Genehmigung nach § 7 Abs. 
3 AtG zur Stilllegung und zum Abbau des KWG beantragt. Die Gemeinschaftskernkraftwerk 
Grohnde GmbH & Co. oHG und die Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH & Co. oHG als 
weitere Inhaberinnen sind diesem Antrag jeweils mit Schreiben vom 09.11.2017 beigetreten. 
Die Antragstellerin hat ihren Antrag mit Schreiben vom 07.02.2020 bezüglich der Rücknahme 
von radioaktiven Betriebsabfällen aus der TBH-KWG ergänzt. Dieser Antragsergänzung sind 
die weiteren Inhaberinnen mit Schreiben vom 30.03.2020 ebenfalls beigetreten.  

Die Antragstellerin beabsichtigt das KWG im direkten Abbau in zwei Phasen abzubauen. Der 
vorliegende Antrag (Ziffer II.1.1) bezieht sich auf die erste Abbauphase.  

Die Antragstellerin hat den Sicherheitsbericht, die Kurzbeschreibung und den UVP-Bericht 
zum Gesamtvorhaben sowie weitere, die erste Abbauphase präzisierende Unterlagen vorge-
legt (vgl. Ziffer I.3) 

Des Weiteren hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 15.12.2022 (I.3.1 Nr. 32) die Anord-
nung der sofortigen Vollziehung der vorliegenden Genehmigung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 VwGO beantragt. 

II.1.2  Unterrichtung der Antragstellerin 

Mit Schreiben vom 14.02.2019 hat das MU die Antragstellerin sowie die folgenden Behörden, 
Institutionen und Verbände für den 04.04.2019 zu einer Besprechung vor der Unterrichtung 
über voraussichtlich beizubringende Unterlagen (sog. Scoping-Termin) gemäß § 1b AtVfV ein-
geladen: 

• Landkreis Hameln-Pyrmont 

• Stadt Hameln 

• Gemeinde Emmerthal 

• Flecken Coppenbrügge 

• Flecken Salzhemmendorf 

• Flecken Aerzen 
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• Stadt Bad Pyrmont 

• Samtgemeinde Bodenwerder-Polle 

• Flecken Ottenstein 

• Gemeinde Hehlen 

• Gemeinde Heyen 

• Gemeinde Halle 

• Münchhausenstadt Bodenwerder 

• Bundesministerium der Verteidigung 

• Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 

• Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

• Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

• Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

• Bundesamt für Strahlenschutz 

• Bundesamt für kerntechnischen Entsorgungssicherheit 

• Bundesanstalt für Gewässerkunde 

• Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Standort Hannover 

• Wasser- und Schifffahrtsamt Hann. Münden 

• Eisenbahnbundesamt, Außenstelle Hannover 

• Bundesnetzagentur 

• Nds. Staatskanzlei 

• Nds. Ministerium für Inneres und Sport 

• Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

• Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 

• Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

• Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz – Abteilung 2 

• Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz – Abteilung 3 

• Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim 

• Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
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• Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit – Dezernat 
Binnenfischerei, Fischereikundlicher Dienst  

• Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Geschäftsbereich Hameln 

• Nds. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

• Nds. Landesforsten 

• Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft 

• BG der Feinmechanik und Elektrotechnik 

• Bauberufsgenossenschaft Hannover 

• Deutsche Bahn AG – DB Immobilien Region Nord 

• Bürger für Umwelt e.V. 

• Bund für Umwelt- und Naturschutz LV Niedersachsen e.V. 

• Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 

• Naturschutzbund Deutschland LV Niedersachsen e.V. 

• Naturschutzverband Niedersachsen e.V. 

• Niedersächsischer Heimatbund e.V. 

• Landesverband Niedersachsen Deutscher Gebirgs- und Wandervereine e.V. 

• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. 

• Verein Naturschutzpark e.V. 

• Biologische Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems e.V. 

• Aktion Fischotterschutz e.V. 

• Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e.V. 

• Anglerverband Niedersachsen e.V. 

• Naturfreunde Deutschlands Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, 
Sport und Kultur – LV Niedersachsen e.V. 

• Landesfischereiverband Weser-Ems e.V. 

• Heimatbund Niedersachsen e.V. 

• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV Nordrhein-Westfalen e.V. 

• Bund Heimat und Umwelt in Deutschland e.V. 

• Bundesverband beruflicher Naturschutz e.V. 
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• Bundesverband Boden e.V. 

• Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. 

• Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V. 

• Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e.V. 

• Deutsche Umwelthilfe e.V. 

• Deutscher Alpenverein e.V. 

• Deutscher Falkenorden, Bund für Falknerei, Greifvogelschutz und Greifvogel-
kunde e.V. 

• Deutscher Jagdverband – Vereinigung der deutschen Landesjagdverbände für 
den Schutz von Wild, Jagd und Natur e.V. 

• Deutscher Naturschutzring e.V. 

• Deutscher Rat für Vogelschutz e.V. 

• Deutscher Tierschutzbund e.V. 

• Deutscher Wanderverband und Verband Deutscher Gebirgs- und Wanderver-
eine e.V. 

• Deutscher Wildschutzverband e.V. 

• Fischereiverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

• Komitee gegen den Vogelmord e.V. 

• Naturschutzbund Deutschland e.V. 

• NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V. 

• Naturfreunde Deutschlands Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, 
Sport und Kultur – Bundesgruppe Deutschland e.V. 

• Naturschutzbund Deutschland – LV Nordrhein-Westfalen e.V. 

• Naturschutzinitiative e.V. 

• Naturschutzforum Deutschland e.V. 

• Naturschutzverband Niedersachsen e.V. 

• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bund zur Förderung der Landespflege LV 
Niedersachsen e.V. 

• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. 

• Verband Deutscher Naturparke e.V. 

• Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V. 
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• Deutscher Angelfischerverband e.V. 

Der Einladung wurde der von der Antragstellerin vorgelegte „Vorschlag zum voraus-
sichtlichen Untersuchungsrahmen für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung“ vom 
07.02.2019 beigefügt. Mit Schreiben vom 17.07.2019 wurde die Antragstellerin über 
die Anforderungen aus dem Scoping-Termin gemäß § 1b AtVfV schriftlich unterrichtet. 
 

II.1.3 Behördenbeteiligung zum Gesamtvorhaben 

Nachstehend aufgeführte Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
26.04.2021 um Stellungnahme gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 AtG zu dem Gesamtvorha-
ben gebeten. In dem Schreiben war die Internetadresse der Webseite aufgeführt, un-
ter der der Sicherheitsbericht, die Kurzbeschreibung und die Umweltverträglichkeits-
untersuchung in elektronischer Form bereitgestellt wurden, darüber hinaus wurde an-
geboten, die Dokumente auf Nachfrage auch in Papierform zu versenden. 

• Landkreis Hameln-Pyrmont 

• Stadt Hameln 

• Gemeinde Emmerthal 

• Flecken Coppenbrügge 

• Flecken Salzhemmendorf 

• Flecken Aerzen 

• Stadt Bad Pyrmont 

• Samtgemeinde Bodenwerder-Polle 

• Flecken Ottenstein 

• Gemeinde Hehlen 

• Gemeinde Heyen 

• Gemeinde Halle 

• Münchhausenstadt Bodenwerder 

• Bundesministerium der Verteidigung 

• Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 

• Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

• Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

• Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
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• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

• Bundesamt für Strahlenschutz 

• Bundesamt für kerntechnischen Entsorgungssicherheit 

• Bundesanstalt für Gewässerkunde 

• Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Standort Hannover 

• Wasser- und Schifffahrtsamt Hann. Münden 

• Eisenbahnbundesamt, Außenstelle Hannover 

• Bundesnetzagentur 

• Nds. Staatskanzlei 

• Nds. Ministerium für Inneres und Sport 

• Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

• Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 

• Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

• Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz – Abteilung 2 

• Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz – Abteilung 3 

• Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim 

• Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

• Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit – Dezernat 
Binnenfischerei, Fischereikundlicher Dienst  

• Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Geschäftsbereich Hameln 

• Nds. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

• Nds. Landesforsten 

• Polizeidirektion Göttingen 

• Berufsgenossenschaft ETEM 

• Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 

• Deutsche Bahn AG – DB Immobilien Region Nord 

 

Von den beteiligten Behörden bzw. Institutionen gaben 16 eine Stellungnahme ge-
genüber der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde ab. Die vorgetragenen Anregun-
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gen, Bedenken und Forderungen wurden zusammen mit den im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung vorgebrachten Einwendungen im Online-Konsultationsverfahren 
allen teilnehmenden Einwenderinnen und Einwendern zur Kenntnis gegeben. 

Die Anregungen, Bedenken und Forderungen wurden im Genehmigungsverfahren 
geprüft und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt. 

 

II.1.4 Beteiligung Dritter 

II.1.4.1  Öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens und Auslegung von Antrag und 
Unterlagen 

Am 26.04.2021 erfolgte der Hinweis auf die Bekanntmachung des Vorhabens im Bun-
desanzeiger. Am 28.04.2021 wurde das Vorhaben im Niedersächsischen Ministerial-
blatt sowie in den folgenden Tageszeitungen, die im Bereich des Standortes der An-
lage verbreitet sind, bekanntgemacht: Deister Weser-Zeitung, Pyrmonter Nachrichten, 
Schaumburger Zeitung, Neue Deister-Zeitung. Vom 06.05.2021 bis einschließlich 
05.07.2021 wurden der Antrag und die Unterlagen nach Ziffer I.3.1 lfd. Nr. 1 - 10 auf 
der Internetseite des MU ausgelegt. Zusätzlich konnten die Unterlagen in diesem 
Zeitraum bei der Gemeindeverwaltung Emmerthal sowie im Dienstgebäude des MU, 
Archivstraße 2, 30169 Hannover, eingesehen werden. Antrag und Unterlagen wurden 
im zentralen Internetportal des Landes nach § 20 UVPG zugänglich gemacht. 

II.1.4.2  Einwendungen 

Insgesamt haben zum Gesamtvorhaben 112 natürliche und juristische Personen Ein-
wendungen im Auslegungszeitraum erhoben. Die teilweise wortidentischen Einwen-
dungen wurden thematisch zusammengefasst. 

II.1.4.3  Erörterung in Form einer Online-Konsultation 

Aufgrund der durch die COVID-19 Pandemie bedingten Einschränkungen wurde der 
nach § 8 AtVfV durchzuführende Erörterungstermin in Form einer Online-Konsultation 
im Zeitraum vom 01.10.2021 bis 31.12.2021 durchgeführt. 

Der Zeitraum der in Form einer Online-Konsultation durchgeführten Erörterung wurde 
entsprechend der Ausführungen unter II.1.4.1 bekanntgemacht. Den Einwenderinnen 
und Einwendern wurden die Zugangsdaten zur passwortgeschützten Internetseite der 
Online-Konsultation per Brief mitgeteilt. Diesem Schreiben lag auch ein Merkblatt 
über den zeitlichen Ablauf der Phasen der Online-Konsultation bei. 



 - 33 - 

Ab dem 01.10.2021 standen die in Themengruppen zusammengefassten Einwendun-
gen (Version 1.0) allen Einwenderinnen und Einwendern zur Verfügung, diese hatten 
bis zum 31.10.2021 Gelegenheit der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde mitzu-
teilen, ob sie ihre Einwendung in der Zusammenfassung richtig wiedergegeben sehen 
und ihre Einwendungen zu vertiefen. 8 Einwender haben von dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht und Rückmeldungen zur thematischen Zusammenfassung der Ein-
wendungen gegeben. Diese Rückmeldungen wurden in die Version 1.0 eingearbeitet 
und daraus die Version 2.0 erstellt, welche ab dem 05.11.2021 auf der passwortge-
schützten Internetseite allen Einwenderinnen und Einwendern zur Verfügung stand. 
Die Antragstellerin hatte bis zum 29.11.2021 Gelegenheit, zu den Einwendungen, der 
thematischen Zusammenfassung der Einwendungen und den Rückmeldungen der 
Einwenderinnen und Einwender (Version 2.0) Stellung zu nehmen. Die Stellung-
nahme der Antragstellerin wurde in die Version 2.0 eingearbeitet und daraus die Ver-
sion 3.0 erstellt. Diese stand den Einwenderinnen und Einwendern ab dem 
01.12.2021 auf der passwortgeschützten Internetseite zur Verfügung. Sie hatten nun 
bis zum 31.12.2021 Gelegenheit, sich zur Stellungnahme der Antragstellerin zu äu-
ßern. Hiervon machten 3 Einwenderinnen und Einwender Gebrauch. Diese Rückmel-
dungen wurden in die Version 3.0 eingearbeitet und daraus die abschließende Ver-
sion 4.0 erstellt.  

Über die in Form einer Online-Konsultation durchgeführte Erörterung wurde eine Nie-
derschrift gefertigt, sie beinhaltet eine Beschreibung der verfahrensmäßigen Durch-
führung sowie die o. g. Version 4.0. 

 

II.1.5  Tätigkeit zugezogener Sachverständiger 

Die atomrechtliche Genehmigungsbehörde hat im Rahmen der Prüfung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen die TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co. KG als Sach-
verständigen zugezogen. Der Sachverständige hat das Gutachten zum Antrag auf 
Genehmigung gemäß § 20 AtG erstellt. 

Der Sachverständige hat unter Berücksichtigung seiner Auflagenvorschläge keine 
Einwände gegen das in den Antragsunterlagen beschriebene Vorgehen. 

 

II.1.6  Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die atomrechtliche Genehmigungsbehörde hat auf Basis des UVP-Berichts der An-
tragstellerin, der Rückäußerungen der beteiligten Behörden, der Stellungnahme der 
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TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG, der Äußerungen und Einwendungen Dritter und 
ihrer eigenen Erkenntnisse die „Zusammenfassende Darstellung und begründete Be-
wertung der Umweltauswirkungen“ am 18.04.2023 erstellt. Diese wird zusammen mit 
diesem Genehmigungsbescheid öffentlich bekanntgemacht und ausgelegt.    

 

II.1.7  Verfahren nach Artikel 37 Euratom-Vertrag 

Die gemäß Artikel 37 des EURATOM-Vertrags erforderlichen Angaben über das Ge-
samtvorhaben zur Stilllegung und zum Abbau des KWG wurden von der Antragstelle-
rin in einem Bericht zusammengestellt. Dieser wurde dem BMUV übersandt und ist 
von dort der Europäischen Kommission zugeleitet worden. Die Europäische Kommis-
sion hat die Sachverständigengruppe konsultiert. Die Rückfragen der Europäischen 
Kommission wurden von der Antragstellerin mit Schreiben vom 26.07.2022 beantwor-
tet. Die Europäische Kommission hat gemäß ihrer Stellungnahme vom 12.01.2023, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.01.2023, keine Einwände 
gegen die Stilllegung und den Abbau der Anlage erhoben. 

 

II.1.8  Bundesaufsichtliche Prüfung 

Das BMUV wurde mit Schreiben vom 01.11.2017 über den Antrag zur Stilllegung und 
zum Abbau des KWG unterrichtet. Der Genehmigungsentwurf und das Sicherheits-
gutachten wurden dem BMUV mit Schreiben vom 13.07.2023 übermittelt.  

Unter dem 29.08.2023 übermittelte BMUV Fragen und Anmerkungen zum Genehmi-
gungsentwurf, welche in einem gemeinsamen Fachgespräch am 18.09.2023 erörtert 
wurden. 

Das BMUV hat mit Schreiben vom 10.11.2023 der Erteilung der Genehmigung zuge-
stimmt. 

 

II.1.9  Anhörung der Antragstellerin 

Mit Schreiben vom 28.06.2023 wurde der Antragstellerin gemäß § 28 Abs. 1 VwVfG 
Gelegenheit gegeben zu dem Entwurf der 1. SAG, Stellung zu nehmen. Die Antrag-
stellerin hat mit Schreiben vom 05.07.2023 Ihre Anmerkungen mitgeteilt. Diese waren 
sachlich begründet und wurden daher in die Genehmigung übernommen.  
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II. 2 Genehmigungsgegenstand 

II.2.1  Standort, Ausgangszustand 

II.2.1.1  Überblick über den Standort des KWG 

Das Kernkraftwerk Grohnde liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Emmerthal im Land-
kreis Hameln-Pyrmont. Das Betriebsgelände liegt unmittelbar am westlichen (linken) 
Ufer der Weser bei Stromkilometer 124,5. Auf dem Betriebsgelände befinden sich das 
KWG und das Standortzwischenlager BZD der Gesellschaft für Zwischenlagerung 
mbH. Auf dem Betriebsgelände soll bis 2025 die Transportbereitstellungshalle errich-
tet werden Alle kerntechnischen Anlagen werden von einer Sicherungszaunanlage 
umfasst. Diese umschließt u. a. auch die Parkplatzflächen. 

Die dem Betriebsgelände am nächsten liegende Siedlung ist Kirchohsen, dessen süd-
liche Bebauung (Biogasanlage an der Hauptstraße) in ca. 650 m Entfernung vom Si-
cherungszaun (Demozaun) des KWG beginnt. In Kirchohsen befindet sich die Wohn-
bebauung in ca. 1 km Entfernung. Zwischen dieser Wohnbebauung und dem KWG 
erstreckt sich auf der gesamten Breite am Südostrand des Ortes ein Gewerbegebiet. 
Die nächstgelegene Wohnbebauung der Ortschaft Grohnde befindet sich ca. 1 km 
von der äußeren Begrenzung des KWG entfernt.  

Die nächste Ortschaft auf dem rechten Weserufer (Latferde) befindet sich in ca. 
800 m Entfernung. Die größten Siedlungen innerhalb eines 10-km-Kreises um das 
KWG sind Emmerthal mit ca. 9700, Hameln mit ca. 57.400, Coppenbrügge mit 
ca. 7000, Aerzen mit ca. 10.500, Bad Pyrmont mit ca. 19.100, Ottenstein mit ca. 
1.100, Bodenwerder mit ca. 5.500, Heyen mit ca. 460 und Hehlen mit ca. 1.800 Ein-
wohnern. In Summe beträgt die Einwohnerzahl innerhalb des 10-km-Kreises ca. 
112.900. Die in nordnordöstlicher Richtung in etwa 43 km Entfernung gelegene Stadt 
Hannover zählt ca. 535.900 Einwohner und die in ostnordöstlicher Richtung in etwa 
39 km Entfernung gelegene Stadt Hildesheim ca. 101.700 Einwohner. Es besteht ein 
Gleisanschluss, dieser führt zu der in ca. 1,2 km Entfernung vorbeilaufenden Eisen-
bahnstrecke 9180 (Bodenwerder – Emmerthal), welche wiederum im Bahnhof Em-
merthal an die Strecke 1760 (Hannover – Altenbeken) der DB Netz AG angebunden 
ist. Die Weser dient als Wasserstraße für Fracht- und Fahrgastschiffe sowie Sport-
boote. 
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II.2.1.2  Überblick über den Ausgangszustand der Anlage 

Das KWG ist ein Druckwasserreaktor der Vorkonvoibaureihe und nahm 1985 den 
kommerziellen Leistungsbetrieb auf. Bau und Betrieb wurden in Teilerrichtungs-, Be-
triebs- und Änderungsgenehmigungen genehmigt (Abschnitt II.2.1.3). Aufgrund der 
Festlegung des Atomgesetzes endete die Berechtigung zum Leistungsbetrieb und die 
Anlage wurde am 31.12.2021 endgültig abgeschaltet. Seitdem befindet sich die An-
lage auf der Basis des genehmigten Betriebshandbuchs im Nachbetrieb. Das Kon-
zept für die wiederkehrenden Prüfungen wurde an den dauerhaften Nichtleistungsbe-
trieb angepasst. Es wurden die zur Einhaltung der Schutzziele (Kontrolle der Reaktivi-
tät, d. h. Unterkritikalität; Kühlung der Brennelemente, d. h. Abfuhr der Nachzerfalls-
wärme; Einschluss radioaktiver Stoffe; Begrenzung der Exposition) nicht mehr erfor-
derlichen Systeme außer Betrieb genommen und freigeschaltet. Betriebsstoffe (z. B. 
Öle, Harze, Aktivkohle) wurden teilweise entsorgt. Die Brennelemente wurden aus 
dem Reaktordruckbehälter in das im Reaktorgebäude befindliche Brennelementla-
gerbecken entladen. Im Frühjahr 2022 fand eine umfangreiche Dekontamination des 
Reaktordruckbehälters und der Primärkreisleitungen einschließlich der angrenzenden 
Systeme statt. 

 

II.2.1.3   Bestehende Genehmigungen 

 
Die PreussenElektra betreibt das KWG gemäß den nachfolgend aufgeführten Genehmi-
gungen: 

 

• Erste Teilgenehmigung zur Errichtung des Kernkraftwerkes Grohnde vom 
08.06.1976, Az. II – 22.51.52 (12), 
 

• Zweite Teilgenehmigung für das Kernkraftwerk Grohnde vom 09.07.1979, 
Az. 504 -22.51.52 (12.1), 
 

• Dritte Teilgenehmigung zur Errichtung des Kernkraftwerkes Grohnde (KWG) vom 
16.07.1980, Az. 504 – 22.51.52 (12.2), 
 

• Vierte Teilgenehmigung zur Errichtung des Kernkraftwerkes Grohnde (KWG) vom 
07.05.1982, Az. 504 – 22.51.52 (12.3), 
 

• Fünfte Teilgenehmigung zur Errichtung des Kernkraftwerkes Grohnde vom 
23.12.1981, Az. 505 – 22.51.52 (12.4), 
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• Sechste Teilgenehmigung zur Errichtung des Kernkraftwerkes Grohnde (KWG) vom 
31.03.1982, Az. 505.4 – 22.51.52 (12.5), 
 

• Siebte Teilgenehmigung für das Kernkraftwerk Grohnde; Errichtung und Belegung 
von Brennelementlagergestellen in Kompaktbauweise vom 26.11.1982, 
Az. 45.4 – 22.51.52 (12.10), 
 

• Achte Teilgenehmigung zur Errichtung des Kernkraftwerkes Grohnde vom 
25.03.1983, Az. 45.4 – 22.51.52 (12.6), 
 

• Erste Teilgenehmigung zum Betrieb des Kernkraftwerkes Grohnde vom 31.08.1984, 
Az. 44.4 – 22.51.52 (12.11), 
 

• Genehmigung zum Betrieb des Kernkraftwerkes Grohnde (Dauerbetriebsgenehmi-
gung vom 13.12.1985, Az. 46.4 – 22.51.52 (12.12), 
 

• Genehmigung zum Einsatz von Brennelementen mit einer geänderten Brennstoffzu-
sammensetzung (1. Änderungsgenehmigung) vom 13.08.1986, Az. 46.4 – 22.51.52 
(12.13), 
 

• Genehmigungsbescheid für das Kernkraftwerk Grohnde vom 09.02.1990 (Bescheid 
1/1990) Änderung und Ergänzung der Dauerbetriebsgenehmigung vom 13.12.1985, 
Az. 401 – 22.51.52 (12.15), 
 

• Genehmigungsbescheid für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) (Bescheid 2/1990) 
Errichtung und Betrieb eines Konditionierungsanlagenbaus an das Hilfsanlagenge-
bäude vom 15.06.1990, Az. 401 – 22.51.52 (12.16), 
 

• Genehmigungsbescheid für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) (Bescheid 1/1992) 
vom 24.06.1992, Az. 404/402 – 22.51.52 (12.16), 
 

• Genehmigung nach § 7 Atomgesetz (AtG) für das Kernkraftwerk Grohnde (KW) – 
Änderungsgenehmigung- Bescheid 1/1997 vom 16.05.1997, 
Az. 404-40311/8(12.17), 
 

• Genehmigungsbescheid für das Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde (KWG); Än-
derungsbescheid I/1998 (Umwandlung) vom 28.08.1998, Az. 406-40311/10/1 und 
404-40311/8(12.18) 
 

• Genehmigungsbescheid für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) (Bescheid I/1999) 
vom 29.06.1999, Az. 404a – 40311/8(12.19), 
 

• Genehmigungsbescheid für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) Änderungsbescheid 
I/2000 (Formwechsel) vom 23.03.2000, Az. 406 – 40311/5/1, 
 

• Genehmigungsbescheid für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) Änderungsbescheid 
II/2000 (Organisation) vom 31.08.2000, Az. 404-40311/8(12.21) und 406-40311/5/1, 
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• Genehmigung zur Übertragung der für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) erteilten 

atomrechtlichen Genehmigungen (Bescheid 1/2003) vom 21.08.2003, 
Az. 45-40311/5/9, 
 

• Genehmigung zur Übertragung der für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) erteilten 
atomrechtlichen Genehmigungen (Bescheid 1/2004) vom 12.08.2004, 
Az. 45-40311/5/10, 
 

• Genehmigungsbescheid für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) Bescheid I/2006 
Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen aus dem Standort-Zwischenlager 
Grohnde vom 31.03.2006, Az. 44 – 40311/8(12.25), 
 

• Genehmigungsbescheid für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) Bescheid II/2006 
Nachrüstmaßnahmen gegen gezielten terroristischen Flugzeugabsturz großer Ver-
kehrsmaschinen vom 07.11.2006, Az. 44-40311/8(1226), 
 

• Genehmigungsbescheid für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) Bescheid I/2009 Än-
derung der sicherheitstechnischen Parameter „Brennstabinnendruck“ und „Plasti-
sche Vergleichsdehnung“ für die Auslegung und den Betrieb des Reaktorkerns vom 
11.03.2009, Az. 44-40311/8(12.28), 
 

• Genehmigungsbescheid für das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) Bescheid I/2012 Er-
richtung und Betrieb der EXCORE-Signalverarbeitung mit dem Gerätesystem TELE-
PERM XS vom 19.11.2012, Az. 44-40311/8-12.29. 

 

II.2.2. Gesamtvorhaben 

II.2.2.1  Überblick 

Die Antragstellerin beabsichtigt, das KWG in zwei Phasen abzubauen, die sich zeit-
lich überlappen. Der Gesamtumfang des Abbaus umfasst die Demontage, die Zerle-
gung und die Dekontamination von Anlagenteilen und Gebäuden. Nicht freigebbare 
Anlagenteile, Gebäudeteile und Flächenaushub werden als Abfall endlagergerecht 
konditioniert und, ggf. nach einer Zwischenlagerung, an den Bund abgeliefert. 

Die Abbauphase 1, die sich in die Abschnitte 1A, 1B und 1C gliedert, wird mit der hier 
vorliegenden 1. SAG geregelt. Abschnitt 1A ist so definiert, dass sich noch Brennele-
mente in der Anlage befinden. In Abschnitt 1B befinden sich keine Brennelemente, 
sondern nur noch Sonderbrennstäbe in der Anlage. Nach Bestätigung der Kernbrenn-
stofffreiheit kann die Anlage in Abschnitt 1C übergehen. Da sich im Abschnitt 1A noch 
Brennelemente im Brennelementelagerbecken befinden, sind zunächst solche Ab-
bauarbeiten vorgesehen, die sich auf diejenigen Anlagenteile beschränken, bei denen 
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unzulässige Rückwirkungen auf die für die Lagerung und Handhabung der Brennele-
mente entscheidenden Schutzziele Unterkritikalität und Abfuhr der Nachzerfalls-
wärme ausgeschlossen werden können. Die für die Schutzzieleinhaltung benötigten 
Systeme wurden auf der Basis einer Ereignisanalyse (siehe Ziffer II.2.2.2) bestimmt 
und sind in der Unterlage I.3 lfd. Nr. 18 beschrieben. 

Während der Abbauphase 1 sollen Anpassungen in den bestehenden Kontrollbe-
reichsgebäuden erfolgen und durch Nutzungsänderung von freiwerdenden Räumen 
ein Reststoffbehandlungszentrum zur Bearbeitung von Reststoffen und Abfällen ein-
gerichtet werden. Dort werden radioaktive Reststoffe (kontaminierte und/oder akti-
vierte Stoffe einschließlich ausgebauter und abgebauter radioaktiver Anlagenteile) so-
wie Abfälle gehandhabt. Die Kapazität des RBZ soll so bemessen sein, dass die an-
fallenden Reststoffe behandelt werden können, auch wenn in verschiedenen Räumen 
gleichzeitig Abbauarbeiten durchgeführt werden. Durch die vorhandenen und neu ein-
zurichtenden Pufferlagerflächen sollen auftretende Spitzen beim Anfall von Reststof-
fen ausgeglichen werden. Pufferlagerflächen sollen innerhalb der Kontrollbereichsge-
bäude, aber auch auf dem Betriebsgelände eingerichtet werden.  

Während der Abbauphase 1 werden alle Brennelemente und Sonderbrennstäbe aus 
der Anlage entfernt. Dies erfolgt nach den fortgeltenden Regelungen der Betriebsge-
nehmigung. 

Die Abbauphase 2 beginnt nach Kernbrennstofffreiheit. In der Abbauphase 2, für die 
eine gesonderte zweite Genehmigung beantragt wird, sollen parallel zur andauernden 
Abbauphase 1 die Anlagenteile Reaktordruckbehälter und biologischer Schild abge-
baut werden. Die Abbauphase 2 wird während der laufenden Abbauphase 1 abge-
schlossen. 

Am Ende der Abbauphase 1 sollen die Einrichtungen des RBZ demontiert, der Kon-
trollbereich geräumt und freigemessen, die verbliebenen kontaminierten Gebäu-
destrukturen dekontaminiert sowie der Nachweis der Freigabefähigkeit von Gebäu-
den und des Geländes erbracht und die Freigabe der Gebäude und des Geländes be-
antragt werden. Die Abbauphase 1 endet mit der Entlassung der Anlage aus der 
atomrechtlichen Überwachung. Ein eventueller Abriss oder eine Nachnutzung der Ge-
bäude ist nicht Gegenstand des beantragten Gesamtvorhabens. 

Im Abbaukonzept (Unterlage I.3 lfd. Nr. 12) werden die für die Stillsetzung und die an-
schließende Demontage der Anlagenteile notwendigen Tätigkeiten und die erforderli-
chen Schutzmaßnahmen dargestellt. Dadurch sollen der Schutz noch benötigter Teile 
von Restbetriebssystemen im Demontagebereich vor unzulässigen Rückwirkungen 
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durch die Demontage sowie die Beachtung der Anforderungen aus Arbeitssicherheit, 
Brandschutz und Strahlenschutz sichergestellt werden. Bevor ein System oder ein 
Teil eines Systems abgebaut werden kann, wird es stillgesetzt. Dabei wird es - soweit 
erforderlich - von angrenzenden Restbetriebssystemen abgetrennt. Anschließend 
werden alle innerhalb des Stillsetzungsbereichs befindlichen Anlagenteile und Kom-
ponenten dauerhaft und unumkehrbar unbenutzbar gemacht. Voraussetzung für den 
Beginn der Demontage ist in der Regel eine radiologische Charakterisierung auf der 
Basis der Betriebsdokumentation und einer abschließenden Beprobung zur Planung 
und zur Festlegung von Strahlenschutzmaßnahmen sowie zur Festlegung des Ent-
sorgungsziels und der Art der Reststoffbehandlung. Wo es sinnvoll und notwendig ist, 
findet die radiologische Detailcharakterisierung im Einzelfall auch demontagebeglei-
tend statt, grundsätzlich jedoch vor einer Dekontamination. Die demontierten Kompo-
nenten werden in Transportbehältern zur weiteren Behandlung zu den Arbeitsplätzen 
des RBZ gebracht. 

 

II.2.2.2  Ereignisanalyse 

Grundsätzliches Vorgehen 

Die Analyse der als Auslegungsstörfälle (§ 1 Abs. 18 StrlSchV) oder darüber hinaus 
(im Rahmen der Sicherheitsebene 4) betrachteten Ereignisse hat zwei Zielsetzungen, 
zum einen die Identifikation der für den Restbetrieb benötigten Systeme und zum an-
deren die Bestimmung der maximalen Exposition in der Umgebung im Störfall. 

In der Ereignisanalyse wurden alle Ereignisse, die bereits während des Leistungsbe-
triebs zu unterstellen waren (z. B. Ausfall des Systems zur Kühlung des Brennele-
mentlagerbeckens) daraufhin betrachtet, ob sie auch im Restbetrieb auftreten kön-
nen. Der Nachweis der Beherrschung dieser Ereignisse war Voraussetzung für die 
Erteilung der Betriebsgenehmigung für KWG sowie Maßstab für die aufsichtliche Tä-
tigkeit in den darauffolgenden Jahren. Es wurde geprüft, ob die Randbedingungen 
dieser Nachweise auch den Restbetrieb abdecken, also durch Stilllegung und Abbau 
insofern keine tatsächliche Veränderung eintritt. Ereignisse aus dem Leistungsbe-
trieb, die aufgrund des im Restbetrieb bestehenden Anlagenzustands nicht mehr auf-
treten können, wurden aus der Ereignisanalyse ausgeschlossen. 

Zusätzlich zu den aus dem Leistungsbetrieb übernommenen Ereignissen wurden alle 
Ereignisse neu in den Betrachtungsumfang aufgenommen, die stilllegungs- und ab-
bauspezifisch sind. 
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Identifikation der benötigten Systeme  

Als Ergebnis des oben beschriebenen Vorgehens wurden von den grundsätzlich nach 
Nr. 8.3 ESK-Leitlinien zur Stilllegung kerntechnischer Anlagen vom 05.11.2020 in Be-
tracht zu ziehenden Ereignissen diejenigen nicht weiter betrachtet, deren Eintritt 
durch die bestehenden Randbedingungen unmöglich oder infolge der Anlagenausle-
gung sehr unwahrscheinlich ist oder wenn der Ereignisverlauf zu keinen oder ver-
nachlässigbaren Ereignisfolgen führt. Die verbleibenden 57 Ereignisse wurden 9 the-
matischen Ereignisgruppen zugeteilt. Jede Ereignisgruppe wurde daraufhin betrach-
tet, welche Systeme zu Beherrschung der Ereignisse dieser Gruppe im Restbetrieb 
weiterhin benötigt werden (nachfolgend: Restbetriebssysteme). Dabei wurde zwi-
schen der Abschnitt 1A, in der noch Brennelemente und Sonderbrennstäbe im Brenn-
elementlagerbecken vorhanden sind, der Abschnitt 1B, in der nur noch Sonderbrenn-
stäbe im Brennelementlagerbecken vorhanden sind, und der Abschnitt 1C, in der die 
Anlage kernbrennstofffrei ist, unterschieden. 

Auch wenn alle Brennelemente und Sonderbrennstäbe aus dem KWG abtransportiert 
sind (Abschnitt 1C), sind Restbetriebssysteme erforderlich, die zur Beherrschung der 
dann auch noch zu unterstellenden Ereignisse und zur Aufrechterhaltung des Anla-
genbetriebs (z. B. Lüftung, Stromversorgung) betrieben werden müssen – in einem 
gegenüber den Abschnitte 1A und 1B reduziertem Umfang. Alle Systeme werden in 
der Restbetriebssystemklassifizierung ausgewiesen, die in dem jeweiligen Abschnitt 
nicht mehr benötigten Systeme dürfen abgebaut werden.  

Bestimmung der maximalen Exposition in der Umgebung 

Die zu betrachtenden Ereignisse wurden danach bewertet, inwieweit sie zu Folgen 
mit radiologischer Relevanz in der Umgebung des KWG führen können. Für die wei-
tere Betrachtung wurden gleichartige Ereignisse in Ereignisgruppen zusammenge-
fasst. Für die Ereignisgruppen wurde das jeweils radiologisch abdeckende Ereignis 
ermittelt und für dieses die Exposition in der Umgebung bestimmt. Wenn eine Ereig-
nisgruppe mehrere radiologisch relevante Ereignisse enthält und ein abdeckendes Er-
eignis nicht bestimmt werden konnte, so wurden alle radiologisch relevanten Ereig-
nisse dieser Ereignisgruppe als radiologisch repräsentative Ereignisse untersucht. Es 
handelt sich um folgende Ereignisse: 

- Beschädigung von Brennelementen bei der Handhabung, 

- Leckage eines Behälters oder einer Rohrleitung mit radioaktiver Flüssigkeit, 
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- Absturz von Behältern mit freisetzbarem radioaktivem Inventar innerhalb von Ge-
bäuden, 

- Lastabsturz beim Transport von Großkomponenten, 

- Ereignisse bei der Erzeugung von Gebinden für radioaktive Abfälle, 

- Hochwasser auf Pufferlagerflächen, 

- Absturz eines 20´-Containers mit radioaktiven Reststoffen auf einer Pufferlager-
fläche auf dem Betriebsgelände. 

Die Exposition ist entsprechend StrlSchV so zu begrenzen, dass durch die ereignis-
bedingte Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung eine effektive Dosis von 50 
mSv nicht überschritten wird (§ 104 StrlSchV i. V. m. § 194 StrSchV). Für das abde-
ckende Ereignis mit der höchsten effektiven Dosis („Absturz eines 20´-Containers mit 
radioaktiven Reststoffen auf einer Pufferlagerfläche auf dem Betriebsgelände“) weist 
die Antragstellerin im Sicherheitsbericht eine potentielle Dosis von 8,1 mSv für die 
höchstbelastete Altersgruppe der unter Einjährigen aus, damit sei der Grenzwert zu 
16,2 % ausgeschöpft. Darüber hinaus wurde auch das Ereignis „Flugzeugabsturz auf 
Pufferlagerflächen“ betrachtet. Dieses sehr seltene Ereignis (Absturz einer schnell 
fliegenden Militärmaschine) ist nicht den Auslegungsstörfällen zuzurechnen und führt 
nach Berechnungen der Antragstellerin für die höchstbelastete Altersgruppe der Er-
wachsenen an der nächstgelegenen Wohnbebauung zu einer maximalen potentiellen 
Exposition von 0,05 mSv in sieben Tagen. 

 

II.2.2.3  Weiterbetrieb von Systemen und Komponenten 

Der Restbetrieb umfasst zum einen den weiteren Betrieb von Systemen und Kompo-
nenten, die zur Kühlung, Lagerung und zum Abtransport der verbliebenen Brennele-
mente notwendig und zur Gewährleistung des Strahlenschutzes und der Aktivitäts-
rückhaltung während der Stillsetzung und des Abbaus von Anlagenteilen erforderlich 
sind, und zum anderen den Betrieb von Systemen und Komponenten, die für den Ab-
bau benötigt werden. Diese schon vorhandenen Systeme und Komponenten sollen in 
unveränderter Form weiter betrieben werden. Es handelt sich im Wesentlichen um 
elektro- und leittechnische, lüftungstechnische, sicherungstechnische, brandschutz-
technische Einrichtungen sowie Einrichtungen im Zusammenhang mit Kühlung, Lage-
rung und Transport der Brennelemente, Reststoffbehandlung, -bearbeitung, -lagerung 
und -transport sowie Abwasserbehandlung und Arbeits- und Strahlenschutz. 
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Wenn bei den in Betrieb verbleibenden Systemen technische Anpassungen 
erforderlich werden, die Funktion eines Systems durch ein anderes übernommen 
werden soll oder Ersatzsysteme errichtet werden, erfolgt dies in dem für 
Anlagenänderungen etablierten Verfahren unter Einbeziehung der atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörde und dem Sachverständigen. 

 

II. 2.2.4  Betriebsreglement 

Das durch die Betriebsgenehmigung festgelegte Betriebsreglement (Betriebsorgani-
sationshandbuch) aus dem Leistungs- bzw. dem Nichtleistungsbetrieb soll grundsätz-
lich für den Restbetrieb weiter gelten. Soweit erforderlich werden stillsetzungs- und 
abbaubedingte Änderungen vorgenommen. Vor Beginn des Abbaus werden alle rele-
vanten Regelungen und Werte dieser Genehmigung in die Sicherheitsspezifikation 
des BHB übernommen und die in das BHB integrierten Ordnungen an den aktuellen 
Anlagenzustand angepasst. 

Die Verfahrensregelung zur Anzeige unwesentlicher Änderungen an der Anlage oder 
deren Betriebsweise bei der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde bleibt bestehen. Hinzu 
kommt die Regelung der Vorgehensweise bei Stillsetzungen und bei Demontagen 
nicht mehr benötigter Komponenten, Systeme oder Teilsysteme (Stillsetzungs- und 
Demontagevorhaben). Das Vorgehen ist in Unterlage I.3.1 Nr. 11 dargestellt. Es sol-
len für jedes Stillsetzungsvorhaben der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde Unterlagen 
vorgelegt werden, die das Vorhaben hinsichtlich der Schutzzieleinhaltung beschrei-
ben (insbesondere zu Strahlen-, Brand- und radiologischem Arbeitsschutz sowie zur 
Anlagensicherung), die erforderlichen Trennungen (Schnittstellen) zu benötigten 
Restbetriebssystemen auflisten, die Abgrenzung von Verbindungen zu anderen nicht 
mehr benötigten Systemen angeben sowie die wesentlichen anzupassenden Doku-
mente und den geplanten Umsetzungstermin benennen. Für jedes Demontagevorha-
ben sollen der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde Unterlagen vorgelegt werden, die 
das Vorhaben beschreiben, die betroffenen Raumbereiche und die zu demontieren-
den Systeme bzw. Systembereiche auflisten, die eine Abschätzung der anfallenden 
Massen unter Angabe des vorläufigen Entsorgungsziels enthalten, die Anpassungen 
von Restbetriebssystemen auflisten, die den Einsatz von Trennverfahren angeben, 
die die Rückwirkungsfreiheit auf die zur Schutzzieleinhaltung erforderlichen Systeme 
aufzeigen, die grundsätzliche Aussagen zum Strahlenschutz, zum Brandschutz und 
zur Anlagensicherung enthalten und den geplanten Umsetzungstermin benennen. 
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Das bestehende Arbeitsauftragsverfahren der Instandhaltungsordnung wird auf die 
Stillsetzungs- und Demontageplanung und die daraus resultierenden Arbeiten erwei-
tert. Diese Regelungen sind in Unterlage I.3.2 Nr. 37 dargestellt und sollen vor Nut-
zung der Genehmigung in die Instandhaltungs- und Abbauordnung aufgenommen 
werden. Das Betriebsreglement beinhaltet wie bisher Vorgehensweisen der betreiber-
internen Kontrolle und Qualitätssicherung sowie die Regelungen der Freigabe einzel-
ner Arbeitsschritte vor Ort. Zudem ist angegeben, wann und in welchem Umfang die 
atomrechtliche Aufsichtsbehörde zu beteiligen ist.  

 

II.2.2.5  Anpassungen an den Abbau 

Für die Durchführung des Abbaus sollen Anpassungen an der Anlage vorgenommen 
und eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden. Dazu sind mit Unterlage 
I.3.1 Nr. 15 geplante Nutzungsänderungen beschrieben. Für deren Umsetzung sind 
Umbauten vorgesehen, die im etablierten Verfahren für nicht wesentliche Änderungen 
realisiert werden sollen. Dasselbe gilt für das Einbringen von Einrichtungen für Hand-
habung und Transport ausgebauter Reststoffe sowie für das Errichten und Einbringen 
von Systemen und Komponenten. 

Nutzungsänderungen  

Durch die geplanten Nutzungsänderungen soll den Erfordernissen des Abbaus Rech-
nung getragen werden. Die vorhandenen Bereitstellungsflächen und Transportwege 
(Gebäudedurchfahrten, Flure, Transportschächte, Krananlagen und Fahrstühle) wer-
den weiter genutzt. Der Abbau erfordert jedoch zusätzliche Arbeitsflächen, Bereitstel-
lungsflächen und Transportwege. Beispielsweise müssen Raumbereiche geschaffen 
werden für Zerlegeeinrichtungen (z. B. Groß- und Kleinsägen, hydraulische Scheren, 
thermische Schneidgeräte), zur Pufferlagerung (ggf. abgeschirmt oder eingehaust), 
zur Abfallbehandlung (z. B. Sortiertische), zur Dekontamination (z. B. Strahlanlagen), 
für Konditionierung (z. B. Trocknungsanlagen oder Hochdruckpressen), für die Durch-
führung von Radioaktivitätsmessungen, für das Aufstellen von Hilfseinrichtungen 
(z. B. Wasseraufbereitung, Konzentratbehandlung), für Instandhaltung sowie für Infra-
struktur (z. B. zur Aufstellung von Filtermobilen). Darüber hinaus bedarf es neuer Puf-
ferlagerbereiche u.a. für demontierte Teile vor oder nach der Nachzerlegung, für de-
kontaminierte Teile vor der Vormessung, für Teile vor der Entscheidungsmessung, für 
freigemessene Teile sowie für gerade nicht benötige Abbauausrüstung. Ergänzend 
zur Schaffung dieser Bereiche soll das RBZ innerhalb der Kontrollbereichsgebäude 
des KWG eingerichtet werden. Auf dem Betriebsgelände sollen Pufferlagerflächen 
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eingerichtet werden, auf denen in Container verpackte Teile und Reststoffe zeitlich 
befristet abgestellt werden können. 

Umbauten  

Im Reaktorgebäude soll, falls notwendig, zwischen dem Reaktorsicherheitsbehälter 
(Gebäude ZA) und dem Ringraum (Gebäude ZB) im Abschnitt 1C ein vertikaler 
Durchbruch durch den Reaktorsicherheitsbehälter geschaffen werden, um den Mate-
rialfluss zu optimieren. Für den Abtransport der abgebauten Teile ist die Installation 
von Bauaufzügen und ggf. die Anpassung vorhandener Krananlagen vorgesehen. 

Errichten und Einbringen von Systemen und Komponenten  

Soweit möglich, sollen vorhandene Systeme und Einrichtungen während der Stillle-
gung und dem Abbau, ggf. in angepasster Form, weiterbetrieben werden. Insoweit 
abbaubedingt erforderlich, können diese durch neue fest installierte oder mobile Ein-
richtungen ersetzt werden. Hierunter fallen zum Beispiel Systeme und Einrichtungen 
zur Be- und Entlüftung einschließlich Aktivitätsüberwachung, zur Wasserbehandlung, 
zur Wasserversorgung bzw. zur Wasserentsorgung oder zur Stromversorgung. 

 

II.2.2.6 Abbau von Anlagenteilen 

Prozessablauf des Abbaus 
In ihrem Abbaukonzept legt die Antragstellerin die folgenden Prämissen zur Planung 
des Abbaus zugrunde: 
a) Stillsetzungen sollen in der Regel system- oder teilsystembezogen erfolgen. 
b) Demontagen sollen vorzugsweise raum- bzw. raumbereichsweise erfolgen. Dabei 
soll sich die Reihenfolge des Abbaus von Systemen, Teilsystemen und Komponenten 
an den Anforderungen orientieren, die sich aus Restbetrieb und Abbau ergeben. 
c) Große Komponenten sollen möglichst frühzeitig abgebaut werden, um für nachfol-
gende Arbeiten Freiräume zu erhalten. 
d) Vorrangig sollen Komponenten abgebaut werden, die geplante Transportwege 
behindern oder Platz für aufzubauende Infrastruktur belegen. 
 
Durchführung des Abbaus 
Die Antragstellerin plant den Abbau in verschiedenen Demontageprojekten durchzu-
führen. Jedes Projekt umfasst einen Demontagebereich. Dabei handelt es sich um ei-
nen Raumbereich oder um eine Großkomponente. Die Demontageprojekte sollen 
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zum Teil voneinander unabhängig und zum Teil in einzuhaltender Reihung bearbeitet 
werden. 
 
In der Vorplanung eines Demontagevorhabens werden die betroffenen stillzusetzen-
den bzw. schon stillgesetzten Systeme, die im Demontagebereich befindlichen stö-
renden Komponenten von Restbetriebssystemen oder baulichen Komponenten (Stör-
kanten) und die zu demontierenden Komponenten aufgelistet. Die Demontagevorha-
ben sollen bereits bei der Planung den Brand-, Arbeits-, Strahlen- und Umweltschutz 
berücksichtigen. Sie können mehrere Stillsetzungs- und mehrere Änderungsvorhaben 
beinhalten. 
 
Da nur stillgesetzte Systeme oder Teile von Systemen demontiert werden, müssen 
die im Demontagebereich befindlichen Systeme oder Systemteile verfahrenstech-
nisch und elektrisch stillgesetzt sein bzw. werden. 
 
Jedes stillzusetzende System oder Systemteil wird in einem Stillsetzungsvorhaben 
bearbeitet. Ist eine Trennung von einem oder mehreren noch benötigten Restbe-
triebssystemen erforderlich, wird für jedes betroffene Restbetriebssystem ein das not-
wendige Änderungsvorhaben im Rahmen der Stillsetzungsanzeige beschrieben. Im 
Stillsetzungsvorhaben werden die erforderlichen Freischaltungen aller elektrischer- 
und leittechnischer Komponenten definiert, die Freischaltungen an den äußeren Sys-
temgrenzen und die Anforderungen an die physischen Trennungen (Schnittstellen) 
bestimmt sowie die eindeutige Markierung der Schnittstellen vor Ort festgelegt. Auch 
Grenzarmaturen sollen zur Trennung von stillgesetztem System und Restbetriebssys-
tem durch Stillsetzungsschließungen als „Schnittstelle" genutzt werden. 
 
Nach Freigabe der Durchführung eines Stillsetzungsvorhabens durch den Schichtlei-
ter wird die Stillsetzung vor Ort im Arbeitsauftragsverfahren vorgenommen. Dabei 
werden die im System ggf. verbliebenen Betriebsmedien oder Hilfsstoffe auch unter 
Aufhebung der Systemintegrität restentleert, Rohrleitungen an den Systemgrenzen zu 
noch benötigten Restbetriebssystemen physisch getrennt, erforderliche Rohrleitungs-
verschlüsse angebracht, weitere Stillsetzungsmaßnahmen (z. B. Durchtrennung von 
Kabeln) durchgeführt und der stillgesetzte Bereich eindeutig gekennzeichnet. Das Be-
triebshandbuch, Systemschaltpläne und sonstige Systemdokumentation werden nach 
Beendigung der Stillsetzung – soweit erforderlich – angepasst. 
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Befinden sich im Demontagebereich Störkanten, die beseitigt werden können, ge-
schieht dies mit Änderungsvorhaben, die in der Stillsetzungs- oder Demontagean-
zeige beschrieben werden. Wenn die Störkanten nicht entfernt werden können und 
Restbetriebssysteme oder baulichen Komponenten im Demontagebereich vorhanden 
sind, werden mögliche Beeinflussungen in Abhängigkeit der sicherheitstechnischen 
Bedeutung betrachtet und ggf. Schutzvorkehrungen festgelegt. 
 
In der Vorplanung des Demontagevorhabens werden besondere Maßnahmen des 
Strahlen-, Objekt-, Brand- und Arbeitsschutzes festgelegt, die zum Abbau benötigten 
Hilfsmittel (z. B. Hebezeuge, Anschlagmittel, Sonderwerkzeuge) definiert und die ein-
zusetzenden Trenn- und Zerlegeverfahren bestimmt. Für die Abbautätigkeiten sollen 
langjährig bewährte Verfahren und Gerätetechnik entsprechend derzeitigem Stand 
der Technik zum Einsatz kommen. Neue Verfahren und die zugehörige Gerätetechnik 
sollen erst eingesetzt werden, wenn die Einsatzeignung vorab nachgewiesen werden 
konnte. Zur Vorplanung gehören auch das Prüfen möglicher Aus- und Rückwirkungen 
auf andere Anlagen und Einrichtungen am Standort, Betrachten baurechtlicher Frage-
stellungen, das Bestimmen der erwarteten Massen (wieviel Metalle, Beton oder Son-
derstoffe), das Festlegen vorläufiger Entsorgungsziele (Vorgaben für die Nachzerle-
gung, einzusetzende Dekontaminationsverfahren) und die Planung des Materialflus-
ses innerhalb der Anlage. Die erforderlichen Beprobungen und Messungen an den 
stillgesetzten Komponenten werden zeitnah vor deren Demontage veranlasst. Die Be-
probungsergebnisse dienen der Festlegung des Entsorgungsziels, der Art der Rest-
stoffbehandlung sowie zur Festlegung der radiologischen Arbeitsschutzmaßnahmen. 
 
Demontiert werden nur Komponenten, die sich im Status „stillgesetzt" befinden oder 
keiner Stillsetzung bedürfen. Vor der Umsetzung eines Demontagevorhabens werden 
auf Basis der in der Vorplanung ermittelten Vorgaben im Arbeitsauftragsverfahren der 
genaue Demontageablauf festgelegt und die Maßnahmen zum Arbeits-, Brand- und 
Strahlenschutz vor Ort bestimmt. Nach Freigabe des Demontagevorhabens sollen die 
Komponenten (d. h. Motoren, Pumpen, Armaturen, Rohrleitungen, Behälter, Kabel-
trassen), die sich in den mit dem Demontagebereich festgelegten Anlagenräumen be-
finden, abgebaut werden. Die Antragstellerin beabsichtigt, Komponenten vor Ort auf 
festgelegte Transportgrößen zu zerlegen, wobei die Größe der entstehenden Teile 
von den Möglichkeiten des Weitertransports bestimmt wird. Wenn eine Zerlegung vor 
Ort nicht sinnvoll oder nötig ist, sollen die demontierten Komponenten zu entspre-
chenden Zerlegeplätzen gebracht werden, wo sie dann gemäß den Anforderungen (z. 
B. aus Dekontaminationstechnik, Abfalltrennung, Weiterverwertung oder Vor- bzw. 
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Freimessung) weiter behandelt oder zerlegt werden. Die demontierten Teile sollen in 
geeigneten Transportbehältern zu Nachzerlege-, Behandlungs- oder Sortiereinrich-
tungen transportiert werden. Ggf. sollen die abgebauten Teile vorübergehend in ei-
nem Pufferlagerbereich im Kontrollbereich oder auf dem Betriebsgelände gelagert 
werden. 
 
Um den Abbaufortschritt kontrollieren zu können und zu dokumentieren, werden die 
demontierten Komponenten und Systemteile gemäß Betriebsreglement erfasst.  
 

 

II.2.2.7  Strahlenschutz innerhalb der Anlage 

Der anlageninterne Strahlenschutz wurde auf Grundlage der Strahlenschutzverord-
nung und eines umfangreichen untergesetzlichen Regelwerks (z. B. die IWRS II-
Richtlinie) schon während des Leistungs- und des Nichtleistungsbetriebs durch die 
zum Betriebshandbuch gehörende Strahlenschutzordnung geregelt. Dieses Regle-
ment findet weiter Anwendung und soll grundsätzlich auch die abbauspezifischen An-
forderungen an den anlageninternen Strahlenschutz abdecken. Sie wird an neue Er-
kenntnisse und den Stand des Abbaus angepasst, wenn es notwendig ist. Wie bisher 
sollen die konkreten Strahlenschutzmaßnahmen an die jeweiligen Erfordernisse der 
einzelnen Tätigkeiten angepasst werden.  

Für eine umfassende Überwachung der im Kontrollbereich tätigen Personen (radiolo-
gischer Arbeitsschutz) werden die vorhandenen Systeme zur Überwachung der Orts-
dosisleistung und der radioaktiven Aerosole in der Luft in den Räumen des Kontroll-
bereichs im erforderlichen Umfang weiterbetrieben. Zudem sollen weiterhin Kontami-
nationsmessungen in Räumen, an Personen und an Gegenständen, die den Kontroll-
bereich verlassen, sowie Messungen von Aktivitätskonzentrationen in den noch be-
triebenen aktivitätsführenden Systemen durchgeführt werden. Alle Aktivitätsmessun-
gen sollen sowohl im Rahmen des Routinemessprogramms als auch anlassbezogen 
erfolgen und dienen auch der Überprüfung und ggf. der Neufestlegung von Nuklidvek-
toren. Die Anpassung der festinstallierten Messstellen soll gemäß der Unterlage I.3.1 
Nr. 13 vorgenommen werden.  

Während des Nichtleistungsbetriebs wurde vorbereitend eine Primärkreisdekontami-
nation durchgeführt, durch die bereits ein großer Teil der mobilisierbaren radioaktiven 
Stoffe aus dem Reaktordruckbehälter und den angrenzenden Systemen des Primär-
kreises entfernt werden konnte. Dadurch wurden die Dosisleistungswerte an diesen 
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Komponenten im Verhältnis zur Ausgangslage nach dem Leistungsbetrieb erheblich 
reduziert. Gleichzeitig wurde damit das bei der Zerlegung und der weiteren Behand-
lung der Rohrleitungen und Komponenten zu unterstellende Freisetzungspotenzial für 
radioaktive Aerosole deutlich verringert, so dass insgesamt günstigere Randbedin-
gungen für den Abbau und die Nachbehandlung resultieren.  

Die Teilstränge der Abluftführung sollen wie bisher mit Monitoren überwacht werden. 
Diese Monitore dienen zur Raumluftüberwachung auf luftgetragene Aerosole und 
Edelgase. 

Zur weiteren Reduzierung der Exposition des Personals werden wie bisher die Ar-
beitsabläufe im Hinblick auf die Exposition optimiert. Dies soll auch weiterhin durch 
Dekontamination einzelner Systeme und Teilsysteme vor dem Abbau und zusätzlich 
durch Durchführung von Zerlegearbeiten von Komponenten mit hoher Direktstrahlung 
unter Wasser, durch fernbedienbare und fernhantierbare Demontage- und Zerlege-
technologien, durch vorbereitende Erprobungen und Kalthandhabungen einzelner Be-
handlungsschritte oder durch Abschirmungen erreicht werden. Ebenso sollen weiter-
hin persönliche Schutzausrüstungen (z. B. Atemschutzmasken) verwendet, Einhau-
sungen mit Unterdruckhaltung und/oder Schleusen aufgebaut und durch lokale Luft-
absaugung und Filterung eine Freisetzung radioaktiver Stoffe und eine Kontaminati-
onsverschleppung innerhalb des Kontrollbereichs vermieden werden. Auch die be-
reits bewährte Begrenzung der Ortsdosisleistung auf Fluren und Verkehrswegen des 
Kontrollbereichs auf Werte von unter 10 μSv/h durch Einsatz von Absperrungen und 
Abschirmungen wird beibehalten. Wie bisher werden Sperrbereiche eingerichtet, so-
bald eine Ortsdosisleistung von mehr als 3.000 μSv/h zu besorgen ist. 

 

II.2.2.8  Ableitung radioaktiver Stoffe, Direktstrahlung, Exposition 

Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft  

Die Antragstellerin beantragt für den bestimmungsgemäßen Betrieb als Höchstwerte 
für die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft bis zu 9,0 E+14 Bq pro Kalenderjahr für 
radioaktive Gase und bis zu 3,0 E+10 Bq pro Kalenderjahr für radioaktive Aerosole. 
Zusätzlich zu diesen Höchstwerten der Ableitungen für ein Kalenderjahr wurde bean-
tragt, dass innerhalb eines Kalendertags maximal 4,0 E+12 Bq für radioaktive Edel-
gase und bis zu 2,0 E+8 Bq für radioaktive Aerosole und innerhalb von 180 aufeinan-
derfolgenden Kalendertagen maximal 50 % der Jahreshöchstwerte abgegeben wer-
den dürfen. Ein Höchstwert für Ableitungen des vollständig abgeklungenen radioakti-
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ven Isotops Jod 131 ist nicht beantragt. In den vorgelegten Nachweisen führt die An-
tragstellerin aus, dass die von Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft verursachte po-
tentielle effektive Dosis höchstens bei rund 0,0383 mSv liege und damit den in § 47 
StrlSchV a.F. (heute § 99 StrlSchV) normierten Grenzwert von 0,3 mSv deutlich un-
terschreite. 

Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser  

Die in der Wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegten Werte für die Einleitung radioakti-
ver Stoffe mit Wasser für den bestimmungsgemäßen Betrieb sollen auch für die Ab-
leitung radioaktiver Stoffe mit dem Wasser bei Stilllegung und Abbau gelten. Bean-
tragt sind:  

Gesamtaktivitätsableitung (ohne Tritium)     5,55 E+10 Bq/a 

Tritium                  4,8 E+13 Bq/a  

Innerhalb von 180 aufeinander folgenden Tagen sollen maximal 50 % der jeweiligen 
Jahreshöchstwerte abgeleitet werden dürfen. 

Im Laufe des Restbetriebs soll eine neue Abgabeleitung in die Weser verlegt werden, 
an deren Ende sich Austrittsdüsen für eine möglichst schnelle Vermischung mit dem 
Weserwasser befinden sollen.  

In den vorgelegten Nachweisen führt die Antragstellerin aus, dass die von Ableitun-
gen radioaktiver Stoffe mit Wasser verursachte potentielle effektive Dosis höchstens 
bei rund 0,101 mSv im Nahbereich und 0,125 mSv im Fernbereich des KWG liege 
und damit den in § 47 StrSchV a.F. (heute § 99 StrlSchV) festgelegten Grenzwert von 
0,3 mSv deutlich unterschreite. 

 

Direktstrahlung und gesamte Exposition in der Umgebung  

Die Gebäude sollen während des Restbetriebs und des Abbaus in ihrer Abschirmwir-
kung unbeeinträchtigt bleiben und die Abbauprozesse keine Strahlenquelle generie-
ren, die in ihrer Quellstärke über denen aus Vorgängen während des Leistungsbe-
triebs liegt. In den vorgelegten Nachweisen führt die Antragstellerin aus, dass bei Ein-
haltung der zugrundeliegenden Randbedingungen sichergestellt sei, dass auch unter 
Berücksichtigung der Exposition durch Ableitungen mit Luft und Wasser die Grenz-
werte gemäß § 99 StrlSchV und § 80 StrlSchG für den Restbetrieb und den Abbau 
des KWG eingehalten werden. Die Einhaltung der Randbedingungen soll in innerbe-
trieblichen Regelungen verankert werden, die der Zustimmung der atomrechtlichen 
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Aufsichtsbehörde unterliegen. Darüber hinaus erklärt die Antragstellerin, die Einhal-
tung der Grenzwerte durch regelmäßige Messungen nachzuweisen. 

 

Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe  

Auf Basis der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer 
Anlagen und ausgehend vom bisherigen Umfang der radiologischen Überwachung 
wird im Restbetrieb die Emissions- und Immissionsüberwachung weitergeführt.  

Durch den Betrieb der vorhandenen Lüftungsanlagen soll weiterhin eine gerichtete 
Luftströmung innerhalb des Kontrollbereiches gewährleistet werden. Die Luft aus den 
Anlagenräumen soll wie bisher über den Fortluftkamin in die Umgebung abgegeben 
werden. Die Teilabluftstrecken der gegenwärtigen Kontrollbereichsgebäude verfügen 
dazu teilweise über stationäre Filtersysteme zur Rückhaltung radioaktiver Stoffe, die 
bei Bedarf zugeschaltet werden können. In diesen Filtern kann wie bisher ein Großteil 
der in der Abluft aus dem Kontrollbereich vorhandenen radioaktiven Aerosole zurück-
gehalten werden. Bedarfsweise können in Räumen des Kontrollbereichs auch mobile 
Filteranlagen eingesetzt werden. Die Gesamtabluft am Kamin soll weiterhin radiolo-
gisch überwacht werden. Im Kontrollbereich anfallendes Abwasser soll auch künftig 
gesammelt, gereinigt und unter Einhaltung der genehmigten Abgabewerte kontrolliert 
in die Weser abgeleitet werden. Die Anpassungen der festinstallierten Messstellen 
sind in der Unterlage I.3.1 Nr. 13 dokumentiert.  

Immissionsüberwachung  

Die radiologischen Auswirkungen in der Umgebung des KWG sollen auch im Restbe-
trieb wie während des Leistungs- und Nichtleistungsbetriebs überwacht werden. 
Grundlage hierfür ist die „Empfehlung zur Überwachung der Umweltradioaktivität: Ra-
diologische Überwachung während des Restbetriebs von Kernkraftwerken“ des Fach-
verbands für Strahlenschutz e.V. (FS-78-15-AKU), welche sich an den Inhalten der 
REI orientiert. Danach wird durch ganzjährig ausliegende Dosimeter die von KWG 
ausgehende Direktstrahlung an der äußeren Umschließung erfasst. Auch künftig er-
folgt u. a. durch 12 Festkörperdosimeter an der äußeren Umschließung im Bereich 
des KWG und 1 Festkörperdosimeter in der Umgebung des KWG bis zu einer Entfer-
nung von etwa 20 km an der ungünstigsten Einwirkungsstelle eine weiträumige Erfas-
sung der Ortsdosis. Auch erfolgt eine Überwachung einer Vielzahl von Umweltmedien 
(Luft, Aerosol, Niederschlag, Boden, Bewuchs, Oberflächenwasser und Grundwas-
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ser) auf radioaktive Stoffe. Zusätzlich werden kontinuierlich die meteorologischen Da-
ten erfasst, die für die Berechnung der Ausbreitung radioaktiver Stoffe im Betrieb und 
auch bei radiologischen Ereignissen erforderlich sind. 

Meteorologische Instrumentierung  

Die meteorologische Instrumentierung soll erhalten bleiben, um mit dieser auch zu-
künftig die Ermittlung der Ausbreitungsbedingungen nach der Richtlinie zur Emissi-
ons- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen vorzunehmen. Um die 
Forderungen dieser Richtlinie bzgl. der Messhöhen im Restbetrieb zu erfüllen, wer-
den auch die Windmessungen weiterhin vorgenommen.  

 

II. 2.2.9 Freisetzung radioaktiver Stoffe bei Ereignissen 

Aus dem radiologisch abdeckenden Ereignis (siehe Ziffer II.2.2.2 und Unterlage I.3.1 
Nr. 9) würde maximal eine potentielle Exposition von 8,1 mSv für die am höchsten be-
lastete Bevölkerungsgruppe (unter Einjährige) resultieren. Der Störfallplanungswert 
beträgt 50 mSv. 

 

II.2.2.10 Anfall und Behandlung von radioaktiven Reststoffen und Abfällen 

Die Kontrollbereichsgebäude des KWG haben eine Masse von ca. 270.000 Mg ver-
schiedener Materialien. Davon werden ca. 19.500 Mg radioaktive Reststoffe und ca. 
250.500 Mg der verbleibenden Gebäudestruktur erwartet.  

Nach der Entsorgung der radioaktiven Reststoffe soll die Entlassung des KWG aus 
der atomrechtlichen Überwachung erfolgen. Die Nutzung oder der Abriss der dann 
noch verbliebenen Gebäude und anderen baulichen Strukturen sei nicht mehr Gegen-
stand dieser Genehmigung. 

Bei den ca. 19.500 Mg handelt es sich um kontaminierte und teilweise aktivierte Rest-
stoffe und Abfälle aus dem Kontrollbereich und seinen Baustrukturen. Zur Minimie-
rung des Anfalls radioaktiver Abfälle sind verschiedene Maßnahmen für die Reststoff-
behandlung vorgesehen, wie Sortieren, Dekontaminieren oder Konditionieren. Im 
RBZ oder bei externen Dienstleistern sollen voraussichtlich ca. 11.400 Mg dieser radi-
oaktiven Reststoffe behandelt und danach uneingeschränkt freigegeben werden (Un-
terlage I.3.1 Nr. 14). Für ca. 3.600 Mg ist eine spezifische Freigabe zur Beseitigung 
oder eine Rezyklierung in konventionellen Einrichtungen oder eine direkte Wiederver-
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wendung in Betrieben mit einer entsprechenden atomrechtlichen Genehmigung vor-
gesehen. Ca. 4.500 Mg der Reststoffe sollen als radioaktive Abfälle einer endlagerge-
rechten Konditionierung unterzogen und an den Bund zur Entsorgung übergeben 
werden. 

 

Entsorgung radioaktiver Abfälle  

Die vorhandenen betrieblichen Regelungen zur Umsetzung der einschlägigen gesetz-
lichen und untergesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung radioaktiver Abfälle, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung und der Abfallkontrollrichtlinie, gelten unver-
ändert fort. Die radioaktiven Abfälle werden entsprechend den Endlagerungsbedin-
gungen des Endlagers Konrad konditioniert (d. h. sie werden z. B. zerlegt, verbrannt, 
verpresst, getrocknet oder zementiert). Abschließend erfolgen eine Verpackung in 
endlagergerechte Gebinde unter Ausnutzung der maximal zulässigen Aktivitätsbela-
dung der Behälter für die Endlagerung und der Abtransport zur Bereitstellung in der 
TBH-KWG, in ein Zwischenlager oder in ein Bundesendlager. 

 

Freigabe 

Die Freigabe soll auch für den Abbau entsprechend dem schon während des Leis-
tungs- und Nichtleistungsbetriebs in der Strahlenschutzordnung festgelegten Verfah-
ren, dem die Regelungen der gültigen Freigabebescheide zugrunde liegen, erfolgen. 
Es ist geplant, diese Festlegungen in eine Abfall- und Reststoffordnung zu überfüh-
ren. Das Freigabeverfahren besteht weiterhin mindestens aus den Verfahrensschrit-
ten Bestimmung des Nuklidvektors, Orientierungsmessung, Entscheidungsmessung 
und Freigabe. Während einer Voruntersuchung wird das zu behandelnde Material ra-
diologisch charakterisiert und die freigabefähigen Anteile werden separiert. Im Hin-
blick auf die Freigabefähigkeit sollen die Reststoffe wie bisher ggf. entsprechend vor-
behandelt werden (z. B. durch Dekontamination). Die zur Freigabe vorgesehenen Ma-
terialien werden mittels geeigneter Messverfahren auf ihre Freigabefähigkeit geprüft. 
Dabei wird sichergestellt, dass vor Durchführung der Entscheidungsmessung keine 
Kontaminationsverschleppung in den Überwachungsbereich stattfinden kann. Mess-
ergebnisse werden chargenweise dokumentiert und die Übereinstimmung mit den An-
forderungen des Freigabebescheides der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ange-
zeigt. Nach Bestätigung der Anzeige unterliegt die Charge nicht mehr der atomrechtli-
chen Aufsicht. 
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II.2.3  Gegenstand der Abbauphase 1 

Die Abbauphase 1 ist in drei Abschnitte A bis C unterteilt. In dem Abschnitt 1A des 
Abbaus sind solche Abbauarbeiten vorgesehen, die sich auf die Bereiche der Anlage 
beschränken, bei denen unzulässige Rückwirkungen auf die für die Lagerung und 
Handhabung der Brennelemente entscheidenden Schutzziele Unterkritikalität und Ab-
fuhr der Nachzerfallswärme sowie auf weitere für den Restbetrieb benötigte Systeme 
ausgeschlossen werden können. Der Abbau des Reaktordruckbehälters und des bio-
logischen Schildes erfolgt erst in Abbauphase 2, für die eine gesonderte Genehmi-
gung beantragt werden soll. Während des Abschnitts 1A werden alle Brennelemente 
und während des Abschnitts 1B alle Sonderbrennstäbe aus der Anlage entfernt.  

 

Nutzungsänderung  

Das geplante Abbaukonzept sieht, neben der Einrichtung von Pufferlagerflächen und 
Arbeitsstationen in sämtlichen Kontrollbereichsgebäuden, zur Optimierung von Trans-
portprozessen im Reaktorgebäude sowohl vertikale als auch horizontale Durchbrüche 
vor. Die bisherige Heiße Werkstatt soll in ein Reststoffbehandlungszentrum umge-
wandelt und die bestehenden Dekontaminationsanlagen des Hilfsanlagengebäudes 
sollen erweitert werden. Pufferlagerflächen zur Transportbereitstellung von Behältern 
mit radioaktiven Reststoffen (kontaminierte und/oder aktivierte Stoffe einschließlich 
ausgebauter und abgebauter radioaktiver Anlagenteile) und radioaktiven Abfällen 
werden an verschiedenen Stellen im Überwachungsbereich eingerichtet. Nachweise 
zur Einhaltung der radiologischen Grenzwerte für diese Flächen wurden vorgelegt. 

 

Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen  

Neben dem bisher genehmigten Umfang zulässigen Umgang mit sonstigen radioakti-
ven Stoffen ist beantragt, auch Betriebsabfälle aus der TBH-KWG zurücknehmen und 
mit diesen umgehen zu dürfen. 
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B   Rechtliche und sicherheitstechnische Würdigung 

II.3  Rechtsgrundlagen 
Zuständig für die Erteilung der Genehmigung ist nach § 24 Abs. 2 AtG i. V. m. Nr. 6.1 
der Anlage zu § 1 Abs. 1 der ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz das Niedersächsische 
Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz. 

Bei dem Gesamtvorhaben handelt es sich um die Stilllegung und den Abbau einer 
Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen, das gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 AtG einer 
Genehmigung bedarf. Die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 7 Abs. 2 AtG gel-
ten sinngemäß (§ 7 Abs. 3 Satz 2 AtG). Für den Strahlenschutz (z. B. Betriebliche Or-
ganisation, Anforderungen an die Ausübung von Tätigkeiten, Ableitungen) sind die 
Vorschriften des StrlSchG und der StrlSchV maßgeblich. Die Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens ist im AtG und in der AtVfV sowie im PlanSiG geregelt. 

Für das Vorhaben besteht gemäß § 6 UVPG i. V. m. Nr. 11.1 der Anlage 1 zum 
UVPG die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Gemäß § 2a 
Abs. 1 Satz 1 AtG ist die UVP unselbständiger Teil des durchzuführenden Genehmi-
gungsverfahrens und ist nach den Vorschriften des § 7 Abs. 4 Satz 1 und 2 AtG so-
wie den Vorschriften der AtVfV über den Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprü-
fung, die Antragsunterlagen, die Bekanntmachung des Vorhabens und des Erörte-
rungstermins, die Auslegung und Zugänglichmachung, auch über das einschlägige 
zentrale Internetportal nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung von 
Antragsunterlagen, die Erhebung von Einwendungen, die Beteiligung von Behörden, 
die Durchführung des Erörterungstermins, den Inhalt des Genehmigungsbescheids 
und die Zustellung, öffentliche Bekanntmachung und Zugänglichmachung, auch über 
das einschlägige zentrale Internetportal nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung der Entscheidung durchzuführen.  

 

Die genehmigungsbehördliche Prüfung des Antrags und der Unterlagen erfolgt auf 
Basis der Auswertung der Rückäußerungen der beteiligten Behörden sowie der Äu-
ßerungen und Einwendungen Dritter, der Stellungnahme der TÜV NORD EnSys 
GmbH & Co. KG und eigener Erkenntnisse. Die atomrechtliche Genehmigungsbe-
hörde hat sich durch ihre Prüfungen von der Richtigkeit der Bewertung der Antrags-
unterlagen durch den zugezogenen Sachverständigen überzeugt und legt diese ihrer 
Entscheidung zugrunde. 
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Die vorliegende Genehmigung kann mit den in Ziffer I.2 festgesetzten Nebenbestim-
mungen erteilt werden, weil  

• die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, 
• die vorgenommene Prüfung ergeben hat, dass die beantragten Maßnahmen 

weitere Maßnahmen nicht erschweren oder verhindern und dass eine sinnvolle 
Reihenfolge der Abbaumaßnahmen vorgesehen ist (§ 19b Abs. 1 AtVfV), 

• die Genehmigungsvoraussetzungen des nach § 7 Abs. 3 AtG sinngemäß gel-
tenden § 7 Abs. 2 AtG im Hinblick auf den Gegenstand dieser Genehmigung 
erfüllt sind, 

• im Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 7 Abs. 2 AtG keine Gründe 
ersichtlich sind, die der beantragten Genehmigung entgegenstehen und  

• die übrigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet sind (§ 14 AtVfV).  

 

II.4 Verfahrensmäßige Voraussetzungen 
Die verfahrensmäßigen Voraussetzungen für die Erteilung der beantragten Genehmi-
gung liegen vor. Das Genehmigungsverfahren einschließlich der Umweltverträglich-
keitsprüfung nach § 2a Abs. 1 Satz 2 AtG wurde nach den Bestimmungen des § 7 
Abs. 4 Satz 1 und 2 AtG, der AtVfV sowie des PlanSiG durchgeführt. 

 

II.4.1  Antragstellung und Verfahrensunterlagen 

Der Antrag auf Stilllegung und Abbau entspricht den Erfordernissen des § 2 AtVfV. 
Die im Zuge des Verfahrens vorgelegten ergänzenden Unterlagen erfüllen die Vo-
raussetzungen des § 3 AtVfV. Auch die gemäß § 3 Abs. 2 AtVfV für die Umweltver-
träglichkeitsprüfung erforderlichen Unterlagen wurden vorgelegt.  

Die Genehmigungsbehörde hat sich insbesondere überzeugt, dass die auszulegen-
den Unterlagen geeignet sind, sich ein Bild von allen geplanten Abbaumaßnahmen zu 
machen, die für die Entscheidung bedeutsamen Auswirkungen der Abbaumaßnah-
men auf die in § 1a AtVfV genannten Schutzgüter darlegen und Dritten die Beurtei-
lung ermöglichen, ob sie durch die beantragten und darüber hinaus geplanten Maß-
nahmen in ihren Rechten beeinträchtigt werden können. 
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II.4.2  Beteiligung Dritter 

Die Beteiligung Dritter erfolgte entsprechend der Vorschriften der AtVfV und des Plan-
SiG. 

 

II.4.2.1  Öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens und Auslegung von Antrag und Un-
terlagen 

Am 26.04.2021 wurde gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 AtVfV im Bundesanzeiger auf die öf-
fentliche Bekanntmachung hingewiesen. Die gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 AtVfV erforder-
liche Bekanntmachung erfolgte am 28.04.2021 und enthielt den in § 5 Abs. 1 und 4 
AtVfV vorgeschriebenen Inhalt. Gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG erfolgte ein Hinweis auf 
die Bekanntmachung auf der Internetseite des MU. 

Gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG i. V. m. § 6 Abs. 1 und 2 AtVfV wurden der Antrag auf 
Stilllegung und Abbau, der Sicherheitsbericht nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 AtVfV, die Kurz-
beschreibung nach § 3 Abs. 4 AtVfV, sowie der UVP-Bericht gemäß § 3 Abs. 2 AtVfV 
vom 06.05.2021 bis 05.07.2021 auf der Internetseite des MU veröffentlicht. Diese Un-
terlagen waren in diesem Zeitraum zusätzlich in der Gemeindeverwaltung Emmerthal 
sowie im MU ausgelegt. Bekanntmachung, Antrag und Unterlagen wurden gemäß § 6 
Abs. 5 AtVfV im zentralen Internetportal des Landes Niedersachsen nach § 20 UVPG 
zugänglich gemacht. 

 

II.4.2.2  Behandlung der Einwendungen, Erörterung in Form einer Online-Konsultation 

Die Einwendungen wurden der Antragstellerin gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 AtVfV nach 
Schwärzung der personenbezogenen Daten bekanntgegeben. Die Einwendungen 
wurden in entsprechender Anwendung des § 12 Abs. 2 Satz 1 AtVfV in Themengrup-
pen zusammengefasst. Aufgrund der durch die COVID-19 Pandemie bedingten Ein-
schränkungen wurde der nach § 8 AtVfV durchzuführende Erörterungstermin gemäß 
§ 5 PlanSiG in Form einer Online-Konsultation vom 01.10.2021 bis 31.12.2021 durch-
geführt. Der Zeitraum der Online-Konsultation sowie die Adresse der hierfür genutz-
ten passwortgeschützten Internetplattform wurden entsprechend § 5 Abs. 1 Nr. 3 At-
VfV bekanntgemacht. Die Online-Konsultation wurde entsprechend den Vorgaben 
des § 5 PlanSiG unter sinngemäßer Berücksichtigung der §§ 8 bis 13 AtVfV durchge-
führt und dokumentiert. Die Rückmeldungen der Einwenderinnen und Einwender wur-
den der Antragstellerin in analoger Anwendung des § 7 Abs. 2 Satz 1 AtVfV ebenfalls 
bekanntgegeben. 
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II.4.3 Behördenbeteiligung 

Gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 AtG wurden alle Behörden des Bunds, der Länder, der Ge-
meinden und der sonstigen Gebietskörperschaften beteiligt, deren Zuständigkeitsbe-
reich berührt wird.  

Die in Ziffer II 1.2 genannten Behörden, Institutionen und Verbände wurden zum Un-
terrichtungstermin (Scoping-Termin) nach § 1b Abs. 1 Satz 2 AtVfV eingeladen. Der 
Termin hatte, wie in § 1b Abs. 1 Satz 3 AtVfV vorgesehen, schwerpunktmäßig die für 
die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung erheblichen Fragen zum Gegen-
stand. Den zum Scoping-Termin Eingeladenen wurde der „Vorschlag zum voraus-
sichtlichen Untersuchungsrahmen für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung“ vom 
26.04.2021 zugesandt.  

Des Weiteren wurden den in Ziffer II.1.3 genannten Trägern öffentlicher Belange der 
Sicherheitsbericht und der UVP-Bericht zugänglich gemacht, um ihnen gemäß § 7 
Abs. 4 Satz 1 AtG die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Gesamtvorhaben zu ge-
ben. 

 

II.4.4  Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die UVP wurde mit der Zusammenfassenden Darstellung und Bewertung der Um-
weltauswirkungen vom 18.04.2023 abgeschlossen und die Bewertung im vorliegen-
den Genehmigungsverfahren berücksichtigt (§ 14a Abs. 2 Satz 4 AtVfV). Die Zusam-
menfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen wurde gesondert 
erstellt und wird zusammen mit diesem Genehmigungsbescheid gem. § 17 AtVfV öf-
fentlich bekanntgemacht und ausgelegt. Die Veröffentlichung erfolgt auf der Internet-
seite des MU. Weiterhin wird sie im zentralen Internetportal des Landes nach § 20 
UVPG zugänglich gemacht. Zu den Einzelheiten wird darauf verwiesen. Zum Zeit-
punkt der Erteilung dieser Genehmigung ist die zusammenfassende Darstellung und 
begründete Bewertung hinreichend aktuell. 

 

II.5   Gesamtvorhaben 
Mit der Inanspruchnahme dieser Genehmigung endet der Nichtleistungsbetrieb 
(Nachbetrieb) der Anlage und geht in den Restbetrieb über. Die Antragstellerin hat 
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beantragt, mit dem Abbau zu beginnen unabhängig davon, ob sich noch Brennele-
mente in der Anlage befinden. Das auf der bestehenden Betriebsgenehmigung 
fußende Betriebsreglement zum Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb, das die Einhal-
tung der vier Schutzziele „Kontrolle der Reaktivität“, „Kühlung der Brennelemente“, 
„Einschluss der radioaktiven Stoffe“ und „Begrenzung der Exposition“ gewährleistet, 
gilt fort, solange sich noch Brennelemente und Sonderbrennstäbe im Brennelementla-
gerbecken befinden. Sobald die Brennelemente und die Sonderbrennstäbe aus der 
Anlage entfernt sind, reduzieren sich die Schutzziele auf den Einschluss der verblei-
benden radioaktiven Stoffe und die Begrenzung der Exposition. Die deren Einhaltung 
gewährleistenden Regelungen für den Nichtleistungsbetrieb gelten fort. Die aus-
schließlich den Leistungsbetrieb betreffenden Regelungen haben sich dagegen durch 
die endgültige Einstellung des Leistungsbetriebs erledigt.  

Bei der Stilllegungsgenehmigung handelt es sich daher der Sache nach um eine Än-
derungsgenehmigung zur bislang geltenden Betriebsgenehmigung, die auch der Tat-
sache Rechnung trägt, dass sich die Schutzziele mit Erreichen der Kernbrennstofffrei-
heit reduzieren. Die Gegenstände der Stilllegungsgenehmigung und des bereits aus 
Errichtung und Betrieb vorhandenen Genehmigungsbestands ergänzen sich. Dies 
ergibt sich auch ausdrücklich aus § 7 Abs. 3 Satz 3 AtG, wonach eine Stilllegungsge-
nehmigung nicht erforderlich ist, soweit die geplanten Maßnahmen bereits Gegen-
stand einer Genehmigung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 AtG gewesen sind. 

Auch wenn § 7 Abs. 3 Satz 2 AtG auf § 7 Abs. 2 AtG verweist, ist der Bewertungs-
maßstab dafür, ob die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche 
Schadensvorsorge gewährleistet ist, ein anderer. Bei der Genehmigung von Errich-
tung und Betrieb einer kerntechnischen Anlage geht es letztlich darum, dass die fer-
tige Anlage so betrieben werden kann, dass Schäden nach dem Maßstab praktischer 
Vernunft ausgeschlossen sind. Beim Abbau einer Anlage geht es dagegen nicht da-
rum, ob das Endprodukt schadlos betrieben werden kann, sondern darum, ob der 
Prozess auf dem Weg zu einem zweifelsfrei schadlosen Endzustand in Gestalt einer 
kontaminationsfreien Betonstruktur oder einer „grünen Wiese“ so geplant ist, dass 
Schäden nach dem Maßstab praktischer Vernunft ausgeschlossen sind. Dabei ist zu 
beachten, dass nicht jeder Prozessschritt bereits Jahre im Voraus geplant werden 
kann. Dies wäre auch wenig sinnvoll, da zukünftige technische Entwicklungen und Er-
fahrungen unberücksichtigt bleiben würden. Die Prüfung beschränkt sich daher da-
rauf, ob die Projektplanung erwarten lässt, dass schädliche Auswirkungen ausge-
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schlossen sind und die vorgesehenen Verfahren sicherstellen, dass die atomrechtli-
che Aufsichtsbehörde jederzeit in Planungen eingreifen kann, deren Realisierung eine 
Schutzzielgefährdung besorgen ließe.  

Das bestehende – bereits an den Nichtleistungsbetrieb angepasste – und mit den ein-
schlägigen Inhalten der Unterlagen I.3.2 Nr. 36 bis I.3 Nr. 39 ergänzte Betriebsregle-
ment gewährleistet die Einhaltung der Schutzziele im Restbetrieb und beim Abbau. 
Die Inhalte der o. g. Unterlagen werden vor Nutzung der Genehmigung als Änderun-
gen des Betriebshandbuchs zur behördlichen Zustimmung vorgelegt und somit recht-
zeitig auf aktuellem, dem Anlagenzustand bei Inanspruchnahme der Genehmigung 
entsprechenden Stand in das Betriebsreglement eingeführt (Auflage 7.3). Die zeit-
nahe Anpassung des Betriebsreglements an den fortschreitenden Abbau der Anlage 
ist durch Auflage 2.3 sichergestellt. Sicherheitstechnisch bedeutsame Änderungen 
des Betriebsreglements, d. h. der Sicherheitsspezifikation, unterliegen dem bereits im 
Leistungsbetrieb etablierten und fortgeltenden Änderungsverfahren, sie sind nur mit 
Zustimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde möglich.  

Mit Tenor Ziffer I.1 wird festgestellt, dass die Antragstellerin berechtigt ist, die Anlage, 
so wie sie zum Beginn der Nutzung dieser Genehmigung bestandskräftig genehmigt 
und dokumentiert ist und betrieben wird, zwecks Stilllegung und Abbau innezuhaben 
und zu betreiben (Restbetrieb). Diese Feststellung trägt dem Charakter der Stillle-
gungsgenehmigung als Änderungsgenehmigung Rechnung, die am aktuellen Be-
stand der abzubauenden Anlage ansetzt. Denn die Anlage und ihr Betrieb lassen sich 
unter Rückgriff auf den Begriff „Betriebsgenehmigung“ nicht hinreichend beschreiben. 
Vielmehr lässt sich die abzubauende Anlage, wie sie aufgrund von Errichtungsgeneh-
migung, wesentlichen Änderungen und der mehreren Tausend nichtwesentlichen Än-
derungen geworden ist, nur unter Rückgriff auf die Dokumentation der Anlage zutref-
fend beschreiben. Dasselbe gilt für den Betrieb der Anlage. Er ist ausschließlich aus 
der Zusammenschau des gesamten Betriebsreglements zu erschließen, das zwar auf 
die Betriebsgenehmigung zurückgeht, mit dem damaligen Stand aber nicht mehr 
identisch ist. Die Dokumentation der Anlage liegt der atomrechtlichen Genehmigungs- 
und atomrechtlichen Aufsichtsbehörde im erforderlichen Umfang vor (Handbücher, 
Systemschaltpläne, nichtwesentliche Änderungen). Sie wird anhand der für den 
Nichtleistungsbetrieb genehmigten Verfahren kontinuierlich fortgeschrieben. Mit der 
Feststellung unter Ziffer I.1 des Tenors wird ferner klargestellt, dass sich der Zweck 
dieses Innehabens nunmehr auf Stilllegung und Abbau beschränkt. 
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Die Antragstellerin hat mit dem vorliegenden Antrag nur einen Teil der geplanten Ab-
bauschritte beantragt. Darüber hinaus wurden jedoch gemäß § 19b Abs. 1 AtVfV Un-
terlagen zur Reihenfolge der insgesamt geplanten Abbaumaßnahmen und zur verfah-
rensmäßigen Umsetzung der Maßnahmen vorgelegt sowie eine Umweltverträglich-
keitsuntersuchung zum Gesamtvorhaben durchgeführt. 

 

II.5.1 Prüfung der insgesamt geplanten Maßnahmen zum Abbau der Anlage gemäß 
§19b Abs. 1 AtVfV 

Die von der Antragstellerin insgesamt geplanten Maßnahmen sind in ihrer Reihen-
folge sinnvoll gestaffelt. Insbesondere werden mit den im vorliegenden Genehmi-
gungsbescheid erfassten Maßnahmen weitere Maßnahmen zum vollständigen Abbau 
des KWG nicht erschwert oder verhindert, und es ist eine sinnvolle Reihenfolge der 
Abbaumaßnahmen vorgesehen. Aus der Umweltverträglichkeitsprüfung, die sich auf 
die insgesamt geplanten Maßnahmen zum Abbau des KWG erstreckt, ergeben sich – 
wie in Ziffer II.5.2 dargelegt – keine Auswirkungen, die dem Gesamtvorhaben entge-
genstehen.  

Die Antragstellerin plant, die Anlage stillzulegen und den Abbau des KWG – wie in 
Ziffer II.2.2.1 beschrieben – in zwei Abbauphasen vorzunehmen. Die Antragstellerin 
hat das Gesamtvorhaben ausführlich genug dargestellt, um eine Prüfung des Ge-
samtvorhabens gemäß § 19b Abs. 1 AtVfV vornehmen zu können. Der Gegenstand 
für Abbauphase 1 und das Abbaukonzept wurden hinreichend konkret beschrieben.  

Das während Abbauphase 1 beabsichtigte vollständige Entfernen der Brennelemente 
und Sonderbrennstäbe aus der Anlage ist Voraussetzung für die Abbaumaßnahmen 
ab Abschnitt 1C. Alle erforderlichen Maßnahmen zur Herstellung der Brennelement-
freiheit sind in den bestehenden Regelungen enthalten, bedürfen keiner Modifikation 
und sind daher nicht Bestandteil dieser Genehmigung.  

Die im Restbetrieb sowie beim Abbau zu unterstellenden Ereignisse wurden vollstän-
dig und zutreffend analysiert. Daraus wurden die Systeme ermittelt, die weiterhin in 
den jeweiligen Abschnitten der Abbauphase 1 benötigt werden und somit noch nicht 
abgebaut werden können. Der benötigte Systemumfang reduziert sich mit fortschrei-
tendem Abbau. Die jeweils noch benötigten Systeme gewährleisten den sicheren Be-
trieb des KWG in jeder Phase und jedem Abschnitt des Abbaus. 

In der Unterlage I.3.1 Nr. 18 sind alle Systeme enumerativ aufgelistet und für jeden 
Abschnitt gekennzeichnet, ob sie im Restbetrieb für die Ereignisbeherrschung oder 
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betriebliche Aufgaben noch benötigt werden oder im Restbetrieb keine Aufgaben 
mehr erfüllen, also nicht mehr benötigt werden. Durch die Einordnung aller Sys-
teme/Teilsysteme, die für die Ereignisbeherrschung oder betriebliche Aufgaben noch 
benötigt werden, in die Systemkategorien I bis III wird deren jeweiliger sicherheits-
technischer Bedeutung Rechnung getragen. Die aus diesen Kategorien abgeleiteten 
Klassifizierungen an die technischen Anforderungen und die Ausgestaltung des Auf-
sichtsverfahrens sind sachgerecht. Die in der o. g. Unterlage als nicht mehr benötigt 
gekennzeichneten Systeme werden in die Systemkategorie IV eingeordnet und kön-
nen unter Beachtung der Vorgaben der Instandhaltungs- und Abbauordnung (IHAO) 
stillgesetzt und demontiert werden. In der IHAO werden die im Abbaukonzept und im 
Restbetriebskonzept festgelegten Verfahrensregelungen umgesetzt. Durch Auflage 
6.1 ist sichergestellt, dass der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde rechtzeitig vor Be-
ginn der Maßnahmen eine Aufstellung vorgelegt wird, aus der sich die zeitliche Rei-
henfolge der geplanten Stillsetzungen und Demontagen ergibt. Durch die Festlegung 
der Vorgehensweisen im Betriebsreglement wird sichergestellt, dass die Stillsetzung 
und der Abbau rückwirkungsfrei, das heißt ohne Beeinträchtigung der weiter zu be-
treibenden Systeme und Komponenten sowie unter Beachtung der strahlenschutz-
rechtlichen Vorschriften erfolgen. Die Durchführung der Demontagen im etablierten 
Arbeitserlaubnisverfahren stellt sicher, dass zum Demontagezeitpunkt – unter Beach-
tung des dann vorliegenden radiologischen Zustands – die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen ergriffen werden und durch die Freigabe durch den Schichtleiter der dann 
vorliegende Anlagenzustand einbezogen wird. Damit ist die Einhaltung der Schutz-
ziele sichergestellt. 

Die in der Unterlage I.3.1 Nr. 12 aufgeführten Zerlege-, Dekontaminations- und Kondi-
tionierungsverfahren sind aufgrund der Erfahrungen aus anderen kerntechnischen 
Anlagen abbaubewährt und für den Abbau des KWG geeignet. Die dort aufgeführten 
Kriterien ermöglichen es, ein zum Zeitpunkt der Demontageplanung jeweils geeigne-
tes Verfahren auszuwählen. Dies dient zum einen der Minimierung der Exposition für 
das Personal und zum anderen der Vermeidung von Kontaminationsverschleppung 
und Rekontamination in den Gebäuden. Die Verfahren können nach den Vorgaben 
der IHAO eingesetzt werden. Wenn Gerätetechnik zum Einsatz kommen soll, die 
nicht bereits geprüft oder in Unterlage I.3.1 Nr. 12 enthalten ist, wird die Antragstelle-
rin dies gemäß Unterlage I.3.1 Nr. 11 der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde anzei-
gen. Der Nachweis der Einsatzeignung im Hinblick auf sicherheitstechnische Rück-
wirkungsfreiheit und Einhaltung der Schutzziele wird im Aufsichtsverfahren geprüft. 
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Um die für den Abbau erforderliche Infrastruktur (Transport-, Zerlege-, Pufferlager-, 
Abfallbehandlungs-, Dekontaminations-, Mess-, Instandhaltungs- und Konditionie-
rungsbereiche) aufbauen zu können, ist es erforderlich, vorhandene Räume und 
Raumbereiche in den bestehenden Kontrollbereichsgebäuden anders als bisher zu 
nutzen und dafür auch gezielt Komponenten abzubauen. Die so entstehenden Flä-
chen werden unter dem Begriff RBZ zusammengefasst. Die hierfür erforderlichen 
Nutzungsänderungen werden als nichtwesentliche Änderungen mit den etablierten 
Vorgehensweisen gemäß Betriebsreglement durchgeführt und unterliegen dem Auf-
sichtsverfahren. Die für die Nutzungsänderungen erforderlichen Stillsetzungen und 
Demontagen werden entsprechend den hierfür neugeschaffenen Regelungen der 
IHAO durchgeführt. 

Durch die in der Unterlage I.3.1 Nr. 11 beschriebenen Verfahrensregelungen für Still-
setzungs- bzw. Demontagevorhaben sowie durch die etablierten Verfahrensregelun-
gen für nichtwesentliche Änderungen ist die Einbindung der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehörde sichergestellt. Dies ermöglicht der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, 
die Einhaltung der Schutzziele zu überprüfen, die vorliegenden Rahmenbedingungen 
zum Zeitpunkt der Umsetzung der jeweiligen Änderungsvorhaben in eine sicherheits-
technische Bewertung mit einzubeziehen und darauf zu achten, dass die beantragten 
Vorhaben weitere Vorhaben nicht erschweren oder verhindern.  

Die Räume des Kontrollbereichs werden schrittweise vollständig leergeräumt, dekon-
taminiert und freigemessen. Erfolgt eine Freigabe gemäß § 35 StrlSchV, werden die 
Gebäude und das Gelände des KWG aus der atomrechtlichen Überwachung entlas-
sen. Wenn eine Freigabe zum Abriss gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 6 StrlSchV erfolgt, wird 
aufsichtlich gewährleistet, dass die Gebäude nicht wieder- oder weiterverwendet wer-
den. Die Freigabe und der Abriss der Gebäude sind jedoch nicht Gegenstand dieser 
Genehmigung.  

Die Antragstellerin plant, die Abbauarbeiten bis zum Jahr 2036 abzuschließen. Die 
Festlegung auf einen konkreten Termin für den Abschluss des Abbaus ergibt sich 
zwar weder aus dem Atomgesetz noch aus der Verpflichtung, die radioaktiven Abfälle 
bei einem Endlager abzuliefern. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Einlage-
rungsbetrieb des im Bau befindlichen Endlagers Schacht Konrad einen Zeitraum von 
40 Jahren nicht überschreiten soll (vgl. Hinweis unter I.4). 
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II.5.2 Gesamtbewertung der entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen des 
Gesamtvorhabens gemäß § 14a Abs. 2, § 19b Abs. 3 AtVfV 

In der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden die bedeutsamen Auswirkungen der ins-
gesamt geplanten Maßnahmen zu Stilllegung und Abbau auf die Schutzgüter gemäß 
§ 1a AtVfV sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern durch die An-
tragstellerin ermittelt und beschrieben sowie durch die Genehmigungsbehörde zu-
sammenfassend dargestellt und begründet bewertet. Unter Beachtung aller Aspekte 
sind bedeutsame Auswirkungen auf die Schutzgüter Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 
Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern durch die insgesamt geplanten 
Maßnahmen des Vorhabens Stilllegung und Abbau der Anlage KWG, einschließlich 
des konventionellen Abbaus, auch in Zusammenwirken mit den anderen bestehen-
den, zugelassenen oder geplanten Vorhaben am Standort KWG ausgeschlossen. Er-
hebliche grenzüberschreitende Umweltauswirkungen i. S. v. § 7a Abs. 1 Satz 1 AtVfV 
waren bereits aufgrund der geographischen Lage der Anlage KWG nicht zu besor-
gen. 

 

II.6  Genehmigungsfähigkeit des Gegenstands der 1. SAG 

II.6.1. Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 7 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 AtG 

Die gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 AtG auf den Abbau eines Kernkraftwerks sinngemäß 
anzuwendenden Genehmigungsvoraussetzungen des § 7 Abs. 2 AtG sind erfüllt. 
Gründe, vom Versagungsermessen des § 7 Abs. 2 AtG Gebrauch zu machen, sind 
nicht ersichtlich. 

II.6.1.1  Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG 

Es liegen keine Tatsachen vor, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
der Antragstellerin oder die Zuverlässigkeit und Fachkunde der von ihr für die Durch-
führung der Stilllegung und des Abbaus benannten verantwortlichen Personen erge-
ben.  

Die für die Durchführung der Stilllegung und des Abbaus verantwortlichen Personen 
sind dem MU durch das bisherige Genehmigungsverfahren und durch den von ihnen 
bislang verantwortlich geführten Betrieb des KWG als zuverlässig bekannt. Sie haben 
ihre Fachkunde entsprechend den einschlägigen Richtlinien des BMU nachgewiesen. 
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Diese Richtlinien decken die Anforderungen an die erforderliche Fachkunde für den 
Abbau eines Kernkraftwerks ab. Die beim Abbau einer Anlage im Vordergrund ste-
henden Tätigkeiten sind – wenn auch in geringerem Umfang – auch während des 
Leistungsbetriebs einer Anlage geläufig. Die Verantwortlichkeiten für alle Tätigkeiten, 
die während des Restbetriebs und des Abbaus durchgeführt werden, sind im Be-
triebshandbuch geregelt. 

Personelle Veränderungen im Bereich der nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG verantwortlichen 
Personen sind nach dem gültigen und fortgeltenden Betriebsreglement nur mit Zu-
stimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zulässig. Für künftig neu hinzutre-
tende verantwortliche Personen sind wie bisher die Zuverlässigkeit und die Fach-
kunde hinsichtlich der Anforderungen, die der Restbetrieb und der Abbau stellen, 
nachzuweisen. Die Anforderungen an die Fachkunde werden kontinuierlich an den 
Fortschritt des Abbaus angepasst und wie schon während des Leistungsbetriebs von 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde geprüft. 

 

II.6.1.2  Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 AtG 

Es ist gewährleistet, dass die bei Stilllegung und Abbau der Anlage sonst tätigen Per-
sonen für ihre Tätigkeiten die notwendigen Kenntnisse über einen sicheren Betrieb 
der Anlage, die möglichen Gefahren und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen be-
sitzen. Zu den sonst tätigen Personen gehören alle während des Restbetriebs des 
Kernkraftwerks tätigen Personen, die Weisungen und sonstige Entscheidungen der 
i. S. d. § 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG verantwortlichen Personen im Kernkraftwerk ausführen 
und nicht zu den verantwortlichen Personen zählen. Der Erwerb der Kenntnisse die-
ser Personen erfolgt wie schon während des Leistungsbetriebs auf der Grundlage der 
einschlägigen Richtlinie des BMU. Die Anforderungen an die Kenntnisse werden kon-
tinuierlich an den Fortschritt des Abbaus angepasst und wie schon während des Leis-
tungsbetriebs von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde geprüft. 

 

II.6.1.3  Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG 

Die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch Stilllegung und Abbau des KWG ist getroffen, da die Schutzziele 
„Kontrolle der Reaktivität“, „Kühlung der Brennelemente“, „Einschluss der radioaktiven 
Stoffe“ und „Begrenzung der Exposition“ eingehalten werden. Wenn alle bestrahlten 
Brennelemente und Sonderbrennstäbe aus dem Brennelementlagerbecken in das 
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Standortzwischenlager BZD transportiert worden sind, entfallen die beiden erstge-
nannten Schutzziele.  

Im Vergleich zum Leistungsbetrieb ist das Gefährdungspotenzial einer im Restbetrieb 
befindlichen Anlage erheblich reduziert. So ist die Kombination aus hohem Aktivitäts-
inventar der Brennelemente im Reaktordruckbehälter und der Energie, die im Leis-
tungsbetrieb aus der Kernspaltung zur Wärmeerzeugung resultierte, nicht mehr vor-
handen. Der gesamte Wasser-Dampf-Kreislauf, in dem im Leistungsbetrieb hohe Drü-
cke und Temperaturen herrschten, ist jetzt drucklos und kalt. Das Gefährdungspoten-
zial eines Kernkraftwerks im Restbetrieb resultiert aus dem Aktivitätsinventar, das 
beim Umgang mit den bestrahlten Brennelementen aufgrund mechanischer Beschä-
digungen in die Umgebung freigesetzt werden kann und aus dem Betrieb von Anla-
gen zur Behandlung radioaktiver Reststoffe. Störungen bei der Kühlung des Brenn-
elementlagerbeckens haben an Bedeutung verloren. Die kontinuierlich sinkende 
Nachzerfallswärme aller im Brennelementlagerbecken des KWG befindlichen be-
strahlten Brennelemente betrug am 01.01.2023 noch ca. 2,08 MW. In den Tagen 
nach der Entladung der Brennelemente aus dem Reaktordruckbehälter am 
15.02.2022 lag die Nachzerfallswärme aller Brennelemente im Brennelementlagerbe-
cken bei ca. 5,5 MW. Bei einer Nachzerfallswärme von ca. 2,08 MW würde es min-
destens 39 Stunden dauern, bis die Temperatur des Wassers im Brennelementla-
gerbecken auf den in der KTA-Regel 3303 angegebenen Eingreifwert von 80°C ange-
stiegen wäre. Schäden an den Brennelementen und am Brennelementlagerbecken 
sind selbst bei dieser Temperatur praktisch ausgeschlossen und damit ist eine Ge-
fährdung der Schutzziele nicht zu besorgen. Das Einhalten der Schutzziele stellt so-
mit an Organisation und Technik geringere Anforderungen als während des Leis-
tungsbetriebs der Anlage.  

Die Einhaltung der Schutzziele wird zunächst dadurch sichergestellt, dass die Sys-
teme, die der „Kontrolle der Reaktivität“ und der „Kühlung der Brennelemente“ dienen, 
funktionsfähig gehalten werden und gegen Rückwirkungen aus der Stillsetzung und 
dem Abbau der nicht mehr benötigten Systeme geschützt werden. Die Einhaltung der 
Schutzziele „Einschluss der radioaktiven Stoffe“ und „Begrenzung der Exposition“ 
werden darüber hinaus durch die Einhaltung der im StrlSchG und in der StrlSchV vor-
geschriebenen Maßnahmen sichergestellt. 

 

Auswahl von abbaubaren Systemen und Weiterbetrieb von Restbetriebssystemen  
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Die für die Einhaltung der Schutzziele noch benötigten Teile der Anlage (Systeme, 
Komponenten, Strukturen) wurden auf der Grundlage einer an die Stilllegung ange-
passten Ereignisanalyse ermittelt (vgl. Ziffer II.2.2.2) und sind neben den aus betrieb-
lichen Gründen noch benötigten Anlagenteilen im Anhang 2 der Ereignisanalyse Un-
terlage I.3.1 Nr. 18 aufgeführt. Entsprechend der sicherheitstechnischen Bedeutung 
bzw. der Bewertung als betrieblich erforderlich werden die Anlagenteile den im Rest-
betriebskonzept (I.3.1 Nr. 11) beschriebenen Kategorien I (zur Schutzzieleinhaltung 
erforderliche Sicherheitssysteme), II (sicherheitstechnisch wichtige Systeme), III (Sys-
teme mit betrieblichen Aufgaben) und IV (nicht mehr benötigte Systeme) zugeordnet. 
Diese Kategorisierungsliste, die die als abbaubar genehmigten Systeme enthält, ist 
vor Inanspruchnahme dieser Genehmigung zur Zustimmung vorzulegen und kann nur 
mit Zustimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde an den Abbaufortschritt ange-
passt werden (Auflage 7.2). Damit ist sichergestellt, dass nur Anlagenteile stillgelegt 
werden, die keine sicherheitstechnische Bedeutung oder sonstige betriebliche Aufga-
ben mehr haben. 

Die Zuordnung der Anlagenteile in die Kategorien hat auch Auswirkung auf die Anfor-
derungen bei Änderungen und Instandhaltungen. Je nach sicherheitstechnischer Be-
deutung werden vergleichbar zum Leistungsbetrieb unterschiedliche Qualitäts- und 
Zuverlässigkeitsansprüche an die Komponenten gestellt. Ebenso unterliegen ge-
plante Änderungen und Instandhaltungen wie bereits im Leistungsbetrieb entspre-
chend ihrer Bedeutung einem abgestuften Aufsichtsverfahren. Die Systeme, die zur 
Beherrschung der im Restbetrieb zu unterstellenden Ereignisse benötigt werden, wer-
den bei gleichbleibenden Betriebsbedingungen und/oder sicherheitstechnischer Be-
deutung unverändert auf der Grundlage der bestehenden und fortgeltenden Regelun-
gen weiterbetrieben. Damit wird eine im Vergleich zum Leistungsbetrieb unvermin-
derte Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sichergestellt.   

 

Gewährleistung der Rückwirkungsfreiheit  

Die Teile der Anlage, die zur Ereignisbeherrschung und für den Restbetrieb der An-
lage nicht mehr benötigt werden, dürfen nach Maßgabe der Regelungen des Be-
triebshandbuchs stillgesetzt und abgebaut werden. Über das Betriebsreglement wird 
sichergestellt, dass nur stillgesetzte Teile der Anlage demontiert werden. Die stillge-
setzten Anlagenteile werden zu diesem Zweck entsprechend gekennzeichnet.  
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Wird durch ein Stillsetzungsvorhaben eine Änderung eines Restbetriebssystems nö-
tig, so wird dies, abgestuft nach der sicherheitstechnischen Bedeutung des betroffe-
nen Restbetriebssystems, im bewährten Änderungsverfahren bearbeitet. Für die Ka-
tegorisierung liegen mit der etablierten Verfahrensregelung für Änderungsvorhaben 
klare, nachvollziehbare und bewährte Kriterien vor. Die atomrechtliche Aufsichtsbe-
hörde kann festlegen, dass stillsetzungsbedingte Änderungen an Restbetriebssyste-
men in einer zusammenhängenden Stillsetzungs-/Änderungsanzeige darzustellen 
sind. 

Bei allen Stillsetzungs- und Demontagetätigkeiten werden die Aus- und Rückwirkun-
gen auf den Restbetrieb der Anlage und auf die anderen Anlagen und Einrichtungen 
am Standort geprüft. Dies ist in den Unterlagen I.3.1 Nr. 11, I.3.1 Nr. 12 und I.3.1 Nr. 
30 dargelegt und wird mit Nutzung dieser Genehmigung verbindlich (Auflage 7.3). 
Das in der IHAO verankerte, bereits im Leistungsbetrieb bewährte Arbeitsauftragsver-
fahren (Planung, Arbeitsfreigabe, Durchführung, Überwachung, Überprüfung und Do-
kumentation) wird beibehalten und um stillsetzungs- und abbauspezifische Vorgaben 
erweitert. Die durchzuführenden Arbeiten beim Abbau des KWG sind in ihren Anfor-
derungen an Technik, Logistik, Dekontamination und Abfallbehandlung vergleichbar 
mit denen im Leistungsbetrieb (Instandhaltungsarbeiten, Anlagenänderungen bzw. 
Nachrüstungen). Durch die unmittelbar vor Beginn der Tätigkeiten vorgesehene Frei-
gabe des Schichtleiters kann sichergestellt werden, dass der aktuelle Anlagenzustand 
berücksichtigt und eine Gefährdung des Restbetriebes ausgeschlossen wird. 

Zu den Stillsetzungs- und Demontagevorhaben sind der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde der jeweiligen sicherheitstechnischen Bedeutung entsprechend zeitlich abge-
stuft Unterlagen vorzulegen. Mit den vorzulegenden wesentlichen Informationen zu 
Strahlen-, Brand-, und radiologischem Arbeitsschutz, zur Anlagensicherung und ins-
besondere zur Rückwirkungsfreiheit ist die atomrechtliche Aufsichtsbehörde jederzeit 
in der Lage, ggf. aufsichtliche Maßnahmen zu veranlassen. 

 

Strahlenschutz innerhalb der Anlage  

Die Schutzziele „Einschluss der radioaktiven Stoffe“ und „Begrenzung der Exposition“ 
werden, sofern sie den Strahlenschutz innerhalb der Anlage betreffen, durch die Re-
gelungen zu Brand-, radiologischem Arbeitsschutz und konventionellem Arbeitsschutz 
im Betriebsreglement (im Wesentlichen in der IHAO, Ziffer I.3.1 Nr. 30) gewährleistet. 
Die Regelungen decken auch die abbauspezifischen Anforderungen ab. U. a. ist ge-
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regelt, dass aufgrund der Ergebnisse der radiologischen Charakterisierung die abzu-
bauenden Anlagenteile entsprechend ihrer Kontamination und ggf. Aktivierung ge-
handhabt werden müssen, um den o. g. Anforderungen gerecht zu werden. Es wer-
den wie bisher im Leistungsbetrieb systematische Untersuchungen (Materialprobe-
nahmen, Sondernuklidanalysen) durchgeführt, um auch eingedrungene Aktivität zu 
erkennen. Dabei würden sowohl Kontamination als auch Aktivierung erkannt, auch 
wenn sie im Vorhinein nicht vermutet wurden. Auf dieser Grundlage wird die Abbau-
planung (s. Auflage 6.1) fortgeschrieben. Der radiologischen Charakterisierung liegen 
– wie bisher im Leistungsbetrieb – Nuklidvektoren zugrunde, deren korrekte Bestim-
mung von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde überwacht wird. Bei der Erstellung 
der Nuklidvektoren werden auch Sondernuklide wie z. B. C-14, Cl-36, Fe-55, Ni-63 
und Ag-110m berücksichtigt. Aufgrund der Betriebshistorie und der Kenntnisse aus 
der Aufsicht über den Leistungsbetrieb ist nicht zu erwarten, dass Alpha-Strahler 
beim Abbau eine besondere Bedeutung haben werden. 

Die radiologische Überwachung in der Anlage gewährleistet eine ausreichende Vor-
sorge hinsichtlich des Strahlenschutzes des Personals. Dies gilt insbesondere auch 
für die Inkorporationsüberwachung, die sich auf die o. g. Nuklidvektoren stützt. Die 
Vorgaben und Maßnahmen entsprechen denen aus dem Leistungsbetrieb, aus dem 
umfassende Erfahrungen vorliegen und bei dem sie sich bewährt haben.  

Durch Schreiben der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde werden die einschlägigen 
Richtlinien verbindlich gemacht. Außerdem ist die Antragstellerin gemäß § 8 StrlSchG 
verpflichtet, unnötige Exposition zu vermeiden und das Dosisreduzierungsgebot zu 
beachten sowie Entwicklungen neuer technischer Verfahren zu beobachten und de-
ren Einsatz zu prüfen. Dies wird aufsichtlich überwacht. 

 

Ableitung radioaktiver Stoffe, Direktstrahlung, Exposition im bestimmungsgemäßen 
Betrieb  

Gesundheitliche Schäden der Bevölkerung durch Exposition aus Direktstrahlung und 
aus der Exposition aus den Ableitungen im bestimmungsgemäßen Betrieb sind nicht 
zu unterstellen, da der die Schadensvorsorge konservativ konkretisierende Grenzwert 
des § 80 StrlSchG eingehalten und nach den Erfahrungen aus dem Leistungsbetrieb 
regelmäßig deutlich unterschritten werden wird.  

Die Exposition in der Umgebung des KWG durch Direktstrahlung aus den Gebäuden 
wird praktisch vernachlässigbar sein, da die Abschirmwirkung der Gebäude erhalten 
bleibt. Die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung werden aufgrund der örtlichen 
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Gegebenheiten eingehalten, auch wenn auf dem Kraftwerksgelände außerhalb von 
Gebäuden neue Pufferlagerflächen eingerichtet werden (vgl. Unterlage I.3.24).  

Die in diesem Bescheid gemäß § 102 Abs. 1 StrlSchV festgelegten Werte für die Ab-
leitung radioaktiver Stoffe mit Luft und für die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser 
gewährleisten die Einhaltung des § 99 Abs. 1 StrlSchV für Einzelpersonen der Bevöl-
kerung unter Berücksichtigung der Vorbelastung gemäß § 99 Abs. 2 StrlSchV (vgl. 
Unterlage I.3.1 Nr. 21 und I.3.1 Nr. 23). Dies gilt auch für die Ableitung radioaktiver 
Stoffe mit dem Wasser über eine neue Abgabeleitung (vgl. Unterlage I.3.1 Nr. 22). Er-
richtung, Inbetriebsetzung und Betrieb dieser neuen Abgabeleitung unterliegen dem 
Aufsichtsverfahren. 

Die Festlegung eines Höchstwerts für die Ableitung von radioaktivem Jod 131 ist für 
den Restbetrieb nicht mehr erforderlich. Aufgrund der Halbwertszeit des Radionuklids 
Jod 131 ist das durch die Kernspaltung im Leistungsbetrieb gebildete Jod 131 seit 
Abschaltung des Reaktors praktisch vollständig zerfallen. Eine Nachbildung von Jod 
131 findet in den vorhandenen abgebrannten Brennelementen nur noch in sehr gerin-
gem Umfang durch Spontanspaltung statt. Theoretisch mögliche Ableitungen von Jod 
131 mit Luft sind damit insgesamt so gering, dass sie im Hinblick auf den Grenzwert 
gemäß § 99 Abs. 1 StrlSchV als unbedeutend eingestuft werden können.  

Die vorhandenen technischen Einrichtungen ermöglichen die Überwachung der Expo-
sition aus Direktstrahlung und Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser. 
Dabei wird die radiologische Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe während 
der ersten Abbauphase in vergleichbarer Weise wie im Leistungsbetrieb erfolgen. 
Dies ist in Unterlage I.3.1 Nr. 13 dargestellt. Die betriebsbewährten Systeme und Ein-
richtungen zur Überwachung werden aus dem Leistungsbetrieb übernommen. Das 
Umgebungsüberwachungsprogramm wird durch ein ergänzendes und kontrollieren-
des Programm des NLWKN als beauftragte unabhängige Messstelle begleitet.  

 

Kernreaktor-Fernüberwachungssystem (KFÜ) 

Mit dem KFÜ überwacht weiterhin der vom MU beauftragte Niedersächsische Lan-
desbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Ableitung ra-
dioaktiver Stoffe. Dazu überwacht der NLWKN den radiologischen Zustand der An-
lage teilweise dadurch, dass er Messwerte von Messgeräten der Antragstellerin er-
fasst und in seine Messnetzzentrale überträgt. Für wichtige Messgrößen hat er ei-
gene Messgeräte in den Anlagen und deren Umgebung in Betrieb. Weiterhin werden 
die meteorologischen Größen zur Bestimmung der Ausbreitungsverhältnisse am 
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Standort mit einer betrieblichen Instrumentierung gemessen und in die Messnetzzent-
rale des NLWKN übertragen. Zur Überwachung dienen auch die Ortsdosisleistungs-
sonden in den 12 Sektoren um die Anlage plus 4 Sonden für den mobilen Einsatz. 

 

Freisetzung radioaktiver Stoffe bei Ereignissen  

Die im Restbetrieb und beim Abbau zu unterstellenden Ereignisse sind vollständig be-
trachtet. Die Einhaltung der Randbedingungen, die den Expositionsberechnungen der 
Ereignisanalyse zugrunde liegen, ebenso wie die dort bereits festgelegten Spezifikati-
onswerte (u. a. maximale Aktivitäten, Dosisleistungen) werden aufsichtlich überwacht. 
Im Gegensatz zu der von der Antragstellerin im Sicherheitsbericht für den unterstell-
ten Absturz eines 20´-Containers mit radioaktiven Reststoffen auf einer Pufferlagerflä-
che auf dem Betriebsgelände ausgewiesenen höchsten potentiellen Dosis von 
8,1 mSv wird im Sicherheitsgutachten des zugezogenen Sachverständigen die 
höchste potentielle Dosis für das Ereignis Hochwasser mit 5,7 mSv ausgewiesen. 
Beide berechneten Werte liegen deutlich unter dem Grenzwert von 50 mSv für die 
Exposition in der Umgebung nach § 104 Abs. 1 und 3 StrSchV.  

Der unbeabsichtigte Flugzeugabsturz – als sehr seltenes, jenseits der Auslegungs-
störfälle zu betrachtendes Ereignis der Sicherheitsebene 4 – wurde für die auf dem 
Kraftwerksgelände außerhalb von Gebäuden vorgesehenen Pufferlagerflächen unter-
sucht. Selbst für konservative Annahmen in den Berechnungen des hinzugezogenen 
Sachverständigen ergibt die Berechnung beim zufälligen Absturz einer schnell flie-
genden Militärmaschine für eine Integrationszeit von sieben Tagen eine effektive 
Folgedosis bis zum 70. Lebensjahr für die am höchsten belastete Bevölkerungs-
gruppe der Erwachsenen an den nächstgelegenen Arbeitsstätten eine maximale po-
tentielle Exposition ein abdeckender Wert von 1,08 mSv. Dies ist zwar mehr als der 
von der Antragstellerin im Sicherheitsbericht ausgewiesene Dosiswert von 0,05 mSv, 
beträgt aber dennoch nur rund ein Prozent des Orientierungswerts von 100 mSv (§ 4 
NDWV) für die Einleitung von Schutzmaßnahmen. Die Unterschiede in den Berech-
nungsergebnissen beruhen auf unterschiedlichen Annahmen der Aktivitätsinventare 
getroffener Gebinde und einer differenzierten Betrachtung der durch einen Kerosin-
brand verursachten thermischen Überhöhung. Da kein übergeordnetes Regelwerk zur 
Dosisberechnung bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen existiert, waren beide 
Lösungswege zulässig und führen im Ergebnis gemessen am Orientierungswert von 
100 mSv nur zu marginalen Unterschieden. 
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Behandlung radioaktiver Reststoffe, Entsorgung radioaktiver Abfälle und Freigabe  

Die beim Abbau zu erwartenden Reststoffmassen wurden plausibel abgeschätzt. Die 
im Abfall- und Reststoffkonzept beschriebenen Behandlungsverfahren sind zum Teil 
schon aus dem Leistungsbetrieb bekannt und bewährt, soweit sie abbauspezifisch 
sind, führt die Antragstellerin plausibel aus, diese bereits in anderen Abbauverfahren 
anzuwenden, was der Genehmigungsbehörde aus anderen Abbauprojekten bekannt 
ist. Die Übertragbarkeit der Eignung der Verfahren auf die Anlage KWG steht nicht in 
Zweifel. 

Die für die Entsorgung radioaktiver Abfälle beschriebene Vorgehensweise entspricht 
den gesetzlichen Vorgaben. Das von der Antragstellerin beabsichtigte Vorgehen, die 
Rahmenbedingungen der Abfallbehandlung und -entsorgung in einer Abfall- und 
Reststoffordnung festzulegen ist geeignet, die mit dem Abfall- und Reststoffkonzept 
genehmigten Ziele und Abläufe für das handelnde Personal festzuschreiben und eine 
hinreichende Einbindung der Aufsichtsbehörde sicherzustellen. Durch den geplanten 
Bau der KWG-TBH schafft die Antragstellerin die Voraussetzungen, Abfälle bis zu de-
ren Abruf in ein Bundesendlager am Standort sicher zwischenzulagern.  

Alle für die betriebliche Umsetzung relevanten Aspekte der Freigabe gemäß §§ 31 - 
42 StrlSchV sind in der bestehenden Strahlenschutzordnung festgelegt und werden in 
die Abfall- und Reststoffordnung überführt. Vor der Freigabe wird der zugrundelie-
gende Nuklidvektor festgelegt. Die Einhaltung der Freigabewerte der §§ 31 - 42 
StrlSchV stellt sicher, dass durch freigegebene Stoffe keine unzulässige Exposition 
der Bevölkerung verursacht wird. Die der Antragstellerin bereits erteilten Freigabebe-
scheide regeln den Ablauf des Freigabeverfahrens für das KWG, das Verfahren un-
terscheidet sich nicht von der bereits im Leistungs- und Nachbetrieb etablierten Vor-
gehensweise und ist für Stilllegung und Abbau geeignet. 

 

Erstreckung auf den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen  

Die 1. SAG erstreckt sich gemäß § 10a Abs. 2 AtG auch auf den beantragten weite-
ren Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen. Der Umgang mit sonstigen radioakti-
ven Stoffen bedarf der Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 StrlSchG. Abweichend 
davon bedarf es nach § 12 Abs. 4 Nr. 1 StrlSchG einer solchen Genehmigung nicht, 
soweit eine Genehmigung nach § 7 AtG vorliegt, die sich auf den Umgang mit radio-
aktiven Stoffen erstreckt. 
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Mit Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen für den bereits bisher genehmigten 
Umgang mit radioaktiven Stoffen im KWG sind auch die Genehmigungsvoraussetzun-
gen für die über den bisherigen Genehmigungsumfang hinausgehende Rücknahme 
von und dem Umgang mit radioaktiven Reststoffen aus der TBH-KWG erfüllt, da sich 
diese Stoffe nicht wesentlich von den im KWG gehandhabten Stoffen unterscheiden 
und hinsichtlich ihrer Aktivität nur einen Bruchteil der Menge der radioaktiven Stoffe 
ausmachen, mit denen beim Abbau des KWG umgegangen wird. 

 

II.6.1.4  Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 AtG 

Die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung der gesetzlichen Schadenersatzverpflich-
tungen ist getroffen.  

Die Deckungssumme in Höhe von 2,5 Mrd. Euro wurde zuletzt mit dem Bescheid 
über die Festsetzung der Deckungsvorsorge für das Kernkraftwerk Grohnde vom 
17.05.2023 festgesetzt. Es handelt sich um die gesetzliche Höchstgrenze. Die De-
ckungsvorsorge hat die Antragstellerin bis zur Höhe von 2,5 Mrd. Euro durch den Ab-
schluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung und durch eine Solidarverein-
barung mit den übrigen Betreibern von Kernkraftwerken in Deutschland nachgewie-
sen. 

 

II.6.1.5  Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG 

Der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter 
ist gewährleistet. Gemäß Beschluss des Länderausschusses für Atomkernenergie – 
Hauptausschuss – zum Thema „Rechtlicher Rahmen der Beurteilung des Szenarios 
„Terroristischer Flugzeugabsturz“ durch die Exekutive“ vom 31.08.2016 wurde im 
Rahmen der Prüfungen auch dieses Szenario betrachtet. Im Ergebnis ist festzustel-
len, dass es auch in diesem Fall nicht zu erheblichen Freisetzungen in die Umgebung 
kommt. 

Die notwendigen Regelungen werden in einem separaten Schreiben der atomrechtli-
chen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde, das Bestandteil dieser Genehmigung ist, 
getroffen. Sie werden hier nicht näher erläutert, da sie als Verschlusssache „VS-Nur 
für den Dienstgebrauch“ zu behandeln sind. 
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II.6.1.6  Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 6 AtG 

§ 7 Abs. 2 Nr. 6 AtG betrifft die Standortauswahl und kommt daher im Rahmen einer 
Genehmigung nach § 7 Abs. 3 AtG nicht zur Anwendung.  

 

II.6.2  Ermessensausübung 

Die Erteilung der beantragten Genehmigung steht in entsprechender Anwendung des 
§ 7 Abs. 2 AtG im Ermessen der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde und kann 
von dieser auch bei Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen des § 7 Abs. 2 
Nrn. 1 bis 6 AtG im Einzelfall versagt, eingeschränkt oder an zusätzliche Vorausset-
zungen geknüpft werden, wenn dies zur Erreichung der in § 1 AtG normierten Schutz-
zwecke aufgrund von besonderen Umständen notwendig ist.  

Die Sachprüfung kam insgesamt zu dem Ergebnis, dass die atomrechtlichen Geneh-
migungsvoraussetzungen zur Erteilung dieser Genehmigung vorliegen. Umstände, 
die Veranlassung geben würden, von dem nach § 7 Abs. 2 AtG eingeräumten Versa-
gungsermessen Gebrauch zu machen, haben sich weder aus dem Genehmigungs-
verfahren noch aus der Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben.  

In den Ermessenserwägungen ist insbesondere berücksichtigt worden, dass in dem 
für die Erteilung dieser Genehmigung gebotenen Rahmen für eine Verwertung radio-
aktiver Reststoffe und Beseitigung radioaktiver Abfälle gesorgt ist (§ 9a Abs. 1 Satz 1 
Halbs. 1 AtG). 

 

 

II.6.3 Beachtung weiterer öffentlich-rechtlicher Vorschriften gemäß § 14 AtVfV 

Übrige das Vorhaben betreffende öffentlich-rechtliche Vorschriften wurden beachtet. 
Im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren zur Stilllegung und zum Abbau des 
KWG ist insbesondere eine umfangreiche Behördenbeteiligung durchgeführt worden, 
aus der sich keine Anhaltspunkte ergeben haben, die dieser Genehmigung entgegen-
stünden. 

 

II.6.3.1  Wasserrecht  

Die wasserrechtlichen Vorschriften werden eingehalten. Die Antragstellerin verfügt 
über eine wasserrechtliche Erlaubnis des NLWKN für das KWG, die am 17.10.2006 
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erteilt und zuletzt am 06.09.2022 geändert wurde. Der Bescheid gestattet die Ent-
nahme von Wasser aus der Weser sowie die Einleitung von erwärmtem Kühlwasser 
und von Betriebs- und Niederschlagswasser in die Weser und sieht für die Einleitung 
radioaktiver Stoffe keine anderen Werte vor als die in dieser Genehmigung für die Ab-
leitung festgesetzten. 

 

II.6.3.2  Immissionsschutzrecht  

Gemäß § 8 Abs. 1 AtG finden die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
über genehmigungsbedürftige Anlagen auf Anlagen i. S. d. § 7 AtG keine Anwen-
dung, soweit es sich um den Schutz vor den Gefahren der Kernenergie oder der 
schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung handelt. Sofern im Zuge der Abbauvor-
haben Tätigkeiten erforderlich werden, die mit immissionsschutzrechtlich relevanten 
Auswirkungen verbunden sind, wird die Antragstellerin wie bereits im Leistungsbe-
trieb rechtzeitig die für den Immissionsschutz zuständige Behörde informieren. 

 

II.6.3.3   Naturschutz  

Im UVP-Bericht wurden durch die Antragstellerin Angaben zu den Auswirkungen des 
Vorhabens auf Natura 2000-Gebiete i. S. d. § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG sowie auf be-
sonders oder streng geschützte Arten i. S. d. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG vor-
gelegt. Diese Angaben wurden im Rahmen der zusammenfassenden Darstellung und 
begründeten Bewertung der Umweltauswirkungen gem. § 14a AtVfV bewertet. 

Dabei wurde festgestellt, dass das Vorhaben Stilllegung und Abbau des KWG keine 
Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete haben kann, welche diese hinsichtlich ihrer 
Erhaltungsziele erheblich zu beeinträchtigen vermögen, sodass eine Verträglichkeits-
prüfung i. S. d. § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG nicht erforderlich war.  

Auch lassen die beschriebenen und bewerteten Auswirkungen des Vorhabens eine 
Relevanz im Hinblick auf die Zugriffsverbote des besonderen Artenschutzes i. S. d. § 
44 Abs. 1 BNatSchG nicht erkennen, sodass es der Prüfung einer Ausnahme oder 
Befreiung i. S. d. § 45 Abs. 7, und § 67 Abs. 2 BNatSchG nicht bedurfte. 

 

II.7 Nebenbestimmungen 

Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 AtG können Genehmigungen zum Erreichen der Schutz-
zwecke des Atomgesetzes inhaltlich beschränkt und mit Auflagen verbunden werden. 
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Auch sonstige Nebenbestimmungen können der Genehmigung unter den Vorausset-
zungen des § 36 VwVfG beigefügt werden. 

Einige Nebenbestimmungen, insbesondere handelte es sich um Auflagen, aus den 
bisher erteilten Genehmigungen haben sich erledigt, da sie entweder bereits erfüllt 
waren, nur für den Leistungsbetrieb relevant waren oder zwischenzeitlich in innerbe-
triebliches Regelwerk übernommen wurden, dessen Änderung der atomrechtlichen 
Aufsicht unterliegt. 

Nebenbestimmungen aus bisher erteilten Genehmigungen, die für Stilllegung und Ab-
bau noch relevant sind, sind in die Nebenbestimmungen dieser Genehmigung über-
nommen und gelten fort. Dies gilt für die Nebenbestimmungen Nr. 1.1, 2.1, 2.4, 4.1, 
5.1, 5.2 und 5.3. Sie waren bereits in den bisher erteilten Genehmigungen enthalten 
und wurden – soweit erforderlich – redaktionell an die Erfordernisse des Restbetriebs 
angepasst. Die jeweiligen Begründungen gelten fort. 

Die folgenden Nebenbestimmungen werden insbesondere zur Erreichung der in § 1 
AtG genannten Ziele erlassen und nachstehend weiter begründet: 

Im Rahmen der Aufsicht überprüft die atomrechtliche Aufsichtsbehörde beim direkten 
Abbau mindestens alle 10 Jahre die Anlagensicherheit der kerntechnischen Anlage. 
Für die Festlegung des Prüfumfanges ist der jeweilige Anlagenzustand maßgeblich. 
Bund und Länder haben im Stilllegungsleitfaden diese regelmäßige Überprüfung ver-
ankert, die über die routinemäßige Aufsicht hinaus geht. Mit der Auflage 1.2 wird die 
Betreiberin verpflichtet, den jeweils zugrunde zu legenden Anlagenzustand mitzutei-
len und Angaben zum Gefährdungspotential zu machen. Im Rahmen dieser Mitteilung 
kann die Betreiberin Angaben zu Ergebnissen aus Prüfungen ergänzen und einen 
Vorschlag zum Prüfumfang machen.  

Die Auflage 2.2 stellt sicher, dass die dort genannten Unterlagen des Betriebsregle-
ments dem tatsächlichen Zustand der Anlage entsprechen und Erfahrungen aus dem 
Restbetrieb des KWG sowie vergleichbarer Anlagen angemessen berücksichtigt wer-
den. 

Mit Auflage 2.3 wird erreicht, dass die Fähigkeit zur Rettung von Personen und die 
Brandbekämpfung einschließlich des Funktionierens der notwendigen Alarmierungs-
kette überprüft werden kann, solange der Stand des Abbaus dies noch erfordert. Dies 
gilt für das gesamte Anlagengelände und insbesondere den Kontrollbereich. 

Mit Auflage 3.1 wird gewährleistet, dass Veränderungen der Immissionsüberwachung 
nur in sachgerechtem Umfang stattfinden. 
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Die bereits sinngemäß in vorherigen Genehmigungen enthaltenen Auflagen 5.4 und 
5.7 sind weiterhin notwendig, um der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde einen regel-
mäßigen Überblick über den Betrieb der Sicherheitssysteme, sonstigen sicherheits-
technisch wichtigen Systeme und Parameter sowie der für die Einhaltung der Geneh-
migung relevanten Betriebsabläufe zu ermöglichen. 

Die aus der Dauerbetriebsgenehmigung stammende und für den Abbau redaktionell 
angepasste Auflage Nr. 5.5 ist weiterhin notwendig, da zur Beurteilung der Wirksam-
keit der im Strahlenschutz ergriffenen Maßnahmen auch weiterhin eine kalenderjährli-
che zusammenfassende Darstellung erforderlich ist. 

Mit Auflage 5.6 wird das in § 103 Abs. 2 StrlSchV der zuständigen Behörde einge-
räumte Ermessen genutzt, die jährliche Veröffentlichung der bewerteten Immissions-
werte anzuordnen. Das offenkundige öffentliche Interesse an diesen Werten rechtfer-
tigt die Anordnung. 

Durch die Vorlage der Abbauplanung und deren Fortschreibung nach Auflage 6.1 ist 
sichergestellt, dass die atomrechtliche Aufsichtsbehörde jederzeit prüfen kann, ob 
auch im Detail eine sinnvolle Reihenfolge des Abbaus eingehalten wird und die Ab-
hängigkeiten der Abbauschritte und Systeme rückwirkungsfrei auf die relevanten 
Schutzziele bleibt. 

Auflage 6.2 legt für das für bestimmte Abbauschritte grundsätzlich geeignete Verfah-
ren „Sprengen“ fest, dass für den konkreten Anwendungsfall rechtzeitig vorher die 
Rückwirkungsfreiheit nachzuweisen ist. 

Mit Auflage 6.3 wird sichergestellt, dass bei der Nutzung der Pufferlagerflächen die 
Randbedingungen der in diesem Genehmigungsverfahren bewerteten Nachweisfüh-
rung eingehalten werden. 

Auflage 7.1 ermöglicht es der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, den Beginn von 
Stillsetzung und Abbau erst dann zu bestätigen, wenn die in den Auflagen 7.2, 7.3 
und 7.4 genannten Unterlagen den zum Start des Abbaus notwendigen aktuellen 
Stand aufweisen. 

Die Inanspruchnahme der Genehmigung setzt voraus, dass die Zuordnung aller Ein-
richtungen zu den im Restbetriebskonzept beschriebenen und hier genehmigten Ka-
tegorien erfolgt ist (vgl. II.6.1.3). 

Mit der Auflage 7.3 wird die notwendige Anpassung des Betriebsreglements an die 
Regelungen dieser Genehmigung sichergestellt. 
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Die Auflage 7.4 trägt dem Umstand Rechnung, dass sich mit dem Übergang in die 
Abschnitte 1B und 1C das Ereignisspektrum der zu unterstellenden Störfalle und da-
mit auch die Einstufung der Restbetriebssysteme ändert. Die atomrechtliche Auf-
sichtsbehörde muss die Möglichkeit haben, das Vorliegen aller Voraussetzungen des 
Abschnittsübergangs zu prüfen.  
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III  Würdigung der im Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum Antrag auf Genehmigung der Stilllegung und des Abbaus 
erhobenen Einwendungen  

 

Kategorie 1 Anforderungen an den Antrag: Vollständigkeit der ausgelegten Un-
terlagen, Alternativenprüfung 

Nr. 101: Alternativenprüfung 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, der Abbau solle zurückgestellt werden, bis es ein bundesweites 
Gesamtkonzept für den Verbleib der anfallenden Reststoffe gibt.  

Würdigung: 

Die Berechtigung des KWG zum Leistungsbetrieb ist gemäß § 7 Abs. 1a Nr. 5 AtG 
mit Ablauf des 31. Dezember 2021 erloschen und die atomrechtlich genehmigte An-
lage danach unverzüglich stillzulegen und abzubauen, s. § 7 Abs. 3 Satz 4 AtG. Eine 
Zurückstellung des Abbaus wäre nach der geltenden Rechtslage nicht zulässig.  

Da es ein bundesweites Gesamtkonzept für den Verbleib der anfallenden radioakti-
ven Abfälle gibt, besteht darüber hinaus auch kein Grund, den Abbau des KWG zu-
rückzustellen. Für den Verbleib der anfallenden radioaktiven Abfälle gibt es ein Kon-
zept, das im Verantwortungsbereich des Bundes liegt. Die Bundesregierung hat 2015 
ein Gesamtkonzept, das Nationale Entsorgungsprogramm (NaPro), aufgestellt. Das 
NaPro beschreibt die Strategie der Bundesregierung, wie radioaktive Abfälle in 
Deutschland verantwortungsvoll und sicher entsorgt werden sollen. Grundlage ist ein 
Verzeichnis, dass alle Arten radioaktiver Abfälle umfasst, die in Deutschland endgela-
gert werden sollen. Das schließt sowohl den hochradioaktiven Abfall wie die abge-
brannten Brennelemente aus den Kernkraftwerken und zurückgeführte Abfälle aus 
der ausländischen Wiederaufarbeitung als auch schwach- und mittelradioaktive Ab-
fälle aller Art ein. 

Für den größten Teil der beim Abbau anfallenden Massen ist zu erwarten, dass sie 
als nicht radioaktive Stoffe eingestuft werden können. Die dafür erforderlichen Nach-
weise werden im Rahmen des Freigabe- oder des Herausgabeverfahrens erbracht. 
Ein bundesweites Gesamtkonzept für den Verbleib dieser Stoffe ist nicht erforderlich.  
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Nr. 102: Alternativenprüfung  

Einwendung:  

Es wird eingewendet, dass eine Alternativenprüfung stattzufinden habe. Diese Prüfung 
müsse die Stilllegung durch den sog. „sicheren Einschluss“ beinhalten, sodass ein Ab-
klingen der Nuklide mit geringer Halbwertszeit den späteren Abbau erleichtert und ggf. 
ein technischer Fortschritt genutzt werden könnte. 

Würdigung: 

Ein sicherer Einschluss kommt als Alternative zum Abbau des KWG nicht in Betracht, 
weil gemäß Atomgesetz Kernkraftwerke nach Ende des Leistungsbetriebes unverzüg-
lich stillzulegen und abzubauen sind (siehe § 7 Abs. 3 Satz 4 AtG). 

 

Nr. 103: Vollständigkeit der ausgelegten Unterlagen 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, der Antrag und die weiteren ausgelegten Unterlagen seien zu 
unbestimmt. Verweise auf bestehende und bewährte Regelungen würden den geän-
derten Anforderungen des Rückbaus nicht gerecht. 

Würdigung: 

Die von der Antragstellerin gemäß § 6 AtVfV für die öffentliche Auslegung vorgeleg-
ten Unterlagen erfüllen die in §§ 2 und 3 AtVfV an sie gestellten Anforderungen. Da-
von hat sich die atomrechtliche Genehmigungsbehörde vor Beginn der Auslegung 
überzeugt. 

Entscheidend für die Beurteilung, ob Dritte in ihren Rechten verletzt sein können, ist 
die Frage, ob die Abbaumaßnahmen so geplant sind, dass die Ableitungen radioakti-
ver Stoffe und mögliche Freisetzungen so gering sind, dass gesundheitliche Schäden 
bei Dritten nach dem Maßstab praktischer Vernunft ausgeschlossen werden können. 
Die ausgelegten Unterlagen enthalten alle zur Beantwortung dieser Frage erforderli-
chen Angaben. Insbesondere gehen sie ausführlich auf die mit dem Abbau einherge-
henden Ableitungen radioaktiver Stoffe ein und beschreiben die mit dem abdecken-
den Ereignis maximal möglichen Freisetzungen. 

Die ausgelegten Unterlagen enthalten das Gesamtkonzept für die Stilllegung und den 
Abbau des KWG sowie Ausführungen zur Anpassung des Betriebs an die Erforder-
nisse des Abbaus, Errichtung und Nutzung von für den Abbau benötigten Systemen 
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und Komponenten, zum Umgang mit den beim Abbau anfallenden Materialien, ein-
schließlich radioaktiver Reststoffe, sowie zu den Ableitungen radioaktiver Stoffe. Aus 
diesen Angaben lässt sich entnehmen, dass sämtliche Arbeiten in vorhandenen Kon-
trollbereichen ausgeführt werden und die schon während des Leistungs- und Nicht-
leistungsbetriebs betriebenen Systeme zur Rückhaltung radioaktiver Stoffe weiter be-
trieben werden sollen. Außerdem enthalten die ausgelegten Unterlagen Angaben zu 
den sich aus den Ableitungen und möglichen Freisetzungen ergebenden Expositio-
nen in der Umgebung der Anlage. 

Die Betriebsgenehmigung legt fest, dass für den Betrieb der Anlage die Festlegungen 
der genehmigten Betriebsvorschriften, insbesondere des Betriebshandbuches maß-
geblich sind. Diese Festlegung der Betriebsgenehmigung gilt auch nach Erteilung die-
ser 1. SAG fort. Wie schon im Leistungsbetrieb unterliegen Anpassungen der Be-
triebsvorschriften, insbesondere des Betriebshandbuches dem atomrechtlichen Auf-
sichtsverfahren. Damit wird sichergestellt, dass die bisher bewährten Regelungen an-
gepasst werden und das Betriebshandbuch die Regelungen enthält, die während der 
jeweiligen Abbauphase für einen sicheren Restbetrieb relevant sind.  

Den Ausführungen in den Auslegungsunterlagen zum Gesamtkonzept ist zu entneh-
men, dass der Abbau in zwei Phasen erfolgen soll. Die Abbauphase 2 umfasst den 
Abbau des Reaktordruckbehälters (RDB) und den Abbau des biologischen Schildes. 
Die Abbauphase 2 beginnt erst, wenn alle Brennelemente und die Sonderbrennstäbe 
aus der Anlage entfernt sind und die 2. Abbaugenehmigung vorliegt. Die vorliegende 
1. SAG erstreckt sich somit auf die Abbauphase 1 und nicht auf den Abbau des Reak-
tordruckbehälters und des biologischen Schildes. Es liegen keine Gründe vor, die ge-
gen das Gesamtkonzept sprechen. Es bestehen keine Bedenken, parallel zur Abbau-
phase 2 die Arbeiten fortzuführen, die bereits mit dieser vorliegenden 1. SAG geneh-
migt werden. Sie bedürfen daher keiner erneuten Genehmigung.  

Im Hinblick auf den Einwand zu weiteren Öffentlichkeitsbeteiligungen in folgenden 
Genehmigungsverfahren wird auf Nr. 211 verwiesen.  
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Kategorie 2 Verfahren und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Kategorie 2.1 Öffentlichkeitsbeteiligung  

Einwendung: 

Im Rahmen der Erörterung wurde ergänzend vorgetragen, dass für das Genehmi-
gungsverfahren keine übliche Öffentlichkeitsbeteiligung mit Erörterungstermin durch-
geführt wurde und deshalb sei die Rückbauentscheidung unter ein Moratorium zu 
stellen, bis ein geschlossenes Rückbau- und Entsorgungskonzept vorliege. 

Würdigung: 

Die Rechtsgrundlage für die Durchführung der Erörterung als Online-Konsultation war 
das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsver-
fahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG). Die Einwenderinnen und Ein-
wender hatten Gelegenheit ihre Einwendungen zu erläutern und zu vertiefen. Ferner 
hatten sie Gelegenheit, sich nach erfolgter Stellungnahme der Antragstellerin erneut 
zu äußern. Mit diesem Ablauf der Online-Konsultation wurde über die Regelungen 
des PlanSiG hinaus zweimal Gelegenheit zur Vertiefung der Einwendung gegeben. 

Daher kann die Tatsache, dass eine Erörterung nicht im Rahmen eines Erörterungs-
termins durchgeführt worden ist, keine Begründung für ein Moratorium für eine Ab-
bauentscheidung sein. 

Hinsichtlich der zur Begründung des Moratoriums angeführten Gründe wird auf die 
Würdigung der Einwendung 101 verwiesen. 

 

Nr. 211: Öffentlichkeitsbeteiligung für jede Genehmigung 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, auch für die 2. Abbaugenehmigung (2. AG) müsse es eine er-
neute Öffentlichkeitsbeteiligung geben. Ergänzend wurde vorgetragen, dass dem vor-
liegenden Antrag nicht zu entnehmen sei, welche Schritte im Detail für die 2. AG vor-
gesehen sind und dass mögliche Änderungen des Abbauplanes in einer erneuten Öf-
fentlichkeitsbeteiligung für die 2. AG erörtert werden müssten. 

Würdigung: 

Wird erstmalig für ein Kernkraftwerk eine Stilllegungs- und Abbaugenehmigung bean-
tragt, ist im Genehmigungsverfahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit Öffent-
lichkeitsbeteiligung vorgeschrieben, die sich auf das gesamte Abbauprojekt, erstreckt 
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(Nr. 11.1 Halbs. 1 Anlage 1 UVPG, § 19b Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 AtVfV). Daher müs-
sen die Unterlagen Angaben zu den insgesamt geplanten Maßnahmen enthalten, die 
insbesondere die Beurteilung ermöglichen, ob die beantragten Maßnahmen weitere 
Maßnahmen nicht erschweren oder verhindern und ob eine sinnvolle Reihenfolge der 
Abbaumaßnahmen vorgesehen ist (§ 19b Abs. 1 Satz 1 AtVfV), sowie die verfahrens-
mäßige Umsetzung der geplanten Maßnahmen und deren voraussichtliche Auswir-
kungen auf die Schutzgüter darlegen (§ 19b Abs. 1 Satz 2, § 1a AtVfV). Die von der 
Antragstellerin eingereichten Unterlagen genügen diesen gesetzlichen Anforderun-
gen. Dabei kann in vielen Aspekten noch kein zu hoher Detaillierungsgrad gefordert 
werden. Die vorliegende Genehmigung behandelt aber das Gesamtkonzept und trifft 
Festlegungen zum Aufsichtsverfahren, damit sich die atomrechtliche Aufsichtsbe-
hörde rechtzeitig vor der Durchführung der einzelnen Abbauschritte davon überzeu-
gen kann, dass diese entsprechend den genehmigten Konzepten geplant worden 
sind. Es ist für die 1. SAG ausreichend, dass anhand der Unterlagen positiv prüfbar 
ist, dass das, was geplant ist, in sich schlüssig und umsetzbar ist.  

Die Abbauphase 2 beginnt erst, wenn die 2. Abbaugenehmigung erteilt ist. Dem aus-
gelegten Sicherheitsbericht ist zu entnehmen, dass sie den Abbau des Reaktordruck-
behälters und des biologischen Schildes beinhalten soll. Der Genehmigungsantrag für 
die 2. Abbaugenehmigung liegt noch nicht vor. Aus diesem Grund kann hier noch 
keine Aussage dazu getroffen werden, ob eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen ist. Dies hängt von vielen Faktoren ab, insbesondere der Frage, ob 
das Vorhaben durch die mit der 2. AG beantragten Maßnahmen geändert wird. 

 

Nr. 212: Dauer der Auslegung und Einwendungsfrist 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die Auslegungs- und Einwendungsfrist sei mit 2 Monaten zu kurz, 
sie müsse insbesondere wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ver-
längert werden. 

Würdigung: 

Die Frist für die Auslegung im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren ist vom Ver-
ordnungsgeber in § 6 AtVfV mit 2 Monaten festgelegt worden. Gemäß § 7 AtVfV kön-
nen während der Auslegungsfrist Einwendungen erhoben werden. Das PlanSiG trifft 
keine davon abweichenden Festlegungen. 
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Kategorie 2.2 Andere atomrechtliche Verfahren 

Nr. 221: Situation des BZD 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, durch den Abriss des KWG werde das Brennelementezwischen-
lager Grohnde (BZD) eine Einzelanlage, wodurch die Genehmigung des BZD in Frage 
gestellt und neu zu prüfen sei. Für das BZD sei ein Reparatur- und Wartungskonzept 
für CASTOR-Behälter zu erstellen. Unter Bezug auf die Stellungnahme der Antragstel-
lerin, dass das KWG kein Bestandteil des Reparaturkonzeptes für das BZD sei, wird 
ergänzend vorgetragen, dass das bestehende Reparaturkonzept nicht ausreiche, es 
bedürfe eines völlig neuen Reparatur- und Wartungskonzeptes, das auch die stichpro-
benartige Öffnung einzelner CASTORen nötig machen wird. Daher müsse das KWG 
als Rückfalloption erhalten bleiben. 

Würdigung: 

Genehmigungsinhaberin für das BZD ist seit dem 01.01.2019 die BGZ Gesellschaft für 
Zwischenlagerung mbH. Als für das BZD atomrechtliche Aufsichtsbehörde hat das Nie-
dersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz Kenntnis über die Ge-
nehmigung des BZD. Darin heißt es, dass Reparaturen im Wartungsraum des BZD 
oder alternativ im Reaktorgebäude durchgeführt werden können. Für die Durchführung 
einer Reparatur nach dem Fügedeckelkonzept kommt künftig weiterhin der Wartungs-
raum des BZD in Betracht. Sonstige Erkenntnisse, dass die Genehmigung des BZD 
durch den geplanten Abbau des KWG in Frage zu stellen sei, liegen der atomrechtli-
chen Aufsichtsbehörde über das BZD nicht vor. Sie wären im Übrigen auch nicht Ge-
genstand dieses Genehmigungsverfahrens. Dies gilt auch für etwaige Anpassungen 
des in der Genehmigung des BZD erfassten Reparaturkonzeptes für die eingelagerten 
Brennelementtransport- und Lagerbehälter. 

 

Kategorie 2.3 Anwendung aktueller Rechtsnormen 

Nr. 231: Strahlenschutzrecht 

Einwendung:  

Es wird eingewendet, die Genehmigung dürfe nur unter ausschließlicher Anwendung 
des Strahlenschutzrechts erteilt werden, das zum Zeitpunkt der Genehmigung gilt. 
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Würdigung: 

Die Rechtsgrundlagen für diese Genehmigung werden im „Verzeichnis zitierter Rechts-
vorschriften“ angegeben und sind die aktuell gültigen. 

 

Kategorie 2.4 Abgrenzung Genehmigungs-/Aufsichtsverfahren 

Nr. 241: Keine Verschiebung in das Aufsichtsverfahren 

Einwendung:  

Es wird eingewendet, es dürfe keine Verschiebung von Teilschritten der Stilllegung und 
des Abbaus vom Genehmigungsverfahren in das Aufsichtsverfahren geben. 

Würdigung: 

In den Antragsunterlagen ist die Abbaureihenfolge hinreichend genau beschrieben. 
Eine darüber hinaus gehende noch detailliertere Festlegung von Abbauschritten bereits 
in der Genehmigung ist weder rechtlich geboten noch sicherheitstechnisch sinnvoll. 
Eine unzulässige Verlagerung von Fragen ins Aufsichtsverfahren, die im Genehmi-
gungsverfahren abschließend zu prüfen und in der vorliegenden Genehmigung bereits 
verbindlich zu regeln wären, liegt daher nicht vor. 

 

Kategorie 3 Anforderungen an den Rückbau 

Kategorie 3.1 Abbau mit Brennelementen und Sonderbrennstäben 

Nr. 311: Beginn des Abbaus 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, der Rückbau dürfe erst nach Entfernung sämtlicher Brennele-
mente und Sonderbrennstäbe aus dem Reaktorgebäude stattfinden, da andernfalls 
ein unnötiges Stör- und Unfallrisiko in Kauf genommen werde. Ergänzend wurde da-
rauf hingewiesen, dass es für die Sonderbrennstäbe noch keine Genehmigung für die 
Köcher zur Aufbewahrung im CASTOR V/19 gebe. 

Würdigung: 

Es ist kein Grund erkennbar, den Abbau des KWG erst zu beginnen, wenn die Anlage 
kernbrennstofffrei ist. Die Lagerung der Brennelemente erfolgt weiterhin nach den Re-
gelungen der Betriebsgenehmigung. Der Anlagenzustand ist mit dem in Revisionen 
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vergleichbar. Die Brennelemente und Sonderbrennstäbe befinden sich im Lagerbe-
cken. Seit dem Abschalten des KWG am 31.12.2021 nimmt die Nachzerfallswärme 
im Lagerbecken stetig ab und die Zeiträume verlängern sich, bis im Fall von Störun-
gen der Wärmeabfuhr Maßnahmen getroffen werden müssen (Karenzzeit). Die Maß-
nahmen sind weiterhin in den genehmigten Betriebsvorschriften festgelegt. 

Der Abbau in Phase 1 wird in drei Abschnitte unterteilt. Für jeden Abschnitt ist be-
nannt, welche Systeme noch benötigt werden. Dadurch ist sichergestellt, dass auch 
während des Abbaus in den Abschnitten 1A (mit Brennelementen und Sonderbrenn-
stäben) und 1 B (nach Abtransport der Brennelemente nur noch Sonderbrennstäbe 
vorhanden) die in den Betriebsvorschriften genannten Maßnahmen bei Störungen ge-
troffen werden können. Außerdem ist für jede Abbaumaßnahme vor der Durchführung 
nachzuweisen, dass sie keine Rückwirkung auf die noch benötigten Systeme hat. 

Es ist zwar zutreffend, dass das Genehmigungsverfahren für das BZD noch anhängig 
ist. Der Abtransport der Sonderbrennstäbe ist aber Voraussetzung für den Übergang 
in Abschnitt 1C (Kein Kernbrennstoff im Lagerbecken) und die Maßnahmen und Ein-
richtungen des Abschnittes 1B sind bis dahin aufrechtzuerhalten. 

Die Gewährleistung der erforderlichen Schadensvorsorge (§ 7 Abs. Satz 2, Abs. 2 
Nr. 3 AtG) ist damit sichergestellt. Diese Genehmigung kann daher nicht vom vorheri-
gen Abtransport der Brennelemente und Sonderbrennstäbe abhängig gemacht wer-
den. Auch der Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von 
Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 AtG (Stilllegungsleitfaden) geht davon aus, dass 
sich während Stilllegung und Abbau noch Brennelemente und Sonderbrennstäbe in 
der Anlage befinden können. 

 

Kategorie 3.2 Verfahren und Zerlegetechniken 

Nr. 321: Handhabung des Abbaumaterials 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, zerstückeltes Betriebsmaterial, insbesondere solches, das mit 
den Brennelementen in direktem Kontakt stand, unter freiem Himmel durch Löcher in 
Wänden und Decken mit ferngesteuerten Maschinen zu bergen sei fahrlässig. 
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Würdigung: 

Das Konzept für den Abbau wurde eingehend geprüft. Es erfüllt die Anforderungen des 
Strahlenschutzgesetzes, der Strahlenschutzverordnung und des einschlägigen unter-
gesetzlichen Regelwerks. 

 

Nr. 322: Festlegung der Abbauverfahren 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die Abbauverfahren (Zerlegung, Dekontamination, Konditionie-
rung) seien unter Beachtung der Vermeidung unnötiger Exposition und Dosisreduzie-
rung (§ 8 StrlSchG) festzulegen. Ergänzend wurde vorgetragen, dass ein reiner Ver-
weis auf „industrieerprobte Verfahren (Kurzbeschreibung S. 49)“ nicht ausreicht. 

Würdigung: 

Wie schon bisher im Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb werden auch bei allen ein-
zelnen Abbauschritten die notwendigen Bewertungen durchgeführt. Dabei ist die Pla-
nung und die Festlegung der Strahlenschutzmaßnahmen ein wesentlicher Aspekt, 
das in § 8 StrlSchG formulierte Gebot umzusetzen.  

Die Nebenbestimmungen dieser Genehmigung stellen sicher, dass die atomrechtliche 
Aufsichtsbehörde frühzeitig über die geplanten Detailschritte des Abbaus informiert 
wird und sich davon überzeugen kann, dass die Anforderungen des Strahlenschutzes 
ausreichend berücksichtigt sind. 

Bei der Auswahl von geeigneten Verfahren ist die Betriebserfahrung -wie bisher im 
Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb- ein aus radiologischer Sicht wichtiger Aspekt. 
Gerade die Verwendung industrieerprobter Verfahren trägt dazu bei, die Anforderun-
gen bei den Abbauschritten einzuhalten. Der Einsatz neuartiger Verfahren, Geräte 
oder Systeme ist deswegen nicht ausgeschlossen, wenn die Eignung ggfs. durch ei-
nen Probeeinsatz nachgewiesen werden kann. 
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Kategorie 4 Strahlenschutz 

Kategorie 4.1 Grundsätzliche Anforderungen 

Nr. 411: Generelle Auswirkungen 

Einwendung:  

Es wird eingewendet, der Rückbau verursache gesundheitliche Schäden und ge-
fährde das Trinkwasser. Der Rückbau führe außerdem zu einem Wertverlust von 
Haus und Grundstück. 

Würdigung: 

Um den ausreichenden Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
sicherzustellen, hat der Gesetzgeber den Abbau kerntechnischer Anlagen unter den 
Vorbehalt der Genehmigung gestellt. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn 
die im Gesetz genannten Voraussetzungen erfüllt werden. Die Einhaltung der Geneh-
migungsvoraussetzungen ist eingehend geprüft und bestätigt worden. Die Regelun-
gen des Strahlenschutzgesetzes dienen entsprechend § 1 StrlSchG dem Schutz des 
Menschen und der Umwelt. Die Einzelheiten sind in der Begründung dargelegt (vgl. 
II.6.2.3). 

 

Nr. 412: Aerosole 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, es würden radioaktive Aerosole freigesetzt. 

Würdigung: 

Die beim Betrieb angefallenen radioaktiven Stoffe können auch während des Abbaus 
mit den vorhandenen Einrichtungen und Maßnahmen weitgehend in der Anlage zu-
rückgehalten werden. Die im Leistungsbetrieb vorhandenen Einrichtungen zum Ein-
schluss werden im notwendigen Umfang weiterbetrieben. Eine Zurückhaltung zu 100 
% ist aber -wie zuvor im Leistungsbetrieb - auch während des Abbaus technisch nicht 
möglich. 

Aerosole können in geringem Umfang über die Fortluft in die Umgebung gelangen. 
Aus diesem Grund sind in dieser Genehmigung Ableitungswerte festgesetzt worden. 
Für die mit dieser Genehmigung festgelegten maximal zulässigen Ableitungswerte 
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wurde nachgewiesen, dass die Grenzwerte nach § 99 StrSchV zum Schutz der Be-
völkerung eingehalten werden. Zusätzlich beinhaltet diese Genehmigung, dass die 
Ableitungen auf den betriebsnotwendigen Umfang beschränkt sind. 

Die Einrichtungen zur Zurückhaltung der radioaktiven Stoffe in der Anlage werden 
weiterhin wiederkehrend geprüft. Die Ableitung radioaktiver Stoffe wird weiterhin kon-
tinuierlich überwacht und bilanziert. Das gilt auch für im Zuge des Abbaus zu errich-
tende Ersatzsysteme. 

 

Nr. 413: Abschirmung gegen ionisierende Strahlung 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, Lagerhallen, Behälter für Pufferlagerung und Aufbauten von 
Transportfahrzeugen böten nur einen unzureichenden Schutz gegen ionisierende 
Strahlung. 

Würdigung: 

Die Eignung der neuen Transportbereitstellungshalle (TBH-KWG) wird in einem ge-
sonderten Genehmigungsverfahren bewertet. In dieser Genehmigung wurde sie als 
Vorbelastung in die Bewertung des Schutzes der Bevölkerung vor ionisierender 
Strahlung einbezogen. Die Auswirkungen der vorgesehenen Pufferlagerung auf dem 
Kraftwerksgelände wurden betrachtet. Transportvorgänge auf dem Kraftwerksgelände 
haben aufgrund der Zeitdauer nur einen sehr geringen Beitrag. Die Nachweise zei-
gen, dass die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung eingehalten werden. Damit 
wird der Schutz des Menschen und der Umwelt entsprechend des Strahlenschutzge-
setzes sichergestellt. 

Die Transporte auf öffentlichen Verkehrswegen sind nicht Gegenstand dieses Geneh-
migungsverfahrens, unterliegen aber aufgrund des dabei ebenfalls erforderlichen 
Schutzes vor der Wirkung ionisierender Strahlung den einschlägigen Anforderungen 
des Gefahrgutrechtes und bedürfen ggfs. weiterer Zulassungen. 
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Kategorie 4.2 Radiologischer Ausgangszustand / Charakterisierung 

Nr. 421: Erstellung eines radiologischen Gesamtkatasters 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass vor Beginn der Stilllegung und Rückbau ein radiologisches 
Gesamtkataster der gesamten Anlage KWG zu erstellen sei und das radioaktive Inven-
tar sowie die zu erwartenden radioaktiven Abfallmengen aufzuführen sei. 

Würdigung: 

Die Auslegungsunterlagen enthalten Angaben zu den zu erwartenden Mengen an ra-
dioaktivem Abfall. Die Antragstellerin ist auf Basis ihrer Anlagenkenntnis zu dieser 
Mengeneinschätzung gelangt. 

Die vorhandenen Daten zur radiologischen Situation werden für die Planung einzelner 
Abbaumaßnahmen durch weitere jeweils aktuelle Messergebnisse ergänzt. Dieses 
Konzept der radiologischen Charakterisierung mit der radiologischen Basischarakteri-
sierung und der radiologischen Detailcharakterisierung ist in den Auslegungsunterla-
gen ausführlich dargestellt. Damit wird sichergestellt, dass für jedes einzelne Abbau-
vorhaben die relevanten Daten vorliegen und in die Detailplanung des Abbauvorha-
bens einfließen. 

 

Nr. 422: Aktivitätsinventar in der Anlage 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass Angaben zum Aktivitätsinventar in den ausgelegten Unter-
lagen fehlen. 

Würdigung: 

Die ausgelegten Unterlagen, insbesondere das Kapitel 3.3 des Sicherheitsberichtes 
enthält detaillierte Angaben zum Aktivitätsinventar. 
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Kategorie 4.3 Vermeidung unnötiger Exposition und Dosisreduzierung 

Nr. 431: Anwendung des Minimierungsgebots 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die Strahlenbelastung müsse so gering wie möglich gehalten 
werden. Gesundheits- und Immissionsschutz solle oberste Priorität haben. Es wird ein-
gewendet, das Minimierungsgebot müsse in allen Punkten angewendet werden. 

Würdigung: 

Wie schon bisher im Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb werden auch bei allen ein-
zelnen Abbauschritten die notwendigen Bewertungen für eine Dosisreduzierung 
durchgeführt. Dabei ist die Planung und die Festlegung der Strahlenschutzmaßnah-
men ein wesentlicher Aspekt, das in § 8 StrlSchG formulierte Gebot der Dosisreduzie-
rung umzusetzen. 

Die Nebenbestimmungen dieser Genehmigung stellen sicher, dass die atomrechtliche 
Aufsichtsbehörde frühzeitig über die geplanten Detailschritte des Abbaus informiert 
wird und sich davon überzeugen kann, dass die Anforderungen des Strahlenschutzes 
ausreichend berücksichtigt sind. 

 

Kategorie 4.4 Ableitungen (Luft, Wasser) 

Nr. 441 Veröffentlichung der Überwachung 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die zuständige Behörde solle die Ergebnisse der Emissions- 
und Immissionsüberwachung bei Stilllegung und Abbau öffentlich zugänglich machen. 

Würdigung: 

Die Ergebnisse der Emissions- und Immissionsüberwachung bei Kernkraftwerken 
sind der Bevölkerung öffentlich zugänglich. Die bewährte Praxis wird beibehalten: 

Die Daten der Emissionsüberwachung werden vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz in Form von Jahres- und 
Parlamentsberichten veröffentlicht. Diese Berichte enthalten neben den Werten zur 
Ableitung radioaktiver Stoffe auch eine konservative Berechnung der Exposition. Die 
Berichte zur Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung sind auf der Interseite des 
BMUV frei verfügbar. 
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Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN) führt als unabhängige Messstelle im Auftrag des MU ein Programm zur Im-
missionsüberwachung bei den kerntechnischen Anlagen in Niedersachsen durch. 

Die Ergebnisse dieser Immissionsüberwachung durch die unabhängige Messstelle 
werden in Form eines Jahresberichtes veröffentlicht. Die Berichte sind auf der Inter-
netseite des NLWKN frei verfügbar. 

Im Rahmen der Kernreaktor-Fernüberwachung (KFÜ) wird die Ortsdosisleistung 
(ODL) in der Umgebung von Kernkraftwerken ständig überwacht. Die landeseigenen 
ODL-Sonden verdichten das Messnetz des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) um 
die niedersächsischen kerntechnischen Anlagen. Der NLWKN veröffentlicht die aktu-
ellen, zu Tagesmittelwerten komprimierten, plausibilisierten Messwerte auf seiner In-
ternetseite. Diese Karte enthält auch die ODL-Sonden des BfS. 

Damit werden der Bevölkerung umfangreiche Informationen zur Emissions- und Im-
missionsüberwachung gegeben.  

 

Nr. 442: Höhe der Ableitungswerte (Luft) 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die beantragten Werte für Ableitungen mit der Luft seien zu hoch. 
In anderen Rückbauprojekten sei eine geringere Ableitung beantragt worden. Ergän-
zend wurde vorgetragen, dass man davon ausgehe, dass das Vorgehen nicht dem 
Stand von Wissenschaft und Technik entspreche. Auf die niedrigen Ableitungen wäh-
rend des Leistungsbetriebes wird verwiesen, so dass die technischen Voraussetzun-
gen für niedrigere Werte gegeben sein müssten. 

Würdigung: 

Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Luft ist durch die Festlegung der Genehmi-
gungswerte begrenzt. Die für den Abbau des KWG beantragten und in der vorliegen-
den Genehmigung antragsgemäß festgelegten Genehmigungswerte für die Ableitung 
radioaktiver Stoffe mit Luft unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen für den 
Leistungsbetrieb des KWG. 

Mit den in dieser Genehmigung festgelegten Werten wurde unter Berücksichtigung 
der Vorbelastung am Standort durch andere Tätigkeiten und Anlagen und der Gege-
benheiten des Standortes Grohnde der Nachweis erbracht, dass die Grenzwerte der 
Strahlenschutzverordnung eingehalten werden. 
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Bei der Festlegung in dieser Genehmigung konnten die Begrenzungen für andere An-
lagen kein Maßstab sein, da die standortspezifischen Gegebenheiten bei der Nach-
weisführung eine wichtige Rolle spielen. 

Der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde ist bewusst, dass die Erfahrungen aus 
dem Leistungsbetrieb des KWG und auch aus dem Abbau von Kernkraftwerken zei-
gen, dass die Genehmigungswerte in der Praxis nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft 
werden. Das wird auch für den Abbau des KWG erwartet. Dies ist aber keine Frage 
des Standes von Wissenschaft und Technik. Die beantragten und genehmigten Werte 
sind vielmehr ein Maß für die Obergrenze der Emissionen. Die sich beim Abbau tat-
sächlich ergebenden Emissionen und die damit verbundene tatsächliche Exposition 
liegt dann (deutlich) darunter. Aufgrund der in § 8 des StrlSchG geforderten Dosisre-
duzierung dürfen die in dieser Genehmigung festgelegten Werte auch nicht „ausge-
schöpft“ werden. Sie sind durch die Einrichtungen und Vorkehrungen des anlagenin-
ternen Strahlenschutzes auf das betriebsnotwendige Maß zu beschränken. Insoweit 
richtet sich die Überwachung der Emissionen und Immissionen durch die atomrechtli-
che Aufsichtsbehörde auch nicht nur auf die Einhaltung der festgesetzten Werte, son-
dern auch auf die in § 8 des StrlSchG geforderte Dosisreduzierung. 

 

Nr. 443: Höhe der Ableitungswerte (Wasser) 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die beantragten Werte für Ableitungen mit dem Wasser seien zu 
hoch, die Art der Ableitung entspreche zudem nicht dem Stand der Technik. In anderen 
Rückbauprojekten sei eine geringere Ableitung beantragt worden. 

Würdigung: 

Für das beantragte Vorhaben der Stilllegung und des Abbaus sind die Ableitungen ra-
dioaktiver Stoffe mit dem Wasser entsprechend § 99 StrlSchV zu begrenzen. Die An-
tragstellerin hat keine Änderung der bisher für den Leistungs- und Nachbetrieb fest-
gelegten Werte beantragt und die entsprechenden Nachweise zur Einhaltung der 
Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung erbracht (vgl. II.6.2.3). 

Die Nachweise wurden für die aktuelle Einleitsituation des Nachbetriebes und für die 
geplante neue Abgabeleitung unter Berücksichtigung der Vorbelastungen geführt. Da-
her sind die Ableitungswerte in der Genehmigung nicht zu ändern. Bei dieser Festle-
gung konnten die Begrenzungen für andere Anlagen im Abbau kein Maßstab sein, da 
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die standortspezifischen Gegebenheiten bei der Nachweisführung eine wichtige Rolle 
spielen. 

Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser erfolgt zu Beginn der Stilllegung 
noch über das Kühlwasserrückgabebauwerk. Das im Sicherheitsbericht dargestellte 
Schutzschichtkonzept mit der getrennten Nutzung der beiden Auslaufkanäle dient der 
besseren Vermischung und wurde bereits im Nachbetrieb in einer Anpassung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Fachbehörde gewürdigt und zugelassen. Es 
sind daher keine Gründe ersichtlich, dass diese Art der Ableitung nicht dem Stand der 
Technik entspricht. Es ist geplant, abbaubegleitend - spätestens nach Erreichen der 
Kernbrennstofffreiheit - eine neue Abgabeleitung in die Weser zu verlegen. 

Bei Ausschöpfung der Werte und unter Berücksichtigung der Vorbelastung der Weser 
ergibt sich für beide Varianten (über das Kühlwasserbauwerk bzw. über die neue Ab-
gabeleitung), dass die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung eingehalten sind. 

Die tatsächlichen Ableitungen werden unterhalb der mit dieser Genehmigung festge-
setzten Maximalwerte bleiben. Insoweit sind die Ausführungen zur Würdigung der 
Einwendung 442 auch für die Ableitung mit dem Wasser zutreffend. 

 

Nr. 444: Ableitung von Flüssigkeiten 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die Ableitung von Flüssigkeiten in die Weser sei keine sachge-
rechte Entsorgung, sondern gefährde die Gesundheit der Lebewesen in weiter Umge-
bung. 

Würdigung: 

Das StrlSchG mit seinen Verordnungen trifft Regelungen zum Schutz des Menschen 
und, soweit es um den langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit geht, der 
Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung. 

Die Begrenzungen der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser für die Stillle-
gung und den Abbau des KWG wurden in dieser Genehmigung festgelegt. Gemäß 
§ 102 StrlSchV gilt während des Abbaus der Nachweis der Einhaltung der Grenz-
werte des § 99 StrlSchV zum Schutz der Bevölkerung als erbracht, wenn diese Be-
grenzungen nicht überschritten werden. Die Einhaltung wird von der atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörde und dem Bundesamt für Strahlenschutz überwacht. 
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Bei der Einleitung von Flüssigkeiten in die Weser sind außerdem die in der Wasser-
rechtlichen Erlaubnis festgelegten Parameter einzuhalten. Aufsicht darüber führt die 
nach Wasserrecht zuständige Behörde. 

 

Nr. 445: Entwicklung des Weserabflusses 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, bei der Betrachtung der Ableitungen mit dem Abwasser sei die 
Entwicklung der letzten Jahre im Hinblick auf den Abfluss der Weser zu betrachten. Bei 
geringem Weserabfluss solle keine Einleitung zulässig sein. 

Würdigung: 

Bei der Berechnung der durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Wasser zu 
unterstellenden Dosis hat die Antragstellerin nicht nur die Langzeitmittelwerte aus dem 
Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuch für das Weser- und Emsgebiets jeweils für 
das Abflussjahr und das Sommerhalbjahr zugrunde gelegt, sondern auch Vergleichs-
rechnungen mit einem niedrigeren als dem für das Sommerhalbjahr angegebenen Wert 
durchgeführt. Auch diese konservativen Betrachtungen, die den in den letzten Jahren 
sinkenden Weserabflüssen Rechnung tragen, führen im Ergebnis zu keiner höheren 
Dosis. 

 

Nr. 446: Neuer Nachweis nach Abriss des Kamins 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, für die Abbauschritte nach dem Abriss des Fortluftkamins müsse 
nachgewiesen werden, wo unter den neuen meteorologischen Verhältnissen und den 
daraus resultierenden Ausbreitungsvektoren die neue ungünstigste Einwirkungsstelle 
liegt. Für diese müsse berechnet werden, ob die Grenzwerte des Strahlenschutzrech-
tes eingehalten werden. Ergänzend wird vorgetragen, dass entgegen der Auffassung 
der Antragstellerin die Nachweise für diese geplante Änderung nicht erst nach Erteilung 
der Genehmigung im atomrechtlichen Aufsichtsverfahren erbracht werden dürften, 
sondern in einem Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Würdigung: 
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Konkrete Entscheidungen über einzelne Ersatzsysteme werden im Rahmen dieser 
Genehmigung nicht getroffen, weil detaillierte Angaben zu diesen noch nicht vorlie-
gen. Das gilt auch für den geplanten Ersatz des Fortluftkamins. 

Die Antragstellerin vertritt derzeit die Auffassung, dass der Ersatz des Fortluftkamins 
im atomrechtlichen Aufsichtsverfahren geprüft werden kann. Die Entscheidung über 
das anzuwendende Verfahren kann von der atomrechtlichen Genehmigungs- und 
Aufsichtsbehörde aber erst getroffen werden, wenn ein konkreter Antrag bzw. eine 
Änderungsanzeige vorliegt. Anhand der Detailplanung wird dann zu entscheiden sein, 
ob der Ersatz des Fortluftkamins eine wesentliche Änderung darstellt und damit ein 
atomrechtliches Genehmigungsverfahren ggfs. mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzu-
führen ist. 

 

Kategorie 5 Radioaktive Abfälle 

Kategorie 5.1 Behandlung und Konditionierung der Abfälle 

Nr. 511: Unzulässigkeit der Vermischung 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, es dürfe keine Vermischung von höher radioaktivem mit niedrig 
oder schwach radioaktivem Material erfolgen. 

Würdigung: 

Wie bisher im Leistungsbetrieb werden auch beim Abbau der Anlage die anfallenden 
Reststoffe nach Materialart und Aktivitätsinventar getrennt gesammelt. Die detaillierten 
Festlegungen sind bereits in den genehmigten Betriebsvorschriften enthalten und wer-
den im Abfall- und Reststoffkonzept zusammenfassend dargestellt. Damit ist weiterhin 
gewährleistet, dass Reststoffe mit geringem Aktivitätsinventar auf Freigabefähigkeit ge-
prüft werden. Auf diese Weise wird sowohl der Anfall von radioaktiven Abfällen mini-
miert als auch ein Vermischen von radioaktiven Abfällen mit voraussichtlich freigebba-
ren Reststoffen verhindert. 

Die in den genehmigten Betriebsvorschriften vorgesehenen Maßnahmen und Abläufe 
unterliegen der aufsichtlichen Überwachung. 
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Nr. 512: Verbrennung radioaktiver Abfälle 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die Konditionierung radioaktiver Abfälle durch Verbrennung ver-
ursache eine Strahlenbelastung und reichere die Umwelt radioaktiv an. 

Würdigung: 

KWG ist wie bisher verpflichtet, die radioaktiven Abfälle endlagergerecht zu konditio-
nieren und an ein Bundesendlager abzuliefern. Die Konditionierungsverfahren richten 
sich nach der Art des Abfalls und bedürfen der vorherigen Qualifikation der Bundesge-
sellschaft für die Endlagerung (BGE). Sofern es sich um brennbare radioaktive Abfälle 
handelt, sind diese in einer geeigneten Anlage zu konditionieren. 

Dies darf ausschließlich in Verbrennungsanlagen bei spezialisierten Dienstleistern er-
folgen, die über entsprechende Genehmigungen zum Umgang mit radioaktiven Stoffen 
verfügen. Sowohl das Kernkraftwerk Grohnde als auch die Verbrennungsanlage unter-
liegen der aufsichtlichen Überwachung. Dadurch ist sichergestellt, dass es beim Ver-
brennen zu keiner unzulässigen Exposition der Bevölkerung kommt. 

 

Nr. 513: Konditionierungsanlagen 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass Angaben zu Konditionierungsanlagen auf dem Gelände des 
KWG und deren Einsatz fehlen. 

Würdigung: 

KWG ist wie bisher verpflichtet, die anfallenden radioaktiven Abfälle endlagergerecht 
zu konditionieren und an ein Bundesendlager abzuliefern. Die Konditionierungsverfah-
ren richten sich nach der Art des Abfalls und bedürfen der vorherigen Qualifikation der 
BGE. Angaben zur vorgesehenen Konditionierungsstätte (extern oder intern) werden 
erst im Rahmen der Qualifikation des Ablaufplans für die jeweilige Abfallkampagne ge-
macht und werden dann von den zuständigen Behörden auf ihre Eignung bewertet. 

Auch bei einer Konditionierung radioaktiver Abfälle im Kontrollbereich des KWG wer-
den alle strahlenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten. Dies wird aufsichtlich über-
wacht. 
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Kategorie 5.2 Zwischenlagerung am Standort und in der Umgebung 

Nr. 521: Keine Lagerung im Landkreis Hameln-Pyrmont 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, radioaktive Reststoffe sollten nicht auf dem Gebiet des Landkrei-
ses Hameln-Pyrmont gelagert werden. 

Würdigung: 

Radioaktive Abfälle können in internen Lagern des KWG, in geeigneten externen La-
gern oder in der geplanten TBH-KWG zwischengelagert werden, bis sie an den Bund 
zur Endlagerung übergeben werden. Dabei werden die Grenzwerte des StrSchG und 
der StrSchV eingehalten. Für die internen Lager des KWG und die beantragten Puffer-
lagerflächen im Überwachungsbereich des KWG wurden die radiologischen Auswir-
kungen der Lagerung radioaktiver Stoffe auf dem Betriebsgelände des Standorts 
Grohnde umfassend betrachtet. Es wurde nachgewiesen, dass die Lagerung radioak-
tiver Stoffe zu keinen unzulässigen Belastungen und Beeinträchtigungen von Mensch 
und Umwelt führt. Für die freigegebenen Reststoffe wird auf die Würdigung der Ein-
wendungen Nr. 621 - 625 verwiesen. 

 

Nr. 522: Zwischenlagerung nur am Standort 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, radioaktive Abfälle sollten am Standort zwischengelagert wer-
den, bis es ein Gesamtkonzept für den bundesweit anfallenden Abbaumüll von Atom-
anlagen gebe.  

Würdigung: 

Der Nutzung externer Zwischenläger stehen bei Vorliegen der strahlenschutz- und 
transportrechtlichen Voraussetzungen keine rechtlichen Gründe entgegen. Am Stand-
ort Grohnde ist die Errichtung und der Betrieb einer Transportbereitstellungshalle zur 
Aufnahme radioaktiver Reststoffe und Abfälle aus dem Abbau des KWG geplant und 
beantragt. 
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Nr. 525: Überdachung der Pufferlagerflächen 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die Pufferlagerflächen seien vor dem Hintergrund vermutlich häu-
figer auftretender Starkregen zwingend zu überdachen, um unnötige Strahlenbelastun-
gen zu vermeiden. 

Würdigung: 

Im Genehmigungsverfahren wurde das Auftreten von großen Wassermengen auf den 
Pufferlagerflächen durch Hochwasser oder häufiger auftretendem Starkregen einge-
hend betrachtet. Eine Überdachung oder sonstige Einhausung der Pufferlagerflächen 
zum Schutz der dort abgestellten Gebinde ist nicht erforderlich. 

 

Kategorie 5.3 Transporte radioaktiver Abfälle 

Einwendung: 

Im Rahmen der Erörterung wurde ergänzt, ohne eine Bekanntmachung der 
Transportrouten, des zu erwartenden Umfangs der Transporte und der zu 
erwartenden Strahlenbelastung sei eine Einschätzung der eigenen Betroffenheit nicht 
möglich. 

Würdigung: 

Der Transport radioaktiver Abfälle unterliegt den Regelungen des Gefahrgut- und 
Strahlenschutzrechts und ist nicht Gegenstand dieser Genehmigung. Aufgrund der 
festgelegten Grenzwerte ist mit keiner unzulässigen Exposition der Bevölkerung zu 
rechnen. 

 

Nr. 531: Vermeidung von Transporten 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass Transporte von radioaktivem Material zu vermeiden seien. 
Daher sei das Material am Standort KWG zu bearbeiten. 

Würdigung: 

Der Transport radioaktiver Abfälle unterliegt den Regelungen des Gefahrgut- und 
Strahlenschutzrechts und ist nicht Gegenstand dieser Genehmigung. Aufgrund der 
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festgelegten Grenzwerte ist mit keiner unzulässigen Exposition der Bevölkerung zu 
rechnen. 

 

Nr. 532: Dosisbelastung der Bevölkerung durch Transporte 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die Auswirkungen und Dosisbelastungen der Bevölkerung durch 
Transporte radioaktiver Stoffe über öffentliche Straßen sei in den ausgelegten Unterla-
gen nicht betrachtet worden. Dies solle ergänzt werden. 

Würdigung: 

Der Transport radioaktiver Abfälle unterliegt den Regelungen des Gefahrgut- und 
Strahlenschutzrechts und ist nicht Gegenstand dieser Genehmigung. Aufgrund der 
festgelegten Grenzwerte ist mit keiner unzulässigen Exposition der Bevölkerung zu 
rechnen. 

 

Kategorie 5.4: Endlagerung radioaktiver Abfälle 

Nr. 541: Eignung des Bundesendlagers KONRAD 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, radioaktive Abfälle sollten nicht in das Endlager Konrad verbracht 
werden, da dieses ungeeignet sei. 

Würdigung:  

Die Eignung von Schacht Konrad als Endlager ist nicht Gegenstand dieser Genehmi-
gung. 

 

Nr. 542: Einlagerung hochradioaktiver Abfälle in KONRAD 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, der Endlagerort „Konrad“ sei unsicher und für hochradioaktive 
Abfälle nicht geeignet. 

Würdigung: 

Die Eignung von Schacht Konrad als Endlager ist nicht Gegenstand dieser Genehmi-
gung. 
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Kategorie 6 Freigabe / Herausgabe 

Kategorie 6.1 Freigabeverfahren 

Nr. 611: Beschreibung des Freigabeverfahrens 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, das Freigabeverfahren sei unzureichend beschrieben. Es seien 
konkrete Aussagen zu Messverfahren, Nuklidvektoren, dem durchführenden Personal, 
der Einsatzhistorie des Materials und externe Kontrollen notwendig. 

Würdigung: 

Das Freigabeverfahren ist nicht Gegenstand dieser Stilllegungs- und Abbaugenehmi-
gung. Unbeschadet dessen hat die Antragstellerin in ihren Auslegungsunterlagen Aus-
führungen zu Messverfahren, der radiologischen Basis- und Detailcharakterisierung, 
der Herleitung von Nuklidvektoren, der Fachkunde des Personals und der Berücksich-
tigung der Betriebshistorie des Materials gemacht. 

Alle Verfahrensschritte eines Freigabeprozesses unterliegen der Kontrolle der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde und des von ihr nach § 19 AtG zugezogenen Sachver-
ständigen. Durch notwendige Testate des Sachverständigen und der atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörde in den Freigabeablaufplänen wird die vollständige und korrekte Ab-
arbeitung aller Arbeits- und Prüfschritte sichergestellt und dokumentiert.  

 

Kategorie 6.2 Freigabepraxis, Verbleib des Materials 

Nr. 621: Fehlende Informationen über den Verbleib 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass keine Informationen über den Verbleib des freigemessenen 
Abrissmaterials vorliegen. Es solle ein Handhabungs-, Monitoring- und Strahlenschutz-
konzept vorgelegt werden. Es wird eingewendet, dass kein Material aus dem Kontroll-
bereich freigegeben werden dürfe. Es solle nicht auf Deponien gebracht, sondern am 
Standort aufbewahrt werden. 

Würdigung: 

Das Freigabeverfahren des KWG ist in einem gesonderten Bescheid festgelegt und 
entspricht den gültigen strahlenschutzrechtlichen Vorschriften. Es ist nicht Gegenstand 
dieser Stilllegungs- und Abbaugenehmigung. 
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Das Vorgehen zur Erlangung der Freigabe ist entsprechend der Festlegungen des Be-
scheides nach Materialeigenschaften und vorgesehenem Entsorgungsweg (uneinge-
schränkte oder spezifische Freigabe) festzulegen und bedarf der Zustimmung der 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde. Die Durchführung der jeweiligen Freigabekam-
pagne unterliegt dann der Aufsicht der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde. Damit wird 
nicht nur sichergestellt, dass das Dosiskriterium für die Freigabe eingehalten wird, son-
dern auch die Handhabungen den strahlenschutzrechtlichen Anforderungen entspre-
chen. 

Das Freigabeverfahren kommt insbesondere für Material aus dem Kontrollbereich in 
Betracht. Freigabefähiges Material aus dem Kontrollbereich darf nach den geltenden 
Rechtsvorschriften nicht als radioaktiver Abfall an den Bund zur Endlagerung abgelie-
fert werden. 

Zum Verbleib des uneingeschränkt oder spezifisch freigegebenen Materials bedarf es 
keines weiteren Monitorings: 

Beim Nachweis einer uneingeschränkten Freigabe werden die Stoffe aus der atom-
rechtlichen Aufsicht entlassen. Für den späteren Verbleib kann das Freigabeverfahren 
keine einschränkenden Regelungen treffen. Sofern es sich bei dem Material um kon-
ventionellen Abfall handelt, gelten die abfallrechtlichen Vorschriften. 

Für die spezifische Freigabe zur Beseitigung zur Deponierung oder zur Beseitigung in 
einer Verbrennungsanlage sowie bei der spezifischen Freigabe von Metallschrott zum 
Recycling hat die Antragstellerin vor der Freigabe eine Erklärung über den Verbleib der 
freizugebenden Materialien und eine Annahmeerklärung der Verwertungs- oder Besei-
tigungsanlage gegenüber der zuständigen Behörde beizubringen. Die Auswahl einer 
geeigneten Verwertungs- oder Beseitigungsanlage obliegt grundsätzlich der Antrag-
stellerin. 

 

Nr. 622: Keine Lagerung im Landkreis Hameln-Pyrmont 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, keine aus Freigaben stammenden radioaktive Stoffe im Land-
kreis zu lagern. 

Würdigung: 

Materialien, für die eine uneingeschränkte Freigabe erteilt wurde, werden mit der Frei-
gabe aus der atomrechtlichen Aufsicht entlassen. Der Verbleib der Stoffe ist für diesen 
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Freigabepfad nicht eingeschränkt. Für den späteren Verbleib bzw. die Lagerung kann 
das Freigabeverfahren keine einschränkenden Regelungen treffen. 

Bei der spezifischen Freigabe ist der vorgesehene Verbleib Bestandteil des Freigabe-
verfahrens. Für die spezifische Freigabe zur Beseitigung zur Deponierung oder zur Be-
seitigung in einer Verbrennungsanlage sowie bei der spezifischen Freigabe von Metall-
schrott zum Recycling hat der Antragsteller vor der Freigabe eine Erklärung über den 
Verbleib der freizugebenden Materialien und eine Annahmeerklärung der Verwertungs- 
oder Beseitigungsanlage gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde beizubringen. 
Die Auswahl einer geeigneten Verwertungs- oder Beseitigungsanlage obliegt grund-
sätzlich der Antragstellerin. 

 

Nr. 623: Recycling von Metallschrott 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, durch Recycling von Metallschrott gelange dieser in den Alltags-
bereich der Bevölkerung. 

Würdigung: 

Auch für das Recycling von Metallschrotten gilt das in § 31 Abs. 2 StrlSchV normierte 
10 Mikrosievert – Konzept. Die atomrechtlichen Aufsichtsbehörde erteilt die Freigabe, 
wenn das Dosiskriterium für die Freigabe eingehalten wird, d. h. wenn für Einzelperso-
nen der Bevölkerung durch die freizugebenden Stoffe und Gegenstände nur eine ef-
fektive Dosis im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten kann, sie kann 
davon ausgehen, dass das o. g. Dosiskriterium für die Freigabe erfüllt ist, wenn die 
Einhaltung der nuklidspezifischen Freigabewerte der Anlage 4 StrlSchV sowie der Fest-
legungen der Anlagen 4 und 8 StrlSchV nachgewiesen ist. 

 

Nr. 624:  

(Redaktionell freibleibend) 
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Nr. 625: Fehlende Angaben zu Deponien 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass konkrete Angaben zu den Deponien fehlen, auf die Material 
nach dessen spezifischer Freigabe verbracht werden soll. 

Würdigung: 

Das Freigabeverfahren ist nicht Gegenstand der Stilllegungs- und Abbaugenehmigung, 
daher fehlen auch keine Angaben zu diesem Thema. Unbeschadet dessen hat die An-
tragstellerin für die spezifische Freigabe zur Beseitigung zur Deponierung vor der Frei-
gabe eine Erklärung über den Verbleib der freizugebenden Materialien und eine An-
nahmeerklärung der Verwertungs- oder Beseitigungsanlage gegenüber der zuständi-
gen Behörde beizubringen. Die Auswahl einer geeigneten Deponie obliegt grundsätz-
lich der Antragstellerin. 

Die Frage der Eignung einer Deponie für Material aus der spezifischen Freigabe ist 
u. a. im abfallrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren zu beurteilen und 
ebenfalls nicht Gegenstand dieser Genehmigung. 

 

Kategorie 6.3 Das 10 µSv Konzept 

Nr. 631: Gefährdung der Bevölkerung durch das 10 µSv-Konzept 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die gesetzlichen Vorgaben zur Freigabe und zum 10 µSv Kon-
zept setzten die Bevölkerung einem nicht erkennbaren Risiko aus. Alle radioaktiven 
Abfälle sollten daher bis zu ihrem vollständigen Abklingen unter staatlicher Aufsicht 
stehen. 

Würdigung: 

Das 10-Mikrosievert- Konzept ist durch den Gesetzgeber in § 31 Abs. 2 StrSchV nor-
miert. Art. 20 Abs. 3 GG bindet die Exekutive an Recht und Gesetz. 
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Kategorie 6.4: Herausgabe 

Nr. 641: Beschränkung der Herausgabe 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die Herausgabe müsse auf dasjenige Material im Überwachungs-
bereich beschränkt bleiben, in dessen Umfeld in der Betriebshistorie nie mit offener 
Radioaktivität gearbeitet wurde. 

Würdigung: 

Das Herausgabeverfahren ist bereits Bestandteil der während des Leistungs- und 
Nachbetriebs gültigen Betriebsvorschriften und unterliegt weiterhin der Kontrolle der 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde. 

Die Herausgabe kann nur angewendet werden auf Stoffe, bewegliche Gegenstände, 
Gebäude/Gebäudeteile, Bodenflächen, Anlagen oder Anlagenteile im Überwachungs-
bereich, die aus dem genehmigungspflichtigen Umgang stammen und weder durch 
den Leistungsbetrieb noch durch Stilllegung und Abbau des KWG kontaminiert oder 
aktiviert wurden. 

 

Nr. 642: Beschreibung des Verbleibs des Materials 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, der Verbleib des Abrissmaterials sei nicht beschrieben. 

Würdigung: 

Der Verbleib des konventionellen Abrissmaterials ist nicht Gegenstand dieser Geneh-
migung, daher war er auch nicht zu beschreiben. Sofern es sich um Material aus Frei-
gabe oder Herausgabe handelt, wird auf die Würdigung der Einwendungen Nr. 621 ff. 
verwiesen. 

 

Kategorie 6.5 Deponie Schanzenkopf am Ith 

Nr. 651: Eignung der geplanten Deponie 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die geplante Deponie „Schanzenkopf“ sei für das zur Deponie-
rung freigegebene Material nicht geeignet. 
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Im Rahmen der Erörterung wurde ergänzt, die Transporte zur Deponie führten zu einer 
Beeinträchtigung der Lebensqualität. 

Würdigung: 

Etwaige Planungen zu einer Deponie „Schanzenkopf“ waren nicht in diesem atomrecht-
lichen Genehmigungsverfahren zu beurteilen und sind damit einschließlich etwaiger 
Transporte nicht Gegenstand dieser Genehmigung. 

 

Kategorie 7 Ereignisanalyse 

Kategorie 7.1 Störfälle allgemein 

Nr. 711: Beschreibung der Störfallbetrachtungen 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass nicht ersichtlich sei, woraus konkret ein erhöhtes Gefähr-
dungspotential entsteht und was Grundlage der Störfallbetrachtungen sei. 

Würdigung: 

Die Grundlage der Störfallbetrachtungen ist im Kapitel „Ereignisanalyse“ des Sicher-
heitsberichtes hergeleitet. Die wesentlichen Ergebnisse der Ereignisanalyse, also die 
zu unterstellenden Ereignisse und ihre möglichen Folgen sind im Sicherheitsbericht 
dargelegt. 

 

Kategorie 8 Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen Dritter 

Nr. 801: Terrorschutz 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass konkrete Angaben zum Terrorschutz fehlen. 

Würdigung: 

Bezüglich der Betrachtung terroristischer Einwirkungen ist die sogenannte Richtlinie für 
den Schutz gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD-Richtli-
nie) nebst zugehöriger Lastannahmen maßgeblich. Darin werden alle nach Einschät-
zung der Sicherheitsbehörden relevanten Angriffs- und Bedrohungsszenarien berück-
sichtigt. Diese Unterlagen unterliegen einer fortlaufenden Evaluierung und Aktualisie-
rung durch kompetente Experten unterschiedlicher Fachbereiche. 
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Aufgrund der Einstufung dieser Unterlagen als Verschlusssache sind detaillierte Darle-
gungen hierzu in der Öffentlichkeit nicht möglich. Entsprechend sieht § 3 Abs. 1 Nr. 3 
AtVfV vor, dass Angaben über Maßnahmen, die zum Schutz der Anlage und ihres Be-
triebes gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen Dritter nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 
AtG vorgesehen sind, nicht in den zur öffentlichen Auslegung vorgesehenen Sicher-
heitsbericht, sondern in eine gesonderte Unterlage aufzunehmen sind. 

 

Nr. 802: Flugzeugabsturz 

Einwendung:  

Es wird eingewendet, für das Ereignis „Flugzeugabsturz“ sei zwingend der gezielte 
Absturz eines A380 zugrunde zu legen. 

Würdigung: 

Der willentlich herbeigeführte Absturz eines Verkehrsflugzeugs ist auch nach dem 11. 
September 2001 nicht in das insoweit relevante Regelwerk (sog. SEWD-Richtlinie 
nebst Lastannahmen) aufgenommen worden. Angriffsszenarien, die nicht in den Last-
annahmen enthalten sind, sind nach dem jüngst neu eingeführten § 44 Abs. 1 AtG nicht 
zu unterstellen. Die Vorschrift des § 44 Abs. 1 AtG beantwortet damit die mit dem Urteil 
des OVG Schleswig vom 19.06.2013 aufgeworfene Frage nach der Reichweite von 
behördlichen Beurteilungsspielräumen dahingehend, dass den mit dem Terrorschutz 
betrauten Fachbehörden ein sehr weitreichender und gerichtlich nur sehr einge-
schränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum eingeräumt wird. 

Der gezielte Flugzeugabsturz im Bereich der SEWD ist gemäß Beschluss des Länder-
ausschusses für Atomkernenergie – Hauptausschuss – zum Thema „Rechtlicher Rah-
men der Beurteilung des Szenarios ‚Terroristischer Flugzeugabsturz‘ durch die Exeku-
tive“ vom 11.07.2016 ein auslegungsüberschreitendes Ereignis. Das Szenario ist in 
Verfahren zur Stilllegung und zum Abbau nach § 7 Abs. 3 AtG nicht zu berücksichtigen, 
soweit es für den Genehmigungsgegenstand nicht relevant ist. Hinsichtlich von neu 
eingerichteten Pufferlagerflächen wurden die Auswirkungen eines terroristischen Flug-
zeugabsturzes geprüft. Dabei wurde gegenüber dem Beschluss des Länderausschus-
ses für Atomkernenergie vom 11.07.2016 überobligatorisch der Flugzeugtyp des A 380 
zugrunde gelegt. Die Prüfungen haben ergeben, dass es auch in diesem Fall nicht zu 
erheblichen Freisetzungen in die Umgebung kommt. 
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Kategorie 9 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Nr. 911: Strahlenminimierungsansätze für Schutzgebiete 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass hinreichende artenschutzrechtliche Strahlenminimierungs-
ansätze für die auch das Kernkraftwerk umfassenden europäischen Vogelschutzge-
biete und Natura 2000 Gebiete fehlen. 

Würdigung: 

Anders als in der Einwendung dargestellt, liegt das umzäunte Betriebsgelände des 
KWG weder in einem europäischen Vogelschutzgebiet noch in einem anderen Natura 
2000 Gebiet. Die zu betrachtenden Schutzgebiete sind im UVP-Bericht zutreffend 
dargestellt. Das FFH-Gebiet 3922-301 „Emmer“ bzw. das Naturschutzgebiet HA 171 
„Emmertal“ liegen in einer Entfernung von ca. 2 km vom Reaktorgebäude des KWG, 
das nächstgelegene Vogelschutzgebiet VSG 4022-431 „Sollingvorland“ in einer Ent-
fernung von ca. 6,3 km am Rand des Untersuchungsraums. 

Das KWG liegt innerhalb des Naturparks Weserbergland, das Landschaftsschutzge-
biet LSG HM 00033 Wesertal schließt die am KWG vorbeifließende Weser ein.  

Für Pflanzen und Tiere sowie für den Gebietsschutz nach § 34 BNatSchG sind im 
Strahlenschutzrecht keine speziellen Dosisgrenzwerte festgelegt. Vielmehr ist bei Ein-
haltung der bestehenden Regelungen zum Schutz des Menschen vor Exposition 
durch radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung grundsätzlich auch die Biosphäre 
im Ganzen als in ausreichender Weise geschützt zu betrachten. Die Einhaltung der 
Grenzwerte des § 80 StrlSchG sowie des § 99 StrlSchV wurden durch die Antragstel-
lerin nachgewiesen und im Rahmen der Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 
sowie der begründeten Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens Stillle-
gung und Abbau der Anlage KWG gemäß § 14a Abs. 2 AtVfV bestätigt. Beeinträchti-
gungen von Schutzgebieten durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft und Was-
ser oder Direktstrahlung aus Stilllegung und Abbau der Anlage KWG sind daher aus-
geschlossen. Darüber hinaus wird die Anwendung des Gebots der Vermeidung unnö-
tiger Exposition und der Dosisreduzierung gemäß § 8 StrlSchG durch die innerbe-
trieblichen Vorschriften des KWG sichergestellt und im Rahmen der atomrechtlichen 
Aufsicht gemäß § 19 AtG kontinuierlich überwacht. 
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Nr. 912: Größe des Untersuchungsraums 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, der Untersuchungsraum für das „Schutzgut Mensch“ sei mit 6,5 
km Radius zu klein gewählt und widerspreche den Leitlinien der Strahlenschutzkom-
mission. 

Rückmeldungen: 

1. Die Größe des Untersuchungsraums widerspricht nicht nur den Leitlinien der Strah-
lenschutzkommission, sondern wirkt sich auch auf meine Rechte als Bewohnerin der 
Evakuierungszone aus. Dies habe ich ausführlich begründet. 

2. Umformulierung der Zusammenfassung: Es wird eingewendet, der Untersuchungs-
raum für das „Schutzgut Mensch“ sei mit 6,5 km Radius zu klein gewählt und wider-
spreche den Leitlinien der Strahlenschutzkommission für die Bemessung der Schutz-
zonen beim Abbau von Atomkraftwerken. 

Würdigung: 

Als Untersuchungsraum (UR) für die radiologischen Auswirkungen wurde ein Kreis 
mit einem Radius von 6,5 km um das Reaktorgebäude des KWG festgelegt. Für die 
Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Wasser wurde auch der Fernbereich betrachtet, 
der außerhalb des 6,5 km Radius liegt. Die Größe des UR richtet sich dabei nach der 
50-fachen Kaminhöhe (h=130 m), entsprechend Nr. 2.8 der AVV Tätigkeiten. Dies 
entspricht der bewährten Regelung zur Festlegung des Beurteilungsgebietes aus Nr. 
4.6.2.5 der TA Luft. Der Untersuchungsraum wurde gemäß der AVV Tätigkeiten fest-
gelegt, da die gemäß der Übergangsvorschrift des § 193 Abs. 1 StrlSchV für dieses 
Genehmigungsverfahren zu Grunde zu legende AVV zu § 47 StrlSchV keinen Unter-
suchungsraum, sondern lediglich die Ermittlung der Dosis an den ungünstigsten Ein-
wirkungsstellen vorsieht. Der Untersuchungsraum schließt die Hauptaufpunkte bzw. 
ungünstigsten Einwirkungsstellen für die Ermittlung der Exposition durch Ableitungen 
im bestimmungsgemäßen Betrieb sowie Freisetzungen auf Grund von Störfällen und 
auslegungsüberschreitenden Ereignisse (Unfälle, Katastrophen) sicher ein. 

Die Bewertung der von der Vorhabenträgerin vorgelegten Nachweise durch die atom-
rechtliche Genehmigungsbehörde zusammen mit dem von ihr zugezogenen Sachver-
ständigen gemäß § 20 AtG hat ergeben, dass auch an den ungünstigsten Einwir-
kungsstellen die jeweils anzuwendenden Grenzwerte des § 80 StrlSchG bzw. des § 
100 StrlSchV, der Störfallplanungswert gemäß § 194 i. V. m. § 104 StrlSchV sowie 
die radiologischen Kriterien zur Angemessenheit von Schutzmaßnahmen gemäß der 
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NDWV unterschritten werden. Bedeutsame Auswirkungen auf das Schutzgut Men-
schen, insbesondere die menschliche Gesundheit können daher ausgeschlossen 
werden. Demnach ist der Untersuchungsraum hinreichend groß gewählt. Die Berück-
sichtigung der Planungsradien für den Katastrophenschutz entsprechend der SSK 
Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer 
Anlagen in Verbindung mit der SSK Empfehlung Planungsgebiete für den Notfall-
schutz in der Umgebung stillgelegter Kernkraftwerke ist hier nicht einschlägig, da der 
Bezug der Empfehlungen die organisatorische Planung von Katastrophenschutzmaß-
nahmen ist. 

 

Nr. 913: Heilwasserquellen 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, das KWG liege im Einzugsbereich von Heilwasserquellen. 

Würdigung: 

In seiner im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 7 Abs. 4 AtG abgegebenen 
Stellungnahme hat der zuständige Landkreis Hameln-Pyrmont dargestellt, dass das 
Heilquellenschutzgebiet für die staatlich anerkannten Heilquellen in Bad Pyrmont no-
velliert wurde. Der Standort des KWG liegt danach in der quantitativen Schutzzone B 
(äußere Zone). 

Nach § 4 Abs. 5 und 6 der Heilquellenschutzgebietsverordnung Bad Pyrmont wurden 
die quantitativen Schutzzonen A und B festgesetzt, um Beeinträchtigungen des hyd-
raulischen Systems, die zu einer Minderung der Schüttung oder Entnahmemenge 
oder zu einer Veränderung des individuellen Charakters der Heilquelle führen, zu un-
terbinden. Anlagen und sonstige Einrichtungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Verordnung rechtmäßig bestanden und die nach Maßgabe des sonstigen öffentli-
chen Rechtes in Bestand und Betrieb geschützt sind, genießen Bestandsschutz. 

Mit der beantragten 1. SAG sind keine Handlungen verbunden, die in Anlage 2, 2. 
Quantitativer Schutz, der Heilquellenschutzgebietsverordnung Bad Pyrmont genannt 
sind und das hydraulische System beeinträchtigen können. 

Weiterhin wurden im Rahmen der begründeten Bewertung der Umweltauswirkungen 
gemäß § 14a AtVfV die radiologischen Umweltauswirkungen des Vorhabens Stillle-
gung und Abbau der Anlage KWG betrachtet und festgestellt, dass bedeutsame Aus-
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wirkungen auf das Schutzgut Wasser, welches hier ausdrücklich die dem hydrauli-
schen System des Heilquellenschutzgebietes für das Staatsbad Pyrmont zuzuordnen-
den Grundwasserleiter im Untersuchungsraum beinhaltet, ausgeschlossen sind. 

 

Nr. 921: Betrachtung von Auswirkungen der Verkehrsbelastung 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die Auswirkungen der Verkehrsbelastung durch die auf den 
Rückbau zurückzuführenden Transporte jeglicher Art auf das „Schutzgut Mensch“ 
seien in der UVP zu betrachten. 

Würdigung: 

Die Antragstellerin hat im UVP-Bericht die Auswirkungen des durch Stilllegung und 
Abbau der Anlage KWG verursachten zusätzlichen Verkehrs (Verkehrsbelastung) auf 
das Schutzgut Mensch durch Emissionen konventioneller Luftschadstoffe sowie 
Schallemissionen untersucht. Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Um-
weltauswirkungen wurden dargestellt. Darüber hinaus sollen durch die vorgesehenen 
Lärmmessungen ggf. kritische vorhabenbedingte Verkehrslärmpegel erkannt und im 
Rahmen eines Baustellenmanagements wirksam unterbunden werden. Im Rahmen 
der begründeten Bewertung der Umweltauswirkungen gemäß § 14a AtVfV wurde 
festgestellt, dass die o. g. Wirkfaktoren des vorhabenbedingten zusätzlichen Verkehrs 
keine bedeutsamen Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit haben, da alle fachrechtlichen Anforderungen des Immissi-
onsschutzes eingehalten werden. 

 

Nr. 922: Betrachtung von Folgen des Klimawandels 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass aus den UVP-Berichten nicht deutlich wird, inwieweit Fol-
gen des Klimawandels wie Dürreperioden oder Starkregenereignisse ausreichend be-
rücksichtigt worden sind. Eine reine Betrachtung von "langjährigem Jahresmittel" und 
"100-jährlichem Ereignis" seien nicht ausreichend. Moderne Prognosen sollten einbe-
zogen werden, die den Klimawandel berücksichtigen. 
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Rückmeldung: 

Die Zusammenfassung der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde entspricht unse-
rer Einwendung. Beispielhaft wird hierbei auf Dürreperioden oder Starkregen hinge-
wiesen. In diesem Zusammenhang wird hier nochmals auf die beiden Dürrejahre 
2018 und 2019 und auf Starkregenereignisse wie die in der Eifel im Jahr 2022 verwie-
sen. Eine reine Betrachtung von „langjährigem Jahresmittel“ und „100-jährlichem Er-
eignis“ reiche hier nicht mehr aus. 

Würdigung: 

Gemäß der niedersächsischen Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels zeigen die Ergebnisse der Klimaprojektionen, dass unter Berücksichtigung des 
konservativen Szenarios „Weiter-wie-bisher“-(Szenario RCP8.5) eine weitere deutli-
che Erhöhung der Jahresmitteltemperatur im Laufe des 21. Jh. zu erwarten ist. Die 
mittlere projizierte Änderung der Jahresmitteltemperatur, bezogen auf den Referenz-
zeitraum 1971 – 2000, beträgt für dieses Szenario für ganz Niedersachsen für die 
nahe Zukunft (2021 bis 2050) +1,4 °C, wobei die Temperaturzunahme im Winterhalb-
jahr etwas stärker ausgeprägt ist als im Sommerhalbjahr. Die Häufigkeit von Tempe-
raturextremen verschiebt sich danach, es gibt weniger Kälteereignisse und mehr Hit-
zeereignisse. Für den Niederschlag lassen sich in Bezug auf die Jahresnieder-
schlagssumme und die Häufigkeit von Extremereignissen keine eindeutigen Trends 
ableiten. Allerdings wird eine innerjährliche Verschiebung der Niederschlagsmenge 
erwartet, in der die Menge des Sommerniederschlags geringfügig abnehmen, wäh-
rend im Gegenzug die Menge im Winter zunimmt. 

Für das Vorhaben ergibt sich keine Anfälligkeit gegenüber einer Erhöhung der Jah-
resmitteltemperatur. In Bezug auf die innerjährliche Verschiebung der Niederschlags-
menge wurden das Ereignis Hochwasser sowie Auswirkungen von Starkregen be-
trachtet. Der Auslegung des Kernkraftwerkes lag ein 10.000-jährliches Hochwasser 
zugrunde, das aufgrund der topographischen Gegebenheiten des Wesertals und der 
möglichen zusätzlichen Schutzmöglichkeiten auch vor dem Hintergrund des Klima-
wandels als ausreichend zu bewerten ist. Für das 10.000-jährliche Hochwasser 
wurde auf dem Anlagengelände ein Wasserstand von im Mittel von 80 cm ermittelt. 
Der Schutz der Gebäude mit den sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen ist 
weiterhin gegeben. Die Überflutung der neu geplanten Pufferlagerflächen wurde be-
wertet (s. Kapitel II.6.2.3 und Einwendung Nr. 924). Unzulässige Auswirkungen in-
folge eines Hochwassers sind auch vor dem Hintergrund des Klimawandels nicht zu 
erwarten. 
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Starkregen kann zu rasch ansteigenden Wasserpegeln und nachfolgenden Über-
schwemmungen, Sturzfluten oder Erdrutschen führen. Auf Grund der topographi-
schen Lage des Standorts sind Sturzfluten und Erdrutsche ebenso ausgeschlossen, 
wie Wasserstände oberhalb des Bemessungswasserstandes für Hochwasser. 
Starkregenereignisse sind daher von den Betrachtungen zum Hochwasser abge-
deckt. Diese werden im Rahmen der Würdigung zur Einwendung Nr. 924 detailliert 
betrachtet. 

 

Nr. 923: Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die Maßnahmen zur Verhinderung erheblicher nachteiliger Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Fläche durch Gebinde auf Pufferlagerflächen seien zu 
ungenau beschrieben. 

Würdigung:  

Die Auswirkungen der Einrichtung und Nutzung der neu geplanten Pufferlagerflächen 
auf das Schutzgut Fläche wurde im UVP-Bericht in zur Bewertung der Umweltauswir-
kungen in ausreichender Detailtiefe dargestellt. Im Ergebnis der begründeten Bewer-
tung sind, insbesondere unter Berücksichtigung der Kompensationsmaßnahmen, be-
deutsame Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche ausgeschlossen. 

 

Nr. 924: Auswirkungen von Hochwasser auf Pufferlagerflächen 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, die bei einem Hochwasser auf dem Anlagengelände von den 
Pufferlagerflächen möglicherweise freigesetzte Aktivität dürfe keinesfalls in die 
Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser eindringen. 

Rückmeldung: 

Bei Nr. 923 hielt ich (mein Einwand Nr. 2) den Hinweis auf eine Begrenzung der Akti-
vitätsfreisetzung mittels Dichtung für unzureichend – nicht nur „ungenau“. Kann ein 
Eintrag – wenn eine Dichtung nicht als wirklich dicht beschrieben wird – mit anderen 
Maßnahmen verhindert werden? 

(Anmerkung des MU: Gemeint war offensichtlich Nr. 924) 
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Würdigung: 

Für die Bewertung möglicher Auswirkungen eines Ereignisses „Hochwasser“ wurde 
von der Antragstellerin für das 10.000 jährliche Hochwasser auf dem Anlagengelände 
ein Wasserstand von im Mittel von 80 cm ermittelt, so dass eine Überflutung der ge-
planten Pufferlagerflächen unterstellt werden muss. 

Eine Freisetzung radioaktiver Stoffe aus den Gebinden kann bei einer Überflutung 
nicht ausgeschlossen werden, falls keine Maßnahmen ergriffen werden. Im Rahmen 
der sicherheitstechnischen Gesamtbewertung des Vorhabens wurde nachgewiesen, 
dass bei dem unterstellten Hochwasser ohne Maßnahmen der Störfallplanungswert 
von 50 mSv für eine Einzelperson der Bevölkerung in der am stärksten betroffenen 
Altersgruppe nur zu ca. 2,2 % ausgeschöpft wird. Daher wurden in der begründeten 
Bewertung der Umweltauswirkungen von während der Stilllegung und dem Abbau der 
Anlage KWG möglichen Störfällen bedeutsame Auswirkungen auf das Schutzgut 
Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit durch die Freisetzung radioak-
tiver Stoffe bei Störfällen ausgeschlossen. Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser 
und Boden werden über die für die Ermittlung der Exposition einer Einzelperson der 
Bevölkerung betrachteten Expositionspfade berücksichtigt. Die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Wasser und Boden sind damit in den Berechnungen zur Dosisermittlung 
berücksichtigt. Dadurch ist für diese Schutzgüter eine abdeckende Betrachtung durch 
das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit gegeben. Be-
deutsame Auswirkungen auf diese Schutzgüter durch die Freisetzung radioaktiver 
Stoffe bei einer Überschwemmung der Pufferlagerflächen sind ausgeschlossen. 

Darüber hinaus kann eine Freisetzung aus den Gebinden durch geeignete vorge-
plante Maßnahmen verhindert werden, die ergriffen werden bei der Ankündigung und 
vor dem Erreichen von verschiedenen Hochwasserständen. Entsprechende Ergän-
zungen der in den betrieblichen Anweisungen des KWG enthaltenen Hochwasser-
schutzmaßnahmen für die Pufferlagerflächen sind vorgesehen und werden im atom-
rechtlichen Aufsichtsverfahren in Kraft gesetzt.  
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Nr. 931: Fehlende Aussagen zur Borminimierung 

Einwendung: 

Es wird eingewendet, dass Aussagen zur Borminimierung sowohl hinsichtlich der Ge-
samtmenge als auch der Einleitungskonzentration und die Details alternativer Entsor-
gungsmöglichkeiten fehlen. Die Abwägung „Einleitung radioaktiver Abwässer“ vs. „zu-
sätzliche CO2 Emissionen durch anderweitige Entsorgung“ sei nicht nachvollziehbar. 

Rückmeldungen: 

1. Für Nr. 931 (mein Einwand 3) ist anzumerken, dass die Abwägung nicht nur „nicht 
nachvollziehbar“ ist – sie wird im Original-Dokument schlicht gar nicht beschrieben … 

2. Die Zusammenfassung der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde entspricht un-
serer Einwendung nur zum Teil. Zusätzlich ist auch zu klären, warum die Antragstelle-
rin das gesamte Bor innerhalb von fünf Jahren einleiten will und ob mit einer deutlich 
längeren Streckung nicht ein günstigeres Ergebnis zu erreichen wäre. 

Würdigung: 

Die Einleitung des Betriebsmittels Bor in die Weser ist nicht Bestandteil der Genehmi-
gung zur Stilllegung und zum Abbau des KWG in der ersten Abbauphase. Sie ist 
auch nicht den insgesamt geplanten Maßnahmen zur Stilllegung und zum Abbau zu-
zurechnen. Die Einleitung von borhaltigem Abwasser in die Weser wurde durch den 
5. Änderungsbescheid vom 06.09.2022 zur Wasserrechtlichen Erlaubnis des KWG 
vom 17.10.2006 durch den NLWKN als zuständige Wasserbehörde genehmigt. 

Als Anlage C zum UVP-Bericht zu Stilllegung und Abbau der Anlage KWG wurde das 
im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens vorgelegte gewässerökologische Gut-
achten mit ausgelegt. Unter Berücksichtigung der Boreinleitung als Vorbelastung in 
der begründeten Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens Stilllegung und 
Abbau der Anlage KWG konnten bedeutsame Umweltauswirkungen auf das Schutz-
gut Wasser ausgeschlossen werden. 

 

IV Sofortige Vollziehung 
Das MU ist als für die Genehmigungserteilung zuständige Behörde (§ 24 Abs. 2 AtG) 
auch für die Anordnung der sofortigen Vollziehung zuständig (§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 
VwGO). Das besondere Interesse der sofortigen Vollziehung wird im Folgenden be-
gründet und die Ermessensentscheidung dargelegt:  
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Es liegt sowohl im öffentlichen als auch überwiegenden Interesse der Antragstellerin, 
die sofortige Vollziehung der Genehmigung besonders anzuordnen. Diese erhebli-
chen Interessen überwiegen das Interesse Dritter an der aufschiebenden Wirkung ei-
ner möglichen Klage (§ 80 Abs. 1 S. 1 VwGO). 

Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der Genehmigung ergibt sich 
schon aus § 7 Abs. 3 S. 4 AtG. Danach sind Anlagen, deren Berechtigung zum Leis-
tungsbetrieb erloschen ist, von den Einzahlenden nach dem Entsorgungsfondsgesetz 
unverzüglich stillzulegen und abzubauen; Abweichungen von diesem Beschleuni-
gungsgebot können nur in Ausnahmefällen von der zuständigen Behörde zugelassen 
werden (§ 7 Abs. 3 S. 5 AtG). Die Berechtigung zum Leistungsbetrieb des KWG ist 
bereits mit Ablauf des 31.12.2021 erloschen (§ 7 Abs. 1a S. 1 Nr. 5 AtG). Die Antrag-
stellerin gehört auch zu den Einzahlenden nach § 2 Abs. 2 EntsorgFondsG. Die auf-
schiebende Wirkung einer Klage würde Stilllegung und Abbau entgegen dem gesetz-
lichen Auftrag erheblich verzögern. 

 

Die sofortige Vollziehung liegt auch im überwiegenden Interesse der Antragstellerin. 
Denn möglicherweise lang andauernde Rechtsstreitigkeiten würden Stilllegung und 
Abbau verzögern mit der Folge erheblicher zusätzlicher Kosten insbesondere wegen 
der Vorhaltung einer zur Untätigkeit gezwungenen Betriebsmannschaft und wegen 
des sonstigen Unterhalts einer Anlage, deren einziger Zweck ihre Beseitigung ist (vor-
handene Gebäude, Energie- und Wasserversorgung). Zudem bezweckt der direkte 
Abbau gerade, dass möglichst das vorhandene, mit der Anlage vertraute und hoch-
qualifizierte Personal die Anlage abbaut, denn die meisten Demontageschritte ent-
sprechen in ihrer technischen Durchführung den bereits für den Leistungsbetrieb ge-
nehmigten Instandhaltungsvorgängen und Änderungsmaßnahmen. Wenn bei einer 
klagebedingten Verzögerung des Abbaus dieser Personalbestand z. B. durch Ruhe-
standseintritt oder Kündigungen abnähme, würde dessen Ersatz durch neu eingestell-
tes und erst noch einzuarbeitendes Personal die Antragstellerin zusätzlich belasten. 

Die Meidung von hohen Kostenbelastungen, die in keiner Weise durch die sichere 
Durchführung von Stilllegung und Abbau bedingt sind, liegt überdies auch im öffentli-
chen Interesse. Denn die Antragstellerin und die nach dem Gesetz zur Nachhaftung 
für Abbau- und Entsorgungskosten im Kernenergiebereich neben ihr haftenden Unter-
nehmen sollen zur Erfüllung der der Antragstellerin obliegenden Aufgaben (Stilllegung 
und Abbau der Anlage) wirtschaftlich leistungsfähig bleiben. Dies ist einer der wesent-
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lichen Zwecke des Gesetzes zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechni-
schen Entsorgung vom 27.01.2017 (BGBl. I S. 114, hierzu BR-Drs. 620/16, S. 2, 25-
27, 47), um erhebliche finanzielle Risiken für Staat und Gesellschaft zu vermeiden. 

Überwiegende Interessen Dritter an der aufschiebenden Wirkung einer Klage beste-
hen demgegenüber nicht. Die mit der Genehmigung gestatteten Abbaumaßnahmen 
sind überschaubar, ebenso die damit verbundenen Risiken, für die in der Genehmi-
gung Vorsorge getroffen wird. Vollendete Tatsachen, die zu einer Rechtsverletzung 
Dritter, etwa einer Gesundheitsgefährdung, oder einer Gefährdung der Umwelt führen 
könnten, werden durch die Vollziehung der Genehmigung nicht geschaffen. Das 
KWG befindet sich bereits seit dem 01.01.2022 im Nichtleistungsbetrieb, in der An-
lage herrschen also keine hohen Drücke und Temperaturen mehr, so dass das Risi-
kopotential ohnehin erheblich reduziert ist. Auch sind die im Brennelementlagerbe-
cken noch vorhandenen bestrahlten Brennelemente seit Januar 2022 so weit abge-
klungen, dass die Anforderungen an die Kühlsysteme deutlich geringer sind und da-
mit die beim Ausfall von Kühlsystemen zur Verfügung stehende Karenzzeit deutlich 
größer ist als direkt nach dem Abschalten der Anlage. Die meisten Demontageschritte 
entsprechen in ihrer technischen Durchführung den bereits für den Leistungsbetrieb 
genehmigten Instandhaltungsvorgängen und Änderungsmaßnahmen, bei denen sich 
naturgemäß immer Brennelemente im Brennelementlagerbecken befanden und die 
Nachzerfallsleistung der Brennelemente deutlich höher war als dies heute der Fall ist. 
Technisch gesehen wird daher kein „Neuland“ betreten. Der Abbau der in der ersten 
Abbauphase vorgesehenen Systeme kann ohne unzulässige Rückwirkungen auf die 
Brennelementkühlung durchgeführt werden; die Rückwirkungsfreiheit der Abbauarbei-
ten gilt ebenso für die anderen im Restbetrieb noch erforderlichen Systeme wie z. B. 
die Lüftungsanlagen. 
 

 

V Kostenentscheidung 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 21 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 AtG i. V. m. §§ 1, 2 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AtSKostV i.V.m §§ 9, 10, 13 VwKostG. 

Die Kostenfestsetzung (Gebühren und Auslagen) erfolgt in gesonderten Bescheiden. 
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VI Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei 
dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht, Uelzener Straße 40, 21335 Lüne-
burg, erhoben werden. 

 

Im Auftrage 
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